
481 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

6. 10. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1972, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
geändert wird (5. Schulorganisationsgesetz-

Novelle) , 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBL Nr. 242/ 
1962, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 243/1965, Nr. 173/1966, Nr. 289/1969 und 
Nr. 234/1971 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 lit. b sublit. dd hat zu lauten: 

"dd) Akademien." 

2. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. A 11 ge m ein e Zug ä n g 1 ich k e i t 
der Schulen 

(1) Die öffentlichen Schulen sind a'ilgemein 
ohne Unrtel'schied der Geburt, des Geschlechtes, 
der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache 
und des Bekenntnis'ses zugänglich. Aus wichtigen 
organisatorischen oder lehrplanmäßigen Gründen 
können jedoch Schulen und Klassen eingerichtet 
werden, die nur für Knaben oder' nur für Mäd
chen bestimmt sind, sofern dadurch keine Min
derung der Organisation eintritt. 

(2) Die Aufnahme eines Schülel's in' eine öffent
liche Schule darf nur abgelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die schulrechtilichen Auf
nalhmsbedingungen nicht erfüHt; 

b) wenn ,der Schüler dem für ,die Schule vor
gesehenen Schu1sprengel nicht angehört; 

c) wenn für die Schule kein Schulsprengel vor
gesehen ist, wegen überfüllung ,der Schule. 

(3) Für Privatschulen gelten die Bestimmun
gen des Ahs. 1 mit der Maßgabe, daß an Schu
len, deren Schulerhalter eine gesetzlich aner
kannte Kirche oder Religionsgesellschaft, eine 
nach 'deren Recht bestehende Einrichtung oder 
ein anderer Rechtsträger ist, ,sofern er nicht 

öffentlich-rechtlichen Charakter hat, die Auswahl 
der Schüler nach dem Bekenntnis und nach der 
Sprache sowie die Geschlechtel'trennung zuläs'sig 
sind. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 und 2 gelten für öffentliche, Pflicht
schulen, die keine übungsschulen sind, als Grurid
satzbestimmungen. Die nach dem Ausführungs
gesetz zuständige Behöl'de hat vor ,der Fest
legung der Geschlechter,trennung den Schulerhal
ter und die Schulbehörde erster Instanz (Kolle
gium) zu hören." 

3. Im § 6 

a) Abs. 1 hat es im ersten Satz an Stelle von ' 
"Das Bundesministel'ium für Unterricht" "Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst" und 
im 7Jweiten Satz an Stelle von "Bundesministe
rium für Unterricht" "Bundesminister für Unter
richt und Kunst" zu lauten; 

b) hat Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflicht
gegenstände, alternative Pflichtgegenstände, Frei
gegenstände, unverbindliche übungen) in den 
Lehrpläne.p. vorzusehen sind, wird in den Bestim
mungen des 11. Hauptstückes für die einzelnen 
Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann 
bestimmt werden, daß zwei oder mehrere der 
im H. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände 
als alternative oder als zusammengefaßte Pflicht
gegenstände zu führen sind. über,dies können 
bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammen
gesetzte Bez~ichnung haben, die Teile gesondert 
oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen 
geführt werden. Darüber hinaus kann in den 
Lehrplänen ein Förderunterricht und können 
auch weitere Unterrichtsgegens~ände als Frei
gegenstände und unverbindliche ühungen vorge
sehen werden." 

4. Im § 7 

a) Abs. 1 hat es an Stelle von "das 'ißundes
mmlsterium für Unterricht" "der Bundesmini
ster für Unterricht und Kunst" zu lauten; 
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2 481 der Beilagen 

b) Abs. 3 hat es an Stelle von ".des Bundes
ministeriums für Unterricht" "des Bundesmini
sters für Unterricht und Kunst" zu lauten. 

5. Im § 8 

a) hat ·die Absatzbezeichnung ,,(1)" zu ent
fallenj 

b) hat lit. e zu lauten: 

"e) unter Förderunterricht Unterrichtsstunden, 
deren Besuch nicht verpflichtend ist und die 
nicht gewertet ",erden, für solche Schüler, 
die zusätzlich zu den Pflichtgegenständen 
(lit. C' und d) eines weiteren Lernangebotes 
bedürfenj" 

c) hat Abs. 2 zu entfaHen. 

6. Nach § 8 ist folgender § 8 a einzufügen: 

,,§ 8 a. F ü h run g ,d er U n t e r r ich t s
gegenstände Leibesübungen und 
Lei h e s erz i e h u n gs 0 w ie von alt e r
n a t i v e n P f I ich t g e gen s t ä n cl e n, F r e i
gegenständen, unverbindlichen 
Ü b u n' g ·e nun dei ne s F ö r d·e ,r u n t e ,r-

richtes 

(1) Der Unterricht in Leibesübungen und Lei
beserziehung ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen. 

(2) Der Bundesminister für Untel'richt und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen für ,die öffentlichen Schu
len unter Bedachtnahme auf die pers'Onellen und 
räumlichen Möglichkeiten ,durch Verordnung zu 
bestimmen, bei welcher Mindestzahl von Anmel
dungen ein ailternativer Pflichtgegenstand, ein 
Freigegenstand oder eine unverbindliche übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht ahzuhalten sind. Bei Freigegen
ständen und unverbindlichen übungen ist über
dies zu bestimmen, beim Unterschreiten welcher 
Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein sol
cher Unterrich1Jsgegensta:nd ab dem Ende des lau
fenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr wei
terzuführen ist. Sofern die Mindestzahl für die 
Führung ·der erwähnten Unterrichrtsveranst~ltun
gen in einer Klasse zu gering 1st, können Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen 
zur Erreichung .der Mindestzahl zusammengefaßt 
werden. 

(3) (Grundsa'tzbestimmung) An Stelle der 
Abs. 1 und 2 hat die Ausführungsgesetzgebung 
hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die 
keine übungsschulen sind, zu bestimmen, 

a) ab welcher Schulstufe ,der öffentlichen 
Volksschule und der öffentlichen Sonder
schule in Leibesühungen der Unterricht ge
trennt nach Geschlechtern zu erteilen ist; 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pflicht
schulen der Unterrich,t in Leibesübungen 
getrennt nach Geschlechtern zu erteilen ist 
und 

c) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein alternativer Pflichtgegenstan.d, ein Frei
gegenstand oder eine unverbindliche übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern 
ein Förderunterricht abzuhalten sind. 

Ferner hat die Ausführungsgesetzgebung vor
zusehen, daß bei Unterschreitung einer Mindest
zahl von teilnehmenden Schülern ein Frei:gegen
stand oder eine unveI1bi:ndliche übung nichtwei
terzuführen !sind. Die Mindestzahl von Anmel
dungen für die Abhaltung eines alternativen 
Pflichtgegenstandes, eines Freigegenstandes oder 
einer unverbindlichen übung darf 15, bei Fremd
sprachen 12, die N,lindestzahl für den Förder
unter,richt darf in der 1. bis 4. Schulstufe 6 und 
ab der 5.Schulstufe 8 nicht unterschrei:tenj die 
Mindestzahl für die Abhaltung eines Förder
unterrichtes darf darüber hinaus in der 1. bis 
4. Schulstufe 10 und ahder 5. SchuIstufe 12 nicht 
überschreiten. Die Mindestzahl für die Weiter
führung von Freigegenständen und unverbind
lichen übungen darf 12, bei Fremdsprachen 9 
nicht unterschreiten. Ferner kann sie vorsehen, 
daß zur Erreichung der Mindestzahl Schüler meh
rerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusam
mengefaßt werden können. 

(4) Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzaihlen nach Abs. 2 bzw. 3 ,dem Privat
schulerhalter zu, sofern nicht der Bund den 
Lehrer-Personalaufwand in einem Ausmaß von 
mindestens der Hälfte trägt." 

7. § 10 hat zu lauten: 

;,(1) Im Lehrplan (§ 6) ·der Volksschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Lesen, 
Schreiben, Deutsch, Sachunterricht (Heimat- und 
Naturkunde, in der Oberstufe Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, 
Biologie und Umweltkunde, Naturlehre), Mathe
matik, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 
Werkerziehung (für Knaben, für Mädchen), Haus
wirtschaft (für Mädchen in ,der Oberstufe), Lei
besübungen. 

(2) Im Lehrplan für die Ausbauvoaksschule 
(§ 12 Abs. 2) ist ein ergänzender Unterricht in, 
mehreren ,der im Abs. 1 genannten Unterrichts
gegenstände sowie ein zusätzlicher Unterricht in 
weiteren Unterrichtsgegenständen (darunter auch 
eine lebende Fremdsprache, Kurzschrift und 
Maschinschrerben) inder Form von Freigegen
ständen (§ 8 Ht. f) vorzusehen." 
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8. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. 0 r g a n isa ti 0 n s f 0 r m end e r 
Volksschule 

(1) Volksschulen sind 
a) als vierklassige Volbschulen für die erste 

bis vierte Schuls1tufe oder 
b) als ein- bis dreikilassige Volksschulen für 

die erste bis vierte Schulstufe oder 
c) als ein- bis achtkla:ssige Volksschulen für 

die erste bis achte Schulstufe 
zu führen. 

(2) An Volksschulen gemäß Abs. 1 lit. c kann 
die Oberstufe auch als Ausba'uvolksschule geführt 
werden. 

(3) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 
und 2 entscheidet nach den örtlichen Erforder
nissendie nach dem Ausführun~gesetz zustän
dige Behörde ~ach Anhörung des SchulerhaIters, 
des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Lan
desschulrates (Kollegium)." 

9. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

,;(1) Der Unterricht in jeder Volksschulklasse 
ist - abgesehen von einzelnen Unterricht;sgegen
ständen und einzelnen Unterrichtsstunden 
durch einen Klassenlehrer zu erteHen." 

12. § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. L ehr p I a n der Hau p i( S c h u I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind ah 
Pflichtgegenständ:e vorzusehen: Religion, Deutsch, 
tebende Fremdsprache, Geschichte und 'Sozial
kunde, Geographie und Wirtsch~ftskunde'iMathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Schreiben, Werk
erziehung (für Knaben, für Mädchen), Hauswirt
schaft (für Mädchen), Kurzschrift, Leibesübungen. 

(2) Für Schüler des Zweiten Klassenzuges ist 
die lebende Fremdsprache nicht als Pflichtgegen
stand, sondern als Freigegenstand vorzusehen. 

(3) Für Schüler des Ersten Klassenzuges ist 
Latein a:ls Freigegenstand vorzusehen." 

13. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

Die Aufnahme in die Hauptschule setzt den 
erfolgreichen Abschluß der 4. Schulstufe der 
Volksschule und die Aufnahme in den Ersten 
Klassenzug überdies ·die Feststellung der Eignung 
zu dessen Besuch voraus. Die n;Jheren V'Orschrif
ten über die Feststellung der Eignung zum Be
such des Ersten Klassenzuges werden durch ein 
ge&ondertes Bundesgesetz geregelt." 

14. § 19 hat zu lauten: 

19. 0 r g a n isa t ion s f 0 r me n 
Hahptschule 

der 
10. Im § 14 erhält der gegenwärtige Text die ,,§ 

~bsaJtzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Hauptschulen sind zweizügig zu führen. 'Wenn 

die Führung von zwei Klassenzügen im Hinblick 
auf die geringe Schülerzahl einen unzumut'bar 
hohen Aufwand des Schulerhalters mit sich brin
gen würde, ist die Führung heider Klassenzüge 
in einer Klasse vorzusehen. Über ·die Organisa
tionsform hat die nach dem Ausführungsgesetz 
zuständige Behörde nach Anhörung des Schul
erhalters, des Bezirksschulr:ttes (Kollegium) und 
des Laridesschulrates (Koillegium) zu entsche1den." 

Abs.2 anzufügen: , . 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen Werkerziehung, Haus
wirtschaft und Leibesübungen statt für die ge
samte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die Schülerzahl darf hiebei für den Unterricht 
in Werkerziehung 20, in Hauswirtschaft 16 und 
in Leibesübungen 30 nicht unterschreiten; dies 
gilt nicht für ,die Trennung des Unterrichtes in 
Leibesübungen nach Geschlechtern. Die Ausfüh
rungsgesetzgebung kann vorsehen, I daß in ·den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft und Leibesühungen Schüler mehrerer K1as
sen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt 
werden können, soweit ·die auf Grund des Abs. 1 
und des 1. Satzes dieses Abs:ttzes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wird." 

11. § 15 Abs. 2 h~t zu lauten: 

,,(2) Die Aufgabe nach Abs. 1 ist in zwei Klas
senzügen (Erster und Zweiter Klassenzug)zu 
erfüllen. Der Erste Klassenzug ist gegenüber dem 
Zweiten Klassenzug durch erhöhte Anforderun
gen gekennzeichnet." 

15. Im § 21 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs.2 anzufügen: 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be~ 
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in .den Pflichtg~gerrständen lebende Fremdsprache, 
Werkerziehung, Hauswirtschaft und Leihesübun~ 
gen bzw. im Freigegenstand lebende Femdsprache 
statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen 
zu erteilen ist. Die Schülerzahl .darf hiebei für 
den Unterricht in lebender Fremdsprache und 
in Leibesübungen 30, in Werkerziehung 20 und 
in Hauswirtschaft 16 nicht unterschreiten; dies 
g~lt nicht für die Trennung des Unterrichtes in 
Leibesübungen nach Geschilechtern. Die Ausfüh-
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rungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft und Leibesürbungen Schüler mehrerer Klas
sen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt 
werden können, soweit die auf Grund des Abs. 1 
und des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wir,d." 

16. Im § 25 

a) hat Abs. 2 lit. f zu lauten: 
"f) Sonderschule fürsehbehinderte Kinder;" 

b) hat Abs,. 2 lit. h zu lauten: 
"h) Sondererziehungsschule (für erziehungs

schwierige Kinder);" 

c) hat Abs. 2 lit. j zu entfallen; 

cl) erhalten ,die bisherigen A'bs. 3 unq 4 die 
Bezeichnung Abs. 5 und 6; ferner sind fdlgende 
neue Abs. 3 und 4 einzufügen: 

,,(3) Die im Abs. 2 unter lit. b, c, d, fund h 
angeführten Sonderschulen tragen unter Bedacht
nahme auf den Lehrplan, nach dem sie geführt 
wer,den, ,die Bezeichnung "V.olksschule", "Haupt
schule" bzw. "Polytechnischer Lehrgang" unter 
Beifügung der Art der Behinderung; dies gilt 
sinngemäß für derartige Sonderschulkbssen. 

(4) In Krankenanstalten und ähnlichen Ein
richtungen können für schulpflichtige Kinder 
nach Maßgabe der gesundheitlichen Vorausset
zungen Klassen bzw. ein kursmäßiger Unterricht 
nach dem Lehrplan der Volksschule, der Haupt
schule, des Polytechnischen Lehrganges oder einer 
Sonderschule eingerichtlet wer-den. Unter der Vor
aussetzung einer entsprechenden Anzahl solcher 
Klassen und Kurse können auch -"HeiIstätten
schulen" eingerichtet wer.den." 

17. § 27 hat zu lauten: 

,,§ 27. K 1 ass e n s c h ü 1 erz a h 1 

(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 
Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonder
schule für taubstumme Kil)der und einer Sonder
schule für schwerstbehinderte Kinder darf 10, die 
Zahl der Schüler in einer Klasse einer Sonder
schule für sehbehinderte Kinder und einer Son
derschule für schwerhörige Kinder darf 12 und 
die Zahl der Schüler in einer Klasse einer son
stigen Sonderschule darf 18 nicht übersteigen. 

(2) Die Schülerzahl in l(Ilassen für mehrfach 
behinderte Kinder richtet sich je nach den vor
liegenden Behinderungen -der Schüler nach Abs. 1 
mit der Maßgabe, daß sie jedenfalls 12 nicht über
steigen darf. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl 

a) in der Allgemeinen Snderschule, in der 
Sonderschule für körperbehinderte Kinder, 
an der Sondererziehungsschule ~owie in 

l(,lassen und Schulen in Krankenanstalten 
der Unterricht in den Pflichogegenständen 
Werkerziehung und Hauswirtschaft; 

h) in der Sonderschule für körperbehinderte 
Kinder ferner der -Unterricht im Pflicb,t
gegenstand Geometrisches Zeichnen 

statt für -die gesamte Klasse in Schülergruppen zu 
erteilen ist. Die Ausführungsgesetzgebung kann 
vorsehen, daß in den Pflichtgegenständen Werk
erziehung, Hauswirtschaft und Leibesübungen 
Schüler mehrerer Klassen einer - oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können, soweit 
die auf Grund der Albs. 1 und 2 und des ersten 
Satzes dies,es Absa:tzes' bestimmte Schülerzahl 
nicht überschritten wir,d." 

18. Im § 29 Abs. 1 hat es an Stelle von 
"Knabenhandarbeit; Mädchenhandarbeit" "Werk
erziehung (für Knaben, für Mädchen)" zu 
lauten. 

19. § 31 hat zu lauten: 

,,§ 31. 0 r ga n isa t ion s f 0 r me n 

Der Polytechnische Lehrgang ist a'ls selbstän
dige Schule zu führen. Ist ,die Schülerzahl für die 
Führung als selbständige Schule zu gering, so 
kann der Polytechnisch-e Lehrgang in .organisato
rischem Zusammenhang mit einer sonstigen all
gemeinbildenden Pflichtschule geführt werden." 

20. Dem § 33 ist folgender Ahs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher SchülerzaM der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen Berufskunde und 
Praktische Berufs'Orientierung, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie Leibes
übungen bzw. im Freigegenstand lebende Fremd
sprache statt für die gesamte Klasse in Schüler
gruppen zu erteilen ist. Die Schüleriahl darf 
hieb ei für den Unterricht in Berufskunde und 
Praktischer ß.erufsorientierung sowie Leibesübun
gen und lebender Fremdsprache 30, in Werkerzie
hung 20 und in Hauswirtschaft und Kinder
pflege 16 nicht unterschreiten; dies gilt nicht für 
die Trennulllgdes Unterrichtes in Leibesübungen 
nach Geschlechtern. Die Ausführungsgesetz
gebung kann vorsehen, daß in ,den Pflichtgegen
ständen Werkerziehung, Hauswirtschaft und Lei
besübungen Schüler mehrerer Kl<l!ssen einer oder 
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden kön
nen, soweit die auf Grund der kbs. 1 und 2 
und des ersten Satzes dieses Absa,ozes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wird." 

21. Die §§ 35 und 36 haben zu lauten: 

,,§ 35. Auf bau der all g e me in h i 1 d e n
den höheren Schulen 

(1) Die allgemeinbiLdenden höheren Schulen 
mit Unter- und Oberstruf,e schließen an die vierte 
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Schulstufe der Volksschule an und umfassen neun 
Schulstufen (5. bis 13. Schulstufe); die Unter
stufe umfaßt vier Schulstufen, die Oberstufe fünf 
Schulstufen. 

(2) Die allgemeinbildend~n höheren Schulen als 
selbständige Oberstufenformen schließen an die 

. achte Schulstufe an und umfassen fünf Schul
stmfen (9.l?is 13. SchulS'tufe). 

(3) Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu ent
sprechen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
nicht .für die im § 37 Abs. 1 Z. 1 und 2 vorge
sehenen Sonderformen. 

schlossen haben und das 17. Lebensjahr späte
stens im Kalenderjahr der Aufnahme voHenden 
und eine Berufsausbildung albgeschlossen haben 
oder in .das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel einer allgemeinbildenden höheren 
Schule zu führen. 

(4) Für zeitverpflichtete Unteroffiziere des 
Bundesheeres kann an der Theresianischen Mili
tärakademie ein Realgymnasium Hir Berufstätige 
in einer gegenüber dem im .kbs. 3 genannten 
Ausmaß verringerten Dauer geführt werden." 

23. Der § 39 hat zu lauten: 
§ 36. F 0 r m end e r a 11 ge m ein b li I d e n-

den h ö her e n S c h u 1 e n ,,§ 39. L ehr p 1 a n der a 11 g e m ein b i 1-
·denden höheren Schulen 

Folgende Formen aer allgemeinbildenden höhe-
ren Schulen _ abgesehen von den Sonderformen (1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten 
(§ 37) _ kommen in Betracht: Formen .der allgemeinbildenden höheren Schulen 

1. das Gymnasium mit Unterstufe und folgen
den Formen der Oberstufe: 

a) Humanistisches Gymna:sium, 
b) Neusprachliches Gymnasium, 
c) Realistisches Gymnasium; 

2. das Realgymnasium mit Unterstufe und fol-
genden Formen der Oberstufe: 

. a) N aturwissenschafdiches Realgymnasium, 
b) Malthematisches Realgymnasium;. 

3. das Wirtschaftskundliche Realgymnasium für 
Mädchen mit Unterstufe und Oberstufe; 

4. das Musisch-päd:l!gogische Realgymnasium 
mit selbständiger Oberstufe." 

22. Irp. § 37 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Sonderformen .der allgemeinbildenden 
höheren Schulen sind: 

J .. das Aufbalugymnasium und aas Aufbau
realgymnasium, ' 

2. das Gymna:sium für' Berufstät~ge und das 
Realgymnasium für Beru~stätige, 

3. alLgemeinbildende höhere Schulen für Kör
perbehinderte." ; 

0) hat Abs. 2 zu entfaJllen; 

c) erhalten die bisherigen .A!bs. ,13 bis 6 ,die 
neuen Ahsatzbezeichnungen 2 bis 5 j 

d) haben die neuen Abs. 3 und 4 wie folgt zu 
lauten: 

(3) Das Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige umfassen neun 
Halbjahrslehrgänge. Sie haben die Aufgabe, Per
sonen, die die achte Schulstufe erfolgreich abge-

si~d als Pflichtgegenstände vorzusehen: I 

1. in allen Formen: 
Religion, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, 

Geographie und Wirtscharrtskund-e, Mathematik, 
Biologie und Umweltktmde, Physik, Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Werk
erZiiehung (für Knaben und Mädchen gemeinsam 
oder getrennt), Philosophischer Einführungs
unterricht (in c!,er Oberstufe), Leibesübungen; 

2. i~ den folgenden Formen übeDdies: 
a) im Gymnasium 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Latein (3. his 9. Klasse), 
sowIe 
aa) im Humanisuischen Gymnasium: 

Griechisch (5. bis 9. KLasse), 
bb) im Neusprachlichen Gymnasium: 

eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 9. Klasse), 

ce) im Realistischen Gymnasium: 
Darstellende Geometrie in der Ober
stufe; 

b) i~ Realgymnasium: 
eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Geometrisches Zeichnen (in der Unter~tufe) 
sOWIe 
aa) im Naturwissenschaftlichen Realgym

nasIUm: 
Latein (5. bis 9. Klasse), in der Ober
stufe alternativ Darstellende Geome
trie oder ein ergänzender Unterricht 
in den Unterrichtsgegenständen Biolo
gie und Umweltkunde, Physik und 
Chemie, 

bb) im Mathematischen Realgymnasium:: 
eine zweite lebende Fremdsprache (5. 
bis 9. Klasse), DarsteLlende Geometrie 
(in der Oberstufe); 
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c) im Wirtschaft:skundlichen ReaIgymnasium 
für Mädchen: 
eine lebende Fremdsprache (1. 'bis 9. Klasse), 
alternatiiv eine zweite lebende Fremd
sprach,e oder Latein (5. bis 9. Klasse), frau
lich -lebenskundliche Unterrichtsgegenstände 
(in der Oberst:ufe); 

d) im Musisch-pädagogischen Realgymnasium: 
eine lebende Fremdsprache (5. bis 9. Klasse), 
alternativ Latein oder eine zweite lebende 
Fremdsprache (6. bis 9. Klasse) sowie alter
nativ Instrumentalmusik oder Darstellende' 
Geometrie oder ein ergänzender Unterricht 
in den Unterrichtsgegenständen Biologie 
und Umweltkunide sowie Physik und Che
mIe. 

(2) Eine unterschiiedliche Gestaltung :der Lehr
pläne der U ntentufen ,der allgemeinbiIdenden 
höheren Schulen und der Ersten Klassenzü~e .der 
Hauptschule (§ 16) darf den übertritt von 
Hauptschülern in die allgemeinbildende höhere 
Schu'le (§ 40 Abs. 3) nicht erschweren. 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan. der 
im § 36 genannten Formen der allgemeinJbilden
den höheren Schulen lebende Fremdsprachen und 
Darstellende Geometrie (soweit sie nicht Pflicht
gegenstände sind), Kcurzschrift und Maschinschrei
ben sowi,e am Musisch-pädagogischen Realgym
nasium, an dem Instrumentalmusik .als Pflicht
gegenstand unterrichtet wird, ,darüher hinaus 
Instrumentalmusik und Chorgesang vorzusehen. 

(4) Die Lehrpläne der Sonderformen (§ 37) 
halben sich im we~entlichen nach den Lehrplänen 
der entsprechenden im § 36 genannten Formen 
zu richten. 

(5) Die Lehrpläne der Höheren Internatsschu
len (§ 38) haben sich nachdem Lehrplan einer 
der in den §§ 36 und 37 genannten Formen zu 
richten, wobei zur Erfüllung ,der A1uifgaben der 
Höheren Internatsschulen im Sinne des § 38 
Abs. 2 zusätzliche Pflichtgegenstände sowie Frei
gegenstände und unverbindliche übungen vorge
sehen werden können. Ferner ist bei Werkschul
heimen (§ 38 Abs. 3) in einem ergänzenden 
Lehrplan die :schulmäßige Ausbildung in einem 
Handwerk vorzusehen; dabei siniddie Vorschrif
ten über den Lehrplan der entsprechenden ,berufs
bildenden mittleren Schulen (Teil B Abschnitt II) 
sinngemäß anzuwenden." 

24. § 40 hat zu lauten: 

,,§ 40. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbiildende 
höhere Schule setzt dien erfolgreichen Abschluß 
jener Schulstufe, an die sie gemäß § 35 anschließt, 
sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms
prüfung voraus. 

(2) Die Aufnahme in eine S()i1lJderform gemäß 
§ 37 Ahs. 1 Z. 1 und 2 setlJtdie Erfüllung der 
im § 37 A'bs. 2 bzw. 3 genannten Voraussetzun
gen, die Aufnahme ,in 'eine Sonderform gemäß 
§ 37 Abs. 1 Z. 1 darüber hinaus die erfolgreiche 
Arb1egung einer Aufnahmsprüfung voraus. Für 
die Sondedormen gemäß § 37 Albs. 1 Z. 3 gelten 
die Bestimmungen des kbs. 1 sinngemäß. 

. (3) Schüler des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule, ·deren Jahreszeugnis einen guten Gesamt
eJ'\folg im Sinne der Vorschriften über das Klassi
fizieren nachweist und ,die auch den .fremdsprach
lichen Unterricht mit Erfolg besucht haben, kön
nen zu Beginn des unmittelbar folgenden Schul
jahres in die nächsthöhere Klasse einer allgemein
bildenden höheren Schule, an der dieselbe Fremd
sprache gelehrt wird, ohne Aufnahmsprüfung 
übertreten. 

(4) Die näheren Vorschriften über die Auf
nahmsprüfung wer,den durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt." 

25. § 41 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung berechtigt zum Besuch einer Hochschule, für 
die die Rceifeprilfung Immatrikulationsvorausset
zung ist, wobei nach den Erfordernissen der ver
schiedenen Studienrichtungen durch Verordnung 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung zu bestimmen ist, in 
welchen Fällen Zusatzprüfungen zur Reifeprü
fung aus den Unterrichtsgegenständen Latein, 
Griechisch oder' Darstellende Geometrie abzu
legen sind." 

26. Im § 43 erhält dergegenwartvge Text die 
kbsatzbezeichnung ,,(1)"; ferner sind folgende 
Abs. 2 und 3 anzufügen: 

,,(2) Der Bundesminister für Unterl'icht und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen nach den Erfordernissen 
durch Verordnung zu ibestimmen, bei welchen 
Unterrichtsgegenständen der. Unterricht statt für 
die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen 
ist, wenn eine hiefür festzuIegende Höchstzahl 
von Schülern einer Klasse überschritten wil1d. 

(3) In ·den Pflichtgegenständen Leibesübungen 
und Werkerziehung (für Knaben bzw. für Mäd
chen) können Schüler mehrerer Klassen einer 
oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, 
soweit hiedurch die gemäß Abs. 1 bzw. auf Grund 
des Abs. 2 fest:gesetzten Höchstzahlen ni~t über-
schrit:ten werden." . 

27. § 44 hat zu entfallen. 
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28. Im § 45 

a) hat Ahs. 4 zu entfallen; 
b) erhält der hisherige Abs. 5 die neue Absatz

bezeichnung ,,(4)". 

29. Im Teil B "BerufsbiLdende Schulen" hat die 
überschrift des Abschnittes! zu lauten: 

"Berufsbildende Ptlichtschulen (Berufsschulen)" 

30. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46 Auf gab e der B e ruf s s c h u 1 e 

Die Berufsschule hat die Aufgabe, in einem 
berufsbegleitenden fachlich einschlägigen Unter
richt den berufsschulpflich,t!igen Personen die 
grundlegenden theoretischen Kenntnisse zu ver
m~tteln, ihre betriebliche Ausbildung zu fördern 
und zu ergänzen sowie ihre Allgemeinbildung zu 
erweitern. " 

31. Im § 47 

.a) hat Abs. 1 zu lauten; 

,,(1) Im Lehrplan (§ 6) der 'Berufsschulen sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

1. Relig~on (nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Religionsunterrichtsgesetzes ); 

2. Unterrichtsgegenstände ,der Allgemeinbil
dung; 

3. betriebswirtschaftliche und ,die für den 
betreffenden Lehrberuf erforclerlichentheoreti
schen und praktischen· U nterrich tsgegenstände."; 

b) ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Als Freigegenstände sind Leibesübungen 
und Lebende Fremdsprache vorzusehen." 

32. Im Teil B "Berufsbildende Schulen", Ab
schnitt I "Berufsbihlende Pflich,tschulen (Berufs
schulen)", hat die überschrif.t ,des Untera!bschniit
tes bzu lauten: 

"b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
äußere Organisation der öffentlichen Berufs

schulen" 

33. § 48 hat zu lauten: 

\,,§ 48. Auf bau der B e ruf s s c h u 1 e n 

(1) Die Berufsschulen umfassen S'O viele Schul
stufen (Schuljahre), wie es der Dauer ,des Lehr
verhältnisses (AusbiIdungsverhäl,tnisses im Sinne 
des § 30 Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/ 
1969} entspricht, wobei jeder Schulstufe -
soweit es die Schülerzahl zuläßt - eine Klasse zu 
entsprechen hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 und 3 
finden sinngemäß Anwendung." 

34. Im § 49 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Berufsschulen sind als Berufsschulen 
für einen oder mehrere Lehrberufe zu führen."; 

b) hat im Einleitungssatzdes Abs. 2 das Wort 
"fachlichen" zu entfallen; 

c) hat Abs. 2 lit. b 2m lauten: 

"b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einem in jeder Schulstufe acht - in Schul
stufen, die einem halben Ja:hr ,des Lehrver
hältnisses entsprechen, vier - zusammen
hängende Wochen dauernden Unterrid1t; 
wenn an ganzjährigen Berufsschulen glei
cher AI't zur Erfüllung des Lehrplanes 
jedoch Plehr als ein voller Schultag oder 
zwei halbe Schultagenotwendig sind, mit 
einem in jeder Schulstufe entsprechend län
ger dauernden Unterricht; die d~m halben 
Ja:hr des Lehrverhältnisses entsprechende 
Untert1ichtszeit kann auch auf ,die vorher
gehenden Schulstufen aufgetei1lt werden; 
oder" ; 

d) hat Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) An den lehrgangsmäßigen B,erufsschulen
ist eine einmalige Unterbrechung eines Lehrgan
ges zu Weihnachten und zu Ostern (ohne An
rechnung auf die Lehrgangsdauer) zulässig.". 

35. Im § 51 erhäk der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist foIgender 
Abs. 2 anzufügen. 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung kann be
stimmen, daß der Unterricht in Leibesübungen, 
Maschinschreiben, Stenotypie und Jebender 
Fremdsprache sowie in ,den praktischen Unter
richtsgegenständen statt für die gesamte Klasse in 
Schülergruppen zu erteilen ist. Die für ,die Tei
lung~ in Schülergruppen festzusetzende Schüler
zahl darf für den Unterricht in Leibesübungen 
30, ,in Maschinschreiben, Stenotypie ,und lebender 
Fremdsprache 25 und in den praktischen Unter
richtsgegenständen 20 nicht unterschreiten; dies 
gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes :in 
Leibesübung,en na.ch Geschlechtern und für die 
praktischen Unterrichts&egenstände, soweit aus 
Sicherhei~sgründen eine niederere Zahlerforder
lich ist." 

36. Im § 54 hat ,die lit.d zu lauten: 

"d) Fachschulen ,für S'Ozialberufe,". 

37. § 56 Abs. 2 hat zu lauten: . 

,,(2) FUr jede berufsbildende mittlere Schule 
sind, sofern sie nicht nach § 54 Abs. 2 einer 
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berufshiIde~den höheren Schule eingegl,iedert ist, 
ein Leiter sowie die erforderlichen Lehrer, im 
'Falle der Gliederung in Fachabteilungen auch Ab
teilungsvol'stände zu bestellen." 

38. Im § 57 hat der zweite Satz ,zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 43 Albs. 1 zweiter 
Satz und Ahs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen
dung." 

39. Im § 58 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die gewerbEchen, technischen und kunst
gewerblichen Fachschulen umfassen einen zwei
bis vierjährigen Bildungsgang. Sie dienen der Er
lernung eines oder mehrerer Gewerbe oder der 
Ausbildung auf technischem oder kunstgewerb
lichem Gebiet. Hiebei ist in einem Werkstätten
unterricht oder in einem sonstigen praktischen 
Unterricht eine sichere 'handwerkliche oder son
stige prak~ische Fertigkeit zu vermitteln."; 

b) hat Abs. 4 lit b zu lauten: 

"b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeiterförderlichen naturwissenschaft
lichen, fremdsprachlichen, fachtheor.etischen, 
prakuischen, betriebswil'tschaftlichen und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände,; 
ferner Pflichtpraktika. "; 

c) hat Abs. 5 zu entfallen; 

d) erhält der bisherige Abs. 6 die Bezeichnung 
,,(5)". . 

40. Im § 61 Abs. 1 hat die lit. a Zu lauten: 

. "a) Handelsschulen für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem zweijährigen Bil
dungsgang Personen, die die achte Sch'ul
stufe erfolgreich ahgeschlossen haben und 
das 17. Lebensjahr spätestens im Kalender
jahr der Aufnahme vollenden sowie eine 
Berufsausbildung abgeschbssen haben oder 
in das Berufsleben' eingetreten sind, zum 
Bildungsziel der Handelsschule zu' führen. 
Für ,den Lehrplan sind die Bestimmungen 
des § 60 Abs. 2 anzuwenden." 

41. § 63 hat zulawten: 

lung der allgemeinen Schulpflicht, die Aufnahme 
in eine dreijährige Fachschule {ü·r Sozialberufe 
setzt die erfolgreiche Erfüllung der ersten acht 
Jahre der a.Jlgemeinen Schulpflicht voraus. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung die Vollendung 
eines höheren Aufnahmealters zu bestimmen, so
fern dies wegen der für die betreffende Fach
schule für SozialberUfe notwendige körperliche 
oder geistige Reife erforderlich ist. Ferner kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
als Aufnahmevo"raussetzung den erfolgreichen 
Besuch einer oder mehrerer Klassen einer anderen 
Schulart 6der eine Praxis vorsehen, sofern der 
Lehrplan auf ein .derartiges Wissen oder Können 
aufbaut. 

(4) Im Lehrplan (§ 6) der Fachschulen für 
Sozialberufe sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatsbürgerkunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen fachtheoretischen, 
praktischen, lebens- und berufskundlichen 
und musischen Unterrichtsgegenstände so
wie Praktika." 

42. § 69 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung einer berufsbildenden höheren Schule be
rechtigt zum Besuch einer Hochschule, für die .die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
wobei nach den Erfordernissen der verschiedenen 
Studienrichtungen durch Verordnung des Bun
desministers für Unterricht und Kunst im Ein
vernehmen mit dem 'Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu bestimmen ist, in wel
chen Fällen Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
abzulegen sind." 

43. § 70 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede berufsbildende höhere Schule 
sind ein Leiter und die erforderlichen Lehrer 
sowie im Falle der Gliederung in Fachabteilun
gen Abteilungsvorstände zu bestellen." 

44. Im § 71 hat der zweite Satz zu lauten: 

,,§ 63. F ach s c h u I e n für S 0 z ia I b e ruf e "Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwendung." 

(1) Die Fachschulen für Sozi~lberufe umfassen 
einen ein- b~s dreijährigen Bildungsgang und die-
nen unter praktischer Einführung in die Berufs-45. Im § 72 
tätigkeit der Erwerbung der Fachkenntnisse für a) hat im Abs. 5 der erste Satz zu lauten: 
die AusÜ'bung eines Berufes auf sozialen Gebie- "In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen Fach
ten. richtungen der Höheren technischen und gewerb-' 

(2) Die Aufnahme in eine ein- oder zweijäh- lichen Lehranstalten sind als Pflichtgegenstände' 
rige Fachschule für Sozialberufe setzt die Erfül- vorzusehen:"; 
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b) ist im Abs. 5 lit. b am Ende des ersten Satzes 
nach den Worten "berufskundlichen Unterrichts
gegenstände" ein Beistrich zu setzen und fort
zufahren: "ferner Pflichtpraktika. " 

46. Im § 73 Abs. 1 

a) hat die lit. a zu lauten: 

"a) Höhere technische und gewerbliche Lehr
anstalten für Berufstätige, welche die Auf
gabe haben, in einem vierjährigen Bildungs-

, gang Personen, die das 17. Lebensjahr spä
testens im Kalenderjahr der Aufnahme voll
enden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum ,Bildungsziel der 
Höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führerl. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist ferner ,die erfolgreiche 
Ablegung der Lehrabschlußprüfung in 
einem entsprechenden Lehrberuf oder der 
erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen 
Fachschule oder Werkmeisterschule sowie 
die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms
prüfung über den Lehrstoff der beiden 
ersten Jahrgänge einer .der Fachrichtung 
entsprechenden Höheren technischen oder 
gewerblichen Lehranstalt."; 

b) haben in der lit. b an Stelle der Worte "ein
oder zweijährigen" die Worte "ein- bis zweijäh
rigen" zu treten und die Worte "anderer Art 
oder anderer Fachrichtung" zu entfallen. 

47. Im § 75 Abs. 1 

a) hat lit. a zu lauten: 

"a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjährigen 
Bildungsgang Personen, die das 17. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben, oder in das Berufs
leben eingetreten sind, zum Bildungsziel 
der Handelsakademie zu führen."; 

b) haben in der lit. b die Worte "anderer Art" 
zu entfallen. 

48. Im § 76 Abs. :2 lit. ,b ist nach den Worten 
"berufskundlichen Unterrichtsgegenstände" ein 
Beistrich zu setzen und fortzufahren: "ferner 
Pflichtpraktika. " 

49. Im § 77 Abs. 1 haben 

a) dieJit. a zu lauten: 

"a) Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bil
dungsgang Frauen, die das 17. Lebensjahr 

spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
(einschließlich der Tätigkeit im eigenen 

, Haushalt) eingetreten sind, Zum Bildungs
ziel der Höheren Lehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe zu führen. Voraus
setzung für die Aufnahme ist .ferner eine 
mindestens zweijährige facheinschlägige 
praktische Tätigkeit (einschließlich der 
Tätigkeit im eigenen Haushalt)." 

b) in der lit. b die Worte "anderer Art" zu 
entfallen und ist folgender Satz vor dem letzten 
Satz einzufügen: 

"Bei Abiturientenlehrgängen für Berufstätige 
kann der Bildungsgang bis auf zwei Jahre ausge
dehnt werden." 

50. Im Teil B Abschnitt IV hat an Stelle der 
Bezeichnung "Lehranstalt für gehobene Sozial
berufe" jeweils die Bezeichnung "Akademie ,für 
Sozialarbeit" zu treten. 

51. Im § 80 haben die Absatzbezeichnung ,,(1)" 
und der Abs. 2 zu entfallen. 

52. § 81 hat zu lauten: 

,,§ 81. Lehrplan der Akademie für 
Sozialarbeit 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Akademie für 
Sozialarbeit sind als, Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Human- und Sozialwissenschaften (insbe
sondere Religion sowie psydlologische, päd
agogisdle, medizinische, rechtliche,soziolo
gogische und wirtschaftliche Fachgebiete); 

b) Methodik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende UnterrichtsveranstaltlJl1gen, .die 

im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit.erforderlich sind; 

d) Praktika. 

(2) Im Lehrplan (§ 6 ) des Vorbereitungslehr
ganges der Akademie für Sozialarbeit sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Staatsbürgerkunde, Geographie und Wirt
schaftskunde, Biologie und Umweltkunde, 
Mathematik, Physik und Chemie, Lebenskunde, 
Philosophisdler Einführungsunterridlt, Bildne
rische Erziehung, Musikeq;iehung, Leibesübun
gen. 

'(3) In den Lehrplänen ist entspredlend den 
Bildungszielen und Bildungsinhalten der einzel
nen Unterrichtsgegenstände .festzulegen, ob der 
UnterriCht als Vorlesung, Semirpr oder übung 
zu erfolgen hat." 

2 
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53. Im § 82 hat Abs. 2 zu lauten: 

,;(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, 
welche durch die Ablegung einer Eignungsprü
fung nachzuweisen ist, können auch Personen, 
und zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufge
nommen werden, ,die keine Reifeprüfung abge
legt, jedoch eine über die Erfüllung der allge
meinen Schulpflicht hinausreichende mindestens 
zweijährige Schulbildung erhalten haben und das 
17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden." 

54. § 83 hat zu lauten: 

,,§ 83. Dip 10m p r ü fun g 

Die Ausbildung an der Abdemie für Sozial
arbeit wird durch die Diplomprüfung beendet. 
Die näheren Vorschriften über ,die Diplomprü
fung werden ,durch ein gesondertes Bundesgesetz 
gerege! t." 

55. Im § 84 ist dem Abs. 1 folgender Satz 
anzufügen: 

"Für die Bestellung von Lehrbeauftragten sind 
die Bestimmungen des § 123 Abs. 5 anzuwenden." 

56. § 85 hat zu lauten: 

,,§ 85. B und e s a k ade m i e n für S 0 z i a 1-
arbeit 

Die öffentlichen Akademien für Sozialarbeit 
sind als ,Bundesakademien für Sozialarbeit' zu 
bezeichnen. " 

57. Im § 86 hat es an Stelle von "Mädchen
handarbeit" "Werkerziehung (für Mädchen)" zu 
lauten. 

58. § 87 Abs. :2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede Bildungsanstalt für Arbeitslehre
rinnen sind geeignete Einricbtungen zur schul
praktischen Ausbildung, insbesondere Besuchs
schulen vorzusehen." 

59. Im § 88 hat lit. a zu lauten: 

"a) Religion, Pädagogik, Schulpraxis, Deutsch, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Fach~ 
ausbildung (verschiedene Techniken der 
weiblichen Handarbeit, Wäschenähen ein
schließlich Schnittzeichnen, Kleidernähen 
einschließlich Schnittzeichnen, Materialien
kunde, Hauswirtschaft und Theoretische 
,Grundlagen der Hauswirtschaft),. Musik
erziehung, Bildnerische Erziehung, Werk
erziehung, Leibeserziehung;". 

60. Im § 90 hat es an :Stelle von "Mädchen
handarbeit" "Werkerziehung (für Mädchen)" zu 
lauten. 

61. Im § 92 hat der zweite Satz zu lauten: ~ 

"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 finden Anwendung." 

I 

62. Im § 93 erhält der gegenwärtige Text ,die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Die Festlegung einer Schule als Besuchs
schule für eine Bundes-Bildungsanstalt für 
Arbeitslehrerinnen hat durch Vereinbarung des 
Bundes mit dem Erhalter der als Besuchsschule 
vorgesehenen Schule zu erfolgen, sofern diese 
Schule nicht vom Bund erhalten wird." j' 

63. § 95 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Jeder Bildungsanstalt für Kindergärtnerin
nen ist ein übungskindergarten, allenfalls auch 
ein übungshort einzugliedern. Darüber hinaus 
sind geeignete Kindergärten, allenfalls auch 
Horte, als Besuchskindergärten bzw. Besuchs
horte vorzUsehen." . 

64. § 99 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede Bildungsanstalt für Kindergärt
nerinnen sind ein Leiter, ein Abteilungsvorstand 
für den ühungskindergarten und den übungs
hort und die erforderlichen weiteren Lehrer, für 
einen eingegliederten übungskindergarten die 
erforderlichen übungskindergärtnerinnen und 
für einen allenfalls eingegliederten übungshort 
die erforderlichen übungshorterzieherinnen zu 
bestellen. " 

65. Im § 100 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweit,er Satz 
und Abs. 2 finden Anwendung." 

66. Im § 101 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs.2 anzufügen: 

,,(2) Die Festlegung eines Kindergartens oder 
Hortes als ~esuchskindergarten bzw. Besuchshort 
für eine Bundes-BiI.dungsanstalt für Kindergärt
nerinnen hat ,durch Vereinbarung des Bundes 
mit dem Erhalter des als Besuchskindergarten 
bzw. Besuchs'hort vorgesehenen Kindergartens 
bzw. Hortes zu erfolgen, sofern dieser Kinder
garten bzw. Hort nicht vom Bund erhalten 
wird." 

j 
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67. § 102 hat zu lauten: 

,,§ 102. Auf gabe der Bi 1 dun g san s t a 1-
ten für Erzieher 

Die Bildungsanstalten für Erzieher haben die 
Aufgabe, Erzieher heran~ubilden, die nach Be
rufsgesinnung, Berufswissen und Berufskönnen 
geeignet sind, ,die Erziehungsaufgaben in Horten 
und Heimen für Kinder und Jugendliche zu er-
füllen." . 

68. Im § 105 ist an Stelle des letzten Satzes 
einzufügen: 

"Durch Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst sind für die Aufnahme in 
die weniger als fünf Jahre umfassende Lehrgänge 
zusätzliche Aufnahmsvoraussetzungen in der 
Weise festzulegen, daß kein Lehrgang, der zum 
gleichen Bildungsziel führt, lebensaltersmäßig 
früher' als beim Besuch eines fünf jährigen Lehr
ganges abgeschlossen wird und die bildungsmäßi
gen Voraussetzungen in ihrer Gesamtheit annä-

. hemd den gleichen Grad 'aufweisen. Die näheren 
Vorschriften über die Eignungsprüfung werden 
durch ein gesondertes Bundesgesetz geregelt." 

(3) Die Berufspädagogischen Akademien kön
nen in folgende Abteilungen gegliedert werden: 

a) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
Berufsschulen, 

b) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht, 

c) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
'den gewerblichen Fachunterricht, 

d) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
Stenotypie und Phonotypie. 

(4) An den Berufspädagogischen Ak~demien 
können Lehrgänge und Kurse zur Vorbereitung 
auf Erweiterungsprüfungen für allgemeinbildende 
und fachliche Unterrichtsgegenstände an berufs
bildenden Schulen sowie für Stenotypie und 
Phonotypie mit einer Dauer bis zu einem Jahr 
geführt werden. Auf diese Lehrgänge und Kurse 
sind die Bestimmungen der §§ 112 bis 114 nach 
den Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) An den Ber~fspädagogischen Akademien 
sind Studienbibliotheken einzurichten, die der 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung zu die
nen haben. 

. 69. Im § 108 hat der zweite Satzzu lauten: § 112. L ehr pI a n der Be ruf s p ä d a g 0-
"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz gis ehe n A k ade m i e n 
und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen- (1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufspädagogischen 
dung." i Akademien sind als Pflichtgegenstände vorzu-

70. Im II. Hauptstück. Teil C hat der Ab
schnitt IV zu lauten: 

"Abschnitt IV 

Berufspädagogische Akademien 

§ 110. Aufgabe der Berufspädag-ogi
sehen Akademien 

Die Berufspädagogischen Akademien haben die 
Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungsgut einer 
höheren Schule, einer einschlägigen Meisteraus
bildung ,oder einer gleichwertigen Befähigung 
jenes fachliche Wissen und Können zu vermitteln, 
das zur Ausübung des Berufe's als Lehrer für 
berufsbildende Pflichtschulen, als Lehrer für den 
hauswirtschaftlichen oder gewerblichen Fach
unterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen sowie als Lehrer für Stenotypie 
und Phonotypie befähigt. 

§ 111. Aufbau der Berufspädagogi
schen Akademien 

(1) Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Akademien umfaßt zwei bis vier Semester. 

(2) Für jede Berufspädagogische Akademie sind 
geeignete Einrichtungen zur schulpraktischen 
Ausbildung, insbesondere Besuchsschulen, vorzu
sehen. 

sehen: . 

a) Humanwissenschaften (insbesondere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy
chologie, Pädagogische Soziologie, Betriebs
soziologie, Schulrechtskunde, Biologische 
Grundlagen der Erziehung, Schulhygiene 
und Gesundheitslehre); 

b) Didaktik der Unterrichtsgegenstände; 
c) Schulpraktische Ausbildung; 
d) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die 

im Hinblick. auf die künftige Berufstätig
keit erforderlich sind. 

(2) In den Lehrplänen ist entsp'rechend den 
Bildungszielen und Bildungsinhalten der einzel
nen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, Seminar oder übung 
zu erfolgen hat. 

§ 113. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für Berufsschul~n, ist: 

a) für allgemeinbildende und betriebswirt
schaftliche Unterrichtsgegenstände: die er
folgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer 

. höheren Schule und eine einschlägige Aus
bildung, 
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b) für die fachlich -theoretischen U n terrich ts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer einschlägigen höheren 
Schule oder die erfolgreiche Ablegung einer 
Reifeprüfung und einer einschlägigen Lehr
abschlußprüfung sowie der erfolgreiche Ab
schluß der Berufsschule oder eine gleich
wertige einschlägige Befähigung, 

c) für die fachlich-praktischen Unterrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung 
einer einschlägigen Meisterprüfung oder 
eine gleichwertige einschlägige Befähigung, 

d) in allen Fällen: die Zurücklegung einer Be
rufspraxis. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht, ist die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer einschlägigen höheren Schule. 

(3) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den gewerblichen Fach
unterricht, ist: 

a) für die fachlich-theoretischen Unterrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung 
einer Reifeprüfung emer einschlägigen 
höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt, wenn jedoch eine solche nicht 
besteht, die erfolgreiche Ablegung einer 
Reifeprüfung und einer einschlägigen Lehr
abschlußprüfung und der erfolgreiche Ab-

schluß der Berufsschule oder eine gleich
wertige einschlägige Befähigung; 

b) für die fachlich-praktischen Unterrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung 
einer einschlägigen Meisterprüfung oder 
eine gleichwertige einschlägige Befähigung; 

c) in beiden Fällen: die Zurücklegung einer 
Berufspraxis. 

(4) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für Stenotypie und Phono
typie, ist: 

a) die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer höheren Schule und 

b) der Nachweis der Kenntnisse und Fertig
keiten in der Stenotypie; 

c) die Zurücklegung einer Berufspraxis. 

Schulen, Ausbildungen, Lehrabschlußprüfungen 
und Meist<:rprüfungen im Sinne der Abs. 1 bis 3 
als einschlägig anzusehen sind und in welchen 
Fällen die Absolvierung eines Abiturientenlehr
ganges die Reifeprüfung einer einschlägigen höhe
ren Schule ersetzt. Ferner ist festzusetzen, welche 
Befähigung als gleichwertig im Sinne der Abs. 1 
und 3 anzusehen ist. Ebenso ist festzulegen, auf 
welche Weise der im Abs. 4 lit. b geforderte 
Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Stenotypie zu erbringen ist. 

(6) Personen, die bereits mindestens ein Jahr 
in einem Dienstverhältnis als Lehrer an einer 
Schulart stehen, für die sie die Lehramtsausbil-: 
dung anstreben, sind bei der Aufnahme in die 
Berufspädagogischen Akademien in erster Linie 
zu berücksichtigen. 

§ 114. Lehramtsprüfung 

(1) Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Akademien schließt ab: 

a) in der Abteilung für die Lehramtsausbil
dung für Berufsschulen mit der Lehramts
prüfung für Berufsschulen; 

b) in der Abteilung für die Lehramtsausbil
dung für den hauswirtschaftlichen . Fach
unterricht mit der Lehramtsprüfu~g für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen; 

c) in der Abteilung für die Lehramtsausbil
dung für den gewerblichen. Fachunterricht 
mit der Lehramtsprüfung für den gewerb
lichen Fachunterrieht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen; 

I 
d) in der Abteilung für die Lehramtsausbil-

dung für Stenotypie und Phonotypie mit 
der Lehramtsprüfung für Stenotypie und 
Phonotypie. 

(2) Die näheren Vorschriften über die Lehr
amtsprüfungen werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. 

§ 115. L ehr e r 

(1) Für, jede Berufspädagogische Akademie sind 
ein Leiter, die erforderlichen Abteilungsvorstände 
und die erforderlichen Lehrer zu bestellen. Für 
die Bestellung von Lehrbeauftragten sind die 
Bestimmungen des § 123 Abs. 5 anzuwenden. 

(2) Die Bestimmung des§ +2 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

(5) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung festzulegen, welche 
Unterrichtsgegenstände jeweils zu den Fachgrup
pen im Sinne des Abs. 1 lit. abis c und des § 
Abs. 3 lit. a und b gehören und welche Mindest
dauer und Art der Berufspraxis in den einzelnen 
Fachgruppen gemäß Abs. 1. lit. d, Abs. 3 lit. c, 
und Abs. 4 lit. c erforderlich sind. Weiters hat 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung festzulegen, welche hbh~ren 

116. B e ruf s p ä d a g 0 gis c h e A k a cl e
mien des Bundes 

(1) Die öffentlichen Berufspädagogischen Aka
demien führen die Bezeichnung "Berufspädagogic 

sche Akademien des 'Bundes". Zur näheren Kenn
zeichnung kann neben dieser Bezeichnung die 
Abteilung angeführt werden. 
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(2) Die Festlegung einer Schule als Besudls- Kuratoriums, in denen der Landeshauptmann als 
schule für eine Berufspädagogische Akademie des Präsident des Landesschulrates den Vorsitz führt, 
Bundes hat durch Vereinbarung des Bundes mit -mit beratender Stimme teilzunehmen. 
dem Erhalter der als Besuchsschule vorgesehenen (6) Die näheren Bestimmungen über die Ent
Schule zu erfolgen, sofern diese Schule nicht vom sendung der Mitglieder, die Beratung, - die Be
Bund erhalten wird. schlußfassung, das Zusammentreten und die Ge

§ 117. Kuratorien der Berufspäd
agogischen Akademien des Bundes 

(1) An jeder Berufspädagogischen Akademie 
des Bundes ist ein Kuratorium einzurichten, dem 
die unmittelbare Verwaltung der Berufspädagogi
schen Akademie auf dem Gebiete der Schulerhal
tung, die Erstattung von Dreiervorschlägen für 
die Bestellung des Direktors, der Abteilungs-' 
vorstände und der Lehrer der Berufspädagogi
schen Akademie sowie die Beratung des Direk
tors obliegen. 

(2) Dem Kuratorium haben als Mitglieder an
zugehören: 

a) mit beschließender Stimme: 
der Präsident des Landesschulrates (der 
Amtsführende Präsident des Landesschul
rates), in dessen örtlichen Zuständigkeits
bereich die Berufspädagogische Akademie 
des Bundes liegt, als Vorsitzender und zehn 
weitere vom Kollegium des Landesschul
rates zu bestellende Mitglieder; 

b) mit beratender Stimme: 
der Amtsdirektor\ des Landesschulrates, der 
(die) für die berufsbildenden Schulen zu
ständige(n) Landesschulinspektor( en), der 
Direktor der Berufspädagogischen Aka
demie des Bundes und vier weitere vom 
Lehrerkollegium der Berufspädagogischen 
Akademie des Bundes aus seiner Mitte zu 
entsendende Lehrer sowie zwei Vertreter 
der Studierenden und je ein Vertreter der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
der Arbeiterkammer des betreffenden Bun
deslandes. 

(3) Die nach Abs. 2 1it. a stimmberechtigten 
Mitglieder des Kuratoriums sind nach dem 
Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu be
stellen. Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist in 
gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Zur Beschlußfassung im Kuratorium ist die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der nach 
Abs. 2 1it. a stimmberechtigten Mitglieder des 
Kuratoriums erforderlich. Jediem stimmber,echtig
ten Mitglied kommt eine Stimme zu. Eine über
tragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam. Die Beschlüsse wer
den mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

(5) Der Amtsführende Präsident des Lahdes
schulrates ist berechtigt, an den Sitzungen des 

schäftsbehandlung der Kuratorien der Berufs
pädagogischen Akademien des Bundes sind vom 
Bundesminister für Unterricht und Kunst durch. 
eine Verordnung über die Geschäftsordnung der 
Kuratorien der Berufspädagogischen Akademien 
des Bundes festzusetzen." 

71. Im § 119 

a) hat Abs: 3 zu lauten: 

,,(3) Jeder Pädagogischen Akademie ist eme 
übungsschule einzugliedern. Die übungsschule 
hat eine Volksschule sowie allenfalls auch eine 
Hauptschule zu umfassen. Darüber hinaus sind, 
insbesondere für ein Stadt- und Landschulprakti
kum, geeignete Schulen als Besuchsschulen zu 
bestimmen. " 

b) sind folgende Abs. 4 bis 6 anzufügen: 

,,(4) Die übungsvolksschule ist als vierklassige 
Volksschule für die erste bis vierte Schulstufe 
zu führen. Die Zahl der Schüler in einer Klasse 
einer übungsschule soll iin allgemeinen 30 betra
gen und darf 36 nicht übersteigen. Der Bundes
minister für Unterricht und Kunst hat im Ein
verneh~en mit dem Bundesminister für Finanzen 
nach den Erfordernissen durch Verordnung zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl der Unter
richt in den Pflichtgegenständen Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Leibesübungen statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen 
ist. Insoweit die Ausführungsgesetzgebung keine 
Trennung des Unterrichtes in Leibesübungen nach 
Geschlechtern an Volksschulen vorsieht (§ 8 a 
Abs. 3 lit. a), kann der Leiter der Pädagogischen 
Akademie den gemeinsamen Unterricht von Kna
ben und Mädchen in Leibesübungen an der 
übungsvolksschule vorsehen. 

(5) Eine übungshauptschule ist zweizügig zu 
führen. Sofern für eine Führung von zwei Klas
senzügen nicht genügend Schüler zur Verfügung 
stehen, kann die Führung beider Klassenzüge in 
einer Klasse erfolgen. Die Zahl der Schüler in 
einer Klasse einer übungshauptschule soll im 
allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen nach den Erfordernissen 
durch VerOrdnung zu bestimmen, bei welcher 
Sdlülerzahl der Unterricht in den Pflichtgegen
ständen Lebende Fremdsprache, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Leibesübungen bzw. im Frei
gegenstand Lebende Fremdsprache statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
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(6) An den P~dagogischen Akademien sind Stu
dien bibliotheken einzurichten, die der Lehrer
ausbildung und der Lehrerfortbildung zu dienen 
haben." 

72. § 120 hat zu lauten: 

,,§ 120. L ehr p I a n der P ä d a g 0 gis ehe n 
Akademien 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Pädagogischen Aka
demiensind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Humanwissenschaften (insbesondere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy
chologie, Padagogische Soziologie, Schul
rechtskunde, Biologische Grundlagen der. 
Erziehung, Schulhygiene und Gesundheits
lehre); 

b) Didaktik der Unterrichtsgegenstände; 
c) Schulpraktische Ausbildung; 
d) Schwerpunktst'udien (insbesondere fremd

sprachliche Vorschulung, Vorschulerzie
hung, spezielle Lern- und Verhaltensstö
rungen, begabungs~ und neigungsbedingte 
Unterrichtsgegenstände wie Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Werkerzie
hung und Leibeserziehung); 

e) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die 
im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlich sind (insbesondere Musik
erziehung, Instrumentalmusik; Bildnerische 
Erziehung, Werkerziehung, Leibeserzie
hung, Politische Bildung;-- Volksbildung und 
a uß ersch ulische Jugenderziehung). 

(2) In den Lehrplänen ist entsprechend . den 
Bildungszielen und Bildungsinhalten der einzel
nen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, Seminar oder übung 
zu erfolgen hat." 

73. Im § 123 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Für jede Pädagogische Akademie sind ein 
Leiter, ein Abteilungsvorstand für die übungs
schule und die erforderlichen weiteren Lehrer 
zu bestellen. Sofern sich die übungsschule in 
eine übungsvolksschule mit mindestens par
alleler Führung jeder Schulstufe und eine übungs
hauptschule mit zwei Klassenzügen gliedert, ist 
für die übungsvolksschule und für die übungs
hauptschule je ein Abteilungsvorstand zu bestel
len."; 

b) erhält der bisherige Abs. 3 die Bezeichnung 
Abs. 4; ferner ist folgender Abs. 3 einzufügen: 

,,(3) Die §§ 13 Abs. 1 und 20 Abs. 1 gelten 
hinsichtlich der übungsvolksschule bzw. übungs
hauptschule als unmittelbar anzuwendendes Bun
desrech t. " ; 

c) ist folgender Absatz anzufügen: 

,,(5) Bei Bedarf können Unterrichtsveranstal
tungen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 
Lehrbeauftragten übertragen werden. Als Lehr
beauftragte kommen Fachleute in Betracht, die 
nicht als Lehrer für die betreffende Schule bestellt 
sind.'Ein Dienstverhältnis wird durch einen Lehr
auftrag nicht begründet." 

74/Im § 124 Abs. 3 hat lit. b zu lauten: 

"b) mit beratender Stimme: 
Der Amtsdirektor des Landesschulrates, der 
(die) für die Volks-, Haupt- und Sonder
schulen zuständige(n) Landesschulinspek
tor(en), der Direktor der Pädagogischen 
Akademie des Bundes und drei weitere 
vom Lehrerkollegium der Pädagogischen 
Akademie des Bundes aus seiner 'Mitte zu 
entsendende Lehrer sowie zwei Vertreter 
der Studierenden." 

75. Im 11. Hauptstück Teil C hat der Ab
schnitt VI zu lauten: 

"A b s c h n i t t VI 

Pädagogische . Institute und Berl,1fspädagogische 
Institute 

§ 125. A. u f gab e der P ä d a g 0 gis ehe n 
Ins t i tut e und der B e ruf s p ä d a g 0 g i

schen Institute 

(1) Die Pädagogischen Institute' dienen der 
Fortbildung der Lehrer an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen. Darüber hinaus können an den 
Pädagogischen Instituten auch Einrichtungen für 
die Fortbildung der Lehrer an den sonstigen 
allgemeinbildenden Schulen sowie für Personen, 
die die Ausbildung an einer Bildungsanstalt für 
Kindergärtnerinnen oder für Erzieher erfolgreich 
abgeschlossen haben, vorgesehen werden. Als wei
tere Aufgabe obliegt den Pädagogischen Insti
tuten die Vorbereitung von Volksschullehrern 
auf die Lehramtsprüfung für Hauptschulen, für 
Sonderschulen und für Polytechnische Lehrgänge. 
Ferner haben sie der pädagogischen Tatsachen
forschung zu dienen. 

(2) Die Berufspädagogischen Institute dienen 
der Fortbildung der Lehrer an berufsbildenden 
Schulen. Außerdem haben sie der berufspädagogi-' 
schen Tatsachenforschung zudienen. 

(3) An den Pädagogischen Institu~en und an 
den Berufspädagogischen Instituten können 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstal
tungen, die zur Erfüllung besonderer Unter
richtszwecke dienen, abgehalten werden. Solche 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstal
tungen können auch außerhalb des Standortes 

r 
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des Pädagogischen Institutes und des Berufspäd
agogischen Institutes und auch während der nach 
Maßgabe des Schulzeitgesetzes vorlesungsfreien 
Zeit veranstaltet werden. 

(4) Die Pädagogischen Institute und die Be
rufspädagogischen Institute sind Akademien (§ 3 
Abs. 2 lit. b sublit. dd). 

§ 126. Auf bau der P ä d a g 0 gis c h e n 
Ins t i tut e und der Be ruf s p ä d a g 0 g i-

schen Institute . 

(1) Die Pädagogischer. Institute und die Berufs
pädagogischen Institute sind entsprechend ihren 
Aufgaben in Abteilungen zu gliedern. 

die vom Bund erhalten werden, ist die Bezeich
nung "Pä'dagogischesund Berufspädagogisches 
Institut d~,s Bundes". zu führ·en." 

76. Dem § 129 ist folgender Abs. 7 anzufügen: 

,,(7) Bis zu einer anderweitigen I Regelung durch 
Bundesgesetz hat die Lehramtsausbildung für 
hauswirtschaftliehe Berufsschulen am Berufspäd
agogischen Institut des Bundes in Vorarlberg zu 
erfolgen. " 

,77. Die §§ 131 a, 131 bund 131 c haben zu 
la~ten: 

,,§ 131 a. (2) Die Bildungsaufgaben der Pädagogischen 
Institute und der Berufspädagogischen Institute 
sind durch Vorlesungen, Seminare und Übungen ~ährend des im § 13~ b näher umschriebe~en 
zu f"lle d' ch' Z . k 't ZeItraumes gelten abweIchend von den BestIm-er u n, Ie au 1m usammenwlr en ml 
Pädagogischen Akademien bzw. Berufspädal~ogi- mu~gen der §§ 35, 37, 39 und 40 folgende Vor-
schen Akademien durchgeführt werden könn~n. I schnften: 

(3) Pädagogische Institute können in Verbin- 1. § 35 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 
dung mit einer Pädagogischen Akademie, Be
rufspädagogische Institute in Verbindung mit 
einer Berufspädagogischen Akademie geführt 
werden. Pädagogische Institute und Berufspäd
agogische Institute können auch, in Verbindung 
miteinander geführt werden. 

§ 127. L ehr e r 

(1) Für jedes Pädagogische Institut (Berufs
pädagogische Institut) sind die erforderlichen 
Lehrer und - sofern es nicht in Verbindl,lOg mit 

. einer Pädagogischen Akademie bzw. Berufspäd
agogischen Akademie geführt wird - ein Leiter 
zu bestellen; im Falle der Verbindung mit einer 
Pädagogischen Akademie bzw. einer Berufspäd
agogischen Akademie ist in Unterordnung unter 
deren Leiter ein Vorstand für. das Pädagogische 
Institut (Berufspädagogische Institut) zu bestel
len; im Falle der Verbindung eines Pädagogischen 
Institutes und eines Berufspädagogischen Insti
tutes ist ein gemeinsamer Leiter zu bestellen. 
Für die Bestellung von Lehrbeauftragten sind 
die Bestimmungen des § 123 Abs. 5 anzuwenden. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
. Anwendung. 

§ 128. P ä d a g 0 gi s c hel n s t i tut e des 
Bundes und' Berufspädagogische 

Institute des Bundes 

Die vom Bund erhaltenen Pädagogischen Insti
tute bzw. Berufspädagogischen Institute haben 
die Bez.eichnung "Pädagogische Institute des Bun
des" bzw. "Berufspädagogische Institute des Bun
des" unter Anführu!1g des Bundeslandes, ,in dem 
sie errichtet sind, zu führen. Im Falle der Ver
bindung eines Pädagogischen Institutes und eines 
Berufspädagogischen Institutes (§ 126 Abs. 3), 

(1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
mit Unter- und Oberstufe schließen an die vierte 
Schulst~fe der Volksschule an und umfassen acht 
Schulstufen (5. bis 12. Schulstufe); die Unter
stufe und die Oberstufe umfassen je vier Schul
stufen. 

(2) Die allgemeinbildenden höheren Schulen als 
selbständige Oberstufenformen schließen an die 
achte Schulstufe an und umfassen eine einjährige 
Übergangsstufe und eine vierjährige Oberstufe 
(9. bis 12. Sclmlstufe). ' . 

2. § 37 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

Das Alifbaugymnasium und das Aufbaureal
gymnasium umfassen eine einjährige übergangs
stufe und eine vierjährige Oberstufe. 

3. Im § 39 Abs. 1 Z. 2 hat es in den Klammer
ausdrücken jeweils statt "his 9. Klasse" zu lauten: 
"bis 8. Klasse". 

4. § 40 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt .,den erfolgreichen Abschluß 
jener Schulstufe, an die sie gemäß § 35 anschließt, 
sowie - ausgenommen für die Aufnahme in die 
Übergangsstufe - die erfolgreiche Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung voraus. Der erfolgreiche 
Abschluß der Übergangsstufe ersetzt für die Auf- ' 
nahme in die selbständigen Oberstufenformen 
die Ablegung der Aufnahmsprüfung. 

(2) Für die Aufnahme in eine Sonderform 
gemäß § 37 Abs. 1 Z. 1 gelten die Bestimmungen 
des Abs. 1 für die selbständigen Oberstufen
formen sinngemäß. Die Aufnahme in eine Son
derform gemäß § 37 Abs. 1 Z. 2 setzt die Erfül
lung der im § 37 Abs. 3 genannten Voraussetzun-
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gen voraus. Für die Aufnahme in eine Sonder
form gemäß § 37 Abs; 1 Z. 3 gelten die Bestim
mungen des Abs. 1 sinngemäß. 

§ 131 b. 

(1) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 1, 3 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1973/74 bis 1976/77 in die 5. oder eine 
höhere Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schul
zeit, längstens aber bis zum Ende des Schuljahres 
1979/80. 

(2) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 1,3 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1973/74 bis 1976/77 in die Übergangsstufe 
einer selbständigen Oberstufenform eintreten, 
bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber 
bis zum Ende des Schuljahres 1980/81. 

(3) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 2 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1973/74 bis 1976/77 in die Übergangs
stufe oder in die 5. Klasse oder eine höhere 
Klasse eines Aufbaugymnasiums oder Aufbau
realgymnasiums eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens aber bis zum Ende des Schul
jahres 1980/81. 

(4) Für jene Schüler, die die lehrplanmäßig 
letzte Klasse am Ende der in den vorstehenden 
Absätzen genannten Fristen nicht erfolgreich be
suchen und zur Wiederholung der betreffenden 
Klasse berechtigt sind, verlängert sich die An
wendbarkeit der entsprechenden Bestimmungen 
um ein Schuljahr. 

§ 131 c. 

79. § 133 hat zu lauten: 

,,§ 133. 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
ist der Bundesminister für Unterricht und Kunst, 
hinsichtlich der Erlassung von Verordnungen auf 
Grund der §§ 8 a Abs. 2 und 43 Abs. 2 und 
von Verordnungen auf Grund der §§ 57, 71, 92, 
100 und 108, soweit diese den § 43 Abs. 2 an
wendbar erklären, und von Verordnungen auf 
Grund des § 119 Abs. 4 und 5 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen und hin
sichtlich der Vorbereitung und Erlassung der 
Verordnungen auf Grund der §§ 41 Abs. 2 und 
69 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundes
mil1:ister für Wissenschaft und Forschung be
traut. 

(2) Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes ,in der Fassung von 1929 zustehenden 
Rechte ist der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst betraut." 

Artikel II 

SCHUL VERSUCHE IM BERUFSBILDENDEN 
SCHULWESEN 

§ 1. Dur c h f ü h run g von S c h u 1 v e r
s u c h e n im be ruf s b i 1 den den Sc h u 1-

wes en 

Zur Erprobung neuer schulorganisatorischer 
Formen im berufsbildenden Schulwesen sind 
Schulversuche im Sinne der folgenden Bestim
mungen durchzuführen. Diese sind an bestehen
den berufsbildenden Schulen durchzuführen. 

Die Aufnahme in die erste Klasse einer allge
meinbildenden höheren Schule mit Unterstufe § 
für die Schuljahre 1973/74 bis 1975/76 setzt ab
weichend von den Bestimmungen des § 40 an 
Stelle der erfolgreichen Ablegung einer Auf
nahmsprüfung die Feststellung der Eignung zum 
Besuch des Ersten Klassenzuges. der Hauptschule 
im Sinne des § 17 voraus. Lediglich Aufnahms
bewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, 
haben eine Aufnahmsprüfung abzulegen." 

2. Lei s tun g s g r u p pe n i n B e ruf s
schulen 

In Berufsschulen ist ,die Zusammenfassung der 
Schüler in einzelnen Unterrichtsgegenständen 
nach ihren Leistungen in Leistungsgruppen zu 
erprdben. Zur För:derungdes Obertritbes ,in 
höhere Leistungsgruppen oder zur Vermeidung 
des übertrittes in tiefere Leistungsgruppen haben 
Förderkurse zu ,dienen. Für ,die leistungsfähigeren 
Schüler können zusätzliche Unterrrichtsgegen-

\ 

78. Nach dem § 131 c ist einzufügen: 

,,§ 131 d. 

(1) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 über die 
für beide Geschlechter gemeinsame Unterrichts
erteilung sind an Schulen, die bisher getrennt 
nach Knaben und Mädchen geführt worden sind, 
erstmals auch für jene Schüler anzuwenden, die 
mit Beginn des Schuljahres 1973/74 in die erste 
Stufe eintreten. 

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 gelten für öffentliche Pflichtschulen, 
die keine Übungsschulen sind, als Grundsatz
bestimmungen." 

stände vorgesehen wer.den. . 

§ 3. 0 b erle i tun g s 1 ehr g ä n g e 

(1) überleitungslehrgänge .sind für 'Personen 
einzurichten, die die achte Schulstufe erfo'lgreich 
aibgeschlossen und die Lehrabschlußprüfung er
folgreich abgelegt haben; si.e hahendie Aufgahe, 
auf den Eintritt in den IH. Jahrgang einer berufs
biLdenden höher~n Schule gleicher Art oder 
gleicher oder verwandter Fachrichtung vor
zubereiten. ! 

(2) Die Überleitungslehrgänge haben ein oder 
zwei Semester zu umfassen. Ihr erfolgreicher Ab.-
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schluß berechtigt unter Bedachtnahme :lIufdie 
entsprechende Fachrichtung zum Eintritt in den 
III. Jahrgang einer berufsbildenden höheren 
Schule gleicher Art oder gleicher oder verwandter 
Fachrichtung ohne Au!fnahmsprüfung. 

(3) Ferner berechtigt der erfolgreiche Abschluß 
des überleitungslehrganges ~um Eintritt in einen 
Aufbaulehrgang (§ 5), oder in eine berufs
biLdende höhere Schule für Berufstätige ohne 
Aufnahmsprüfung. 

(4) Die Überleitungslehrgänge sind berufs
bildende mittlere Schulen. 

§ 4. L ehr p 1 a n g ru p p e n i n beI' u f s
bildenden mittleren Schulen 

(1) In der 4. Klasse, allenfalls auch schon in 
der 3. Klasse der vierjährigen berufsbildenden 
mittleren Schule sowie in der 3. Klasse, allenfalls 
auch schon in .der 2. Klasse der dreijähl1igen 
berufisbildenden mittleren Schulen können zwei 
Lehrplangruppen gebildet werden. 

(2) Die eine Lehrplangruppe hat die Aufgabe 
Zu erfüllen, [die in den geltenden Bestimmungen 
des Schulorganisationsgesetzes für ,die betreffende 
berufsbildende mittlere Schule vorgesehen sind. 

(3) Die andere Lehrplangruppe hat die Auf
gabe, jene Kenntnisse zu vermitteln, die nach 
Absolvierung einer vierjährigen oder einer drei
jährigen berufsbildenden mitt1:eren Schule für den 
übertritt in den IV. bzw. III. Jahrgang einer 
berufsbildenden höheren Schule gleicher Art oder 
gleicher oder verwandter Fachcichtung erforder
lich sind. Der erfolgreiche Abschluß dieser lehr
plangruppe berechtigt zur Aufriahme in den je
weils in Betracht, kommenden J aJhrgang der 
berufsbildenden höheren Schulen ohne Aufnahms
prüfung. 

§ 5. Auf hau I ehr g ä n g e 

(1) Aufbaulehrgänge sind berufsbildende 
höhere Schufen und halben .die Aufgabe, Absol
venten berufsbildender mittlerer Schulen zum 
Bi1dungsziel einer berufsbildenden" höheren 
Schule zu führen; sie haben vier bis sechs 
Semester zu 'umfassen. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in einen 
Aufbaulehrgang ist der erfolgreiche Abschluß 
einer mittleren Schule gleicher Art oder gleicher 
oder verwandter Fachrichtung oder der erfolg
reiiche Abschluß eines entsprechenden über
leitungslehrgange$ (§ 3). 

(3) Der Aufbaulehrgang wird mit einer Reife
prüfung abgeschlossen, auf die die Bestimmungen 
üJber die Renepriifung ,der entsprechenden Art 
der berufsbildenden höheren Schulen sinngemäß 
anzuwenden sind. 

§ 6. S p e z ia 11 e ob r g ä n g e 

(1) Speziallehrgänge sind je nach ihrem Bil
dungsz:iel entweder ber[ufsblildende mittlere oder 
höher,e Schulen Unld haben die Aufgabe, Absol
venten vom mittleren oder von höheren Schulen, 
sowie Personen, die eine Lehrabsch1lußprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, eine Spezialausbildung 
auf den ihrer bisherigen Ausbildung ent
sprechenden Fachgebieten oder ,eine Ergänzung 
ihrer FachauSlbiLdungzu vermitteln; sie haben bis 
z~ sechs Semes'ter zu umfassen. 

(2) Vora,usset21ung für ,die Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung einer Lehrabschlußprüfung 
oder der el1folgreiche Abschluß einer mittleren 
oder einer höheren Schule, wobei im Lehrplan 
je nach dem AU'sbildungsziel Einschränkungen auf 
Absolventen bestimmter Vorb~ldung vor-
genommen werden können. ' 

§ 7. K 0 I 1 e g s 

(1) Kollegs sind herufsbi'1dende höher ISchulen 
unid halben die Aufgabe, Absolventen von 
höheren Schulen ergänzend ,das 'Bildungsgurt einer 
bel1ufsbildenden höheren Schule zu vermitteln; 
sie haben 'Zwei bis fünf Semester zu umfassen. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in, ein 
KoJlleg ist die erfolgreiche A:blegung' der Reife
prüfung einer allgemeinbildenden höheren Schule 
oder einer berufsbildenden höheren Schule 
anderer Art oder Fachrichtung. 

(3) Der Ausbildungsgang der Kollegs wird 
durch eine Reifeprüfung abgeschlossen, die auf 
jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen berei~s 
durch den vor dem Besuch des Kollegs wrück
gelegten Bildungsgang nachgewiesen sind. 

§ 8. L ehr g ä n g e für B e ruf s t ä t ,j g e 

Die Lehrgänge gemäß den §§ 3, 5, 6 und 7 
können auch aIs Lehrgänge für Berufstätige unter 
ailfälliger Einbeziehung von Formen des Fern
unterrichtes und im Falle von Abendunterricht 
unter allfälliger entsprechender Verlängerung der 
Ausbildungsdauer geführt we~den. 

§ 9. Schulversuchsplän.e, Durch
führung der Schulversuche 

(1) Als Grundlage ,für ,die Schulversuche im 
Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind 
Schulversuchspläne 'aufzustellen, die das Ziel der 
einzelnen Schulversuche und die Einzelheiten 
ihrer Durchführung beschreiben. Die Schul
versuchspläne sind yom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst festzulegen. 

(2) Die Durchführung der Schulversuche an 
einzelnen Schulen bedarf der Genehmigung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst auf 
Antrag des ~uständigen Landesschulrates 

3 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 79

www.parlament.gv.at



18 481 der Beitagert 

(Kollegium), dem bei Privatschulen ein Antrag 
des Schulerhalters zugrunde 'zu liegen hat. Bei 
Bundesschulen, die dem Bundesminister für 
Unterricht und Kunst in erster Il1!stanz ullter
stehen, tritt an die Stelle des Antrages ,des 
Landesschulrates ein Antrag des Schulleiters. Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst darf 
den Schulversuch nur ;dann g,enehmigen, wenn 
er nach einem Schulversuchsplan im Sinne des 
Abs.1 durchgeführt wird. 

(3) Die Ergebnisse der Schulversuche sind unter 
Zugrundelegungdes Sch:ulversuchsplanes vom 
Bundesminister für Unterricht und KunSot nach 
Anhörung ,der Bundeskammerder gewel'blichen 
Wirtschaft und :des Österreichischen Arbeiter
kammertages zu beurteilen und zu veröffent
lichen. 

§10. Schulve-rsuchszeitraum 

Schulversuche im Sinne der vo~ste'henden Be
stimmungen können in den Schuljahren 1973/74 
bis 1977/78 begonnen wel'\den. Sie sind je nach 
der Zahl der in Betracht kommenden Schulstufen 
auslaufend abzuschließen. 

§ 11. Zahlenmäßige B,eschränkung 
der Schulversuche 

(1) Schulvel'suche im Sinne ,des § 2 (Leistungs
gruppen in Berufsschulen) ,dürfen in nicht mehr 
als in 10010 der Berufsschulklassen d\!s betreffenden 
Bundeslandes ,durchgeführt werden. 

(2) Das Ausmaß der Schulversuche im Sinne 
der §§ 3 'his 8 (überleitungsl,eh1"gänge, Lehrplan
gruppen ,in berufsbildenden mittleren Schulen, 
Aufbaulehrgänge, Speziallehrgänge, Kollegs, 
Lehrgänge für Be1"ufstätige) darf 10010 der Klassen 
an berufsbiLdenden mittler,en und höheren öff,ent
lichen Schulen nicht Ü'bersteigen. 

§ 12. V e re i nb ar u ng e n z w i ,s ehe n 
Bun,d und Ländern 

(l)Soweit ,die Durchführung der Schulversuche, 
im Sinne des § 2 die äußere OrganisatIion ~er 
öffentlichen Berufsschulen berührt, sind vorher 
Vereinbarungen zwischen dem Bund und dem 
betreffenden Bundesland ,abzuschließen. 

(2) (Grunds:lJtzbestimmung) In den Aus
führungsgesetz,en der Län:der ist ,die Durch
führung von Schulversuchen vorzusehen, durch 
die Schulversuche ,im Sinne des § 2 ermöglicht 
wel'den, soweit die äußere Organisation der 
öffentlich,en Berufsschulen berührt wird. Hiebei 
ist für die Einrichtung von Leistungsgruppen 
und Förderkursen eine Mindestschü1erzahl vor
gt;sehen, die bei den Leistungsgr,uppen 12 und 
den Förderkursen 8 nicht unterschreiten darf; 
die Mindestzahl für ,die Einrichtung von FÖ1"der
kursen darf 12 nicht überschreiten. Ferner haben 
die Ausführungsgesetze die zustänid~gen 'B,ehörden 

zu ermächtigen, die für die Durchführung von 
Schulversuchen im Sinne ,des § 2 erforderlichen 
Vereinbarungen mit dem Bund zu treffen,soweit 
die äußere 01"ganisation der öffentlichen Berufs
schulen berührt wlird. 

§ 13. Ni c h ta n wen d bar k ,e i t des § 7 
des Schulorgan,isation,sgesetzes 

Schulversuche im Sinne der vorstehenden Be
stimmungen dürfen nicht unter Anwendung des 
§ 7 ,des Schulorganis:lJtionsgesetzes durchgeführt 
oder 'bewilligt werlden. 

Artikel III 

Für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in 
Wien, das Bundes-Tau'bstummeninstitut in Wien 
und die Bundes-Berufsschule für Uhrmacher in 
Karlstein in Niederösterreich wird in Abweichung 
vom 11. Hauptstück T,eil A Abschnitt I Z. 3 Iit. b 
und Teil B kbschnitt I lit. b des Schul
organisationsgesetzes als unmittelbar anzuwen
dendes Bundesrecht bestJimmt: 

1. Für das Bundes-Slindenerziehungsinstitut 
unld das Bundes-Taubstummerunstitut in Wien: 

a) Das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in 
Wien ist eine Sonderschule für blinde 
Kinder, das Bundes-Taulbstummenlinstitut 
in Wien eine SOnlderschule für taubstumme 
Kinder. Diesen SOnlderschulen können auch 
Klassen für mehIifach behinderte Kinder 
angeschlossen werden. 

b) Diese Sonderschulen umfassen acht Schul
stufen; der Anschluß der neunten Schul
stufe in der Form ,des Polytechnischen Lehr
ganges ist möglich. Die Einteilung in 
Kclassen hat sich nachdem Alter und der 
Bildungsfähigkeit ,der Schüler zu richten. 
Insoweit der Unterricht nach dem Lehr
plan der Volksschule oder der Hauptschule 
oder des Polytechnischen Lehrganges 
erfolgt, hat jeder Schulstufe eine Klasse 
zu entsprechen und sind für den Unterricht 
nach dem Lehrplan der Hauptschule zwei 
K1assenzüge einzurichten; sofern hiefür 
nicht genügend Schüler zur Verfügung 
stehen, kann ,der Unterricht nachdem 
Lehrplan der Volksschule für mehrere 
Schulstufen und ,der Unterricht nach dem 
Lehrplan der Hauptschule, der zweizügig 
zu führen ist, jeweils in einer Klasse er
folgen. Wird der Unterricht ,für mehrere 
Schu'!stufen in einer Klasse zusammen
gefaßt, so sind solche Klassen in A:btei1un
gen zu gliedern, wobei eine A'btei1ung eine 
oder mehrere - in ,der Regel aufeinander
folgende - Schuls~ufenzu umfassen hat. 

c) Der Unterricht nach ,dem 'Lehrplan der 
Hauptschule und ,des Polytechnischen Lehr
ganges ist durch Fachlehrer, der übrige 
Unterricht· - abgesehen von einzelnen 
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Unterrichtsgegenständen und einzelnen 
Unterrichtsstunden - durch einen Klassen
lehrer zu erteilen. Vorschriften des Lehrer
dienstrechtes, hei Religionslehrern auch jene 
des Religionsunterrichtsrechtes werden hie
durch nicht berührt. 

d) Für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut 
und das Bundes-Tauhstummeninstitut sind 
je ein Leiter und die ,erforderlichen wei
teren Lehrer zu hestellen. 

e) Die Zahl der Schüler in einer Klasse darf 
10_ nich t übersteigen. 

f) Insoweit ,die Ausführungsgesetzgebung 
keine Trennung ,des Unterrichtes in Leibes
übung,en nach Geschlechtern an Sonder
schulen vorsieht (§ 8 a Albs. 3 lit. ades 
Schulorganisationsgesetzes), kann der Leiter 
den gemeinsamen U nterl1icht von Knaben 
und Mäldchen in LeiJbesübungen anordnen. 

2. Für die 'Bundes-Berufsschule für Uhrmacher 
in Karlstein: 

a) Die Bundes ... Berufsschule für Uhrmacher 
umfaßt so viele Schulstufen wie ,es ,der 
Dauer des Lehrverhältnisses für den Lehr
beruf "Uhrmacher" entspricht, wobei jeder 
Schulstufe soweit es die Schülerzahl zuläßt, 
eine Klasse zu entsprechen ha,t. Bei zu 
geringer Schülerzahl können mehrere 
Schulstufen in einer Klasse zusammengefaßt 
werden; solche Klassen sinld in Abteilungen 
zu gliedern, wobei eine Abteilung eine oder 
mehrere - 'in der Regel aufeinander
folgende - Schulstufen zu umfassen hat. 

b) Die Bundes-Berufsschule für Uhrmacher ist 
als lehrgangsmäßige Berufsschule unter 
Bedachtnahme 'auf ·die Lehrplanerforder
nisse mit einem iin jeder Schulstufe min
destens acht zusammenhängende Wochen 
,dauernden Unterricht zu führen, wobei 
eine einmalige Unterbrechung eines Lehr
ganges lJU Weihnachten und zu' Ostern 
(ohne Anrechnung auf die Lehrgangsdauer) 
zulässig ist. 

c) Die Leitung der Bundes-Berufsschule für 
Uhrmacher hat gemeinsam mit der Bundes
fachschule für Uhrmacher in Karlstein zu 
erfolgen. Für die Berufsschule sind die 
erforderlichen Fachlehrer zu bestellen. Die 
Vorschriften des Lehrer,dienstrechtes, hei 
Religionslehrern auch jene des Religions
unterrichtes wer.den hiedurch nicht berührt. 

d) Die Zahl der Schüler in ,einer K,lasse soll im 
allgemeinen 30 betragen und ,darf 36 nicht 
übersteigen. Der zweite Saotz des § 57 des 
Schulorganisationsg-esetz'es findet sinngemäß 
Anwendung. 

3. § 4 Albs. 4, § 8 a Abs, 3 und § 131,d A:bs. 2 
des Schulorganisationsgesetzes finden keine An
wendung. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 
1973 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes können schon vom 
Tage der Kundmachung an -erlassen wer-den, doch 
dürfen sie frühestens mit 1. September 1973 m 
Kraft gesetzt werden. 

(3) Gegenüber ·den Länldern tritt dieses 
Bundesgesetz für die Ausführungsgesetzgebung 
mit dem Tage der Kundmachung in Kraft; die 
Ausführungsgesetze sind innerhalb von sechs 
Monaten, vom Tage 'der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlassen und 
mit 1. September 1973 in Kraft zu setzen. 

(4) Mit ·der VoUziehung ,dieses Bundes
gesetzes, soweit sie in die Zuständigkeit ,des 
Bundes fällt, sowie mit der Wahrnehmung der 
dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
zustehenden Rechte auf dem durch dieses Bundes
gesetz geregelten Gebiet ist ·der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst hetraut, soweit Abs. 5 
nicht anderes bestimmt. 

(5) Mit der Vollziehung 

a) des 

aa) Art. I Z. 2, soweit diese die Erlassung 
von Verordnungen auf Grunid des § 8 a 
Abs. 2 hetl'ifft, 

bb) Art. I Zn. 26, 38, 44, 61, 65 und 69, 
soweit diese ,die Erl,l!SSung von Ver
ol'dnungen auf Grund Ides § 43 Abs. 2 
bzw. des in diesen Bestimmungen für 
anwendbar erklärten § 43 Abs. 2 
betreffen, 

ce) Art. I Z. 71, soweit diese die Erlassung 
von Verordnungen auf Grund des 
§ 119 Achs. 4 und 5 betrifft, 

dd) Art. III Z; 2 lit. d, soweit diese die 
Erla:ssung von Verordnungen auf 
Grund des in Idieser Bestimmung im 
Wege des § 57 für anwendbar erklärten 
§ 43 A:bs. 2 betrifft; 

ist der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst im Einvernehmen mit dem Bundes- . 
minister für Finamen und 

b) des Art. I Zn. 25 und 42, soweit diese die 
Vorbereitung und Erbssung von Verord
nungen auf Grund .der §§ 41 Abs. 2 und 69 
Abs. 2 betreffen, ,der 'Bundesminister für 
Unterricht und Kunst im Binvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung 

betraut. 
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Erläuterungen 

Allgemeines: pädagogischen Realgymnasiums unter die Nor-
Zu Beginn des Jahres 1971 hat das Bundes- malformen (Art. I Z. 21 bis 24). 

ministerium für Unterricht und Kunst den Ent- 4. Neufassung der Bestimmungen über die 
wurf einer 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle Berufsschule, insbesondere Entfall der Trennung 
dem Begutachtungsverfahren unterzogen. Ein in gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen. 
Teil der darin enthaltenen Bestimmungen hat sowie der "allgemein-gewerblichen" Berufsschule 
durch das Bundesgesetz vom 8. Juni 1971, BGBl. (Art. I Z. 30 bis 34). 
Nr. 234, .Gesetzeskrafterhalten (Entfall der Auf- 5. Neufassung der Bestimmungen über die 
nahmsprüfunge!]. in die allgemeinbildenden Fachschulen für Sozialberufe (Art. I Z. 41). 
höheren Schulen, Verlängerung des Sistierungs
zeitraumes der 9. Schulstufe an den allgemein
bildenden höheren Schulen, Schulversuche im Be
reich der allgemeinbildenden Schulen und der 
Pädagogischen Akademien). Die übrigen Bestim
mungen des dem Begutachtungsverfahren unter
zogenen Entwurfes wurden aus zeitlichen Grün
den zurückgestellt und unter Bedachtnahme auf 
die seinerzelugen Stellungnahmen zu einer 
5. Schulorganisationsgesetz-Novelle zusammen
gefaßt. 

Neben diesen Bestimmungen wurde in den 
Entwurf einer 5. Schulorganisationsgesetz
Novelle auch ein ·Art. II aufgenommen, der 
Bestimmungen über die Durchführung von 
Schulversuchen im berufsbildenden Schulwesen 
enthält. Dieser Gesetzentwurf wurde zu Beginn 
des Jahres 1972 einem· Begutachtungsverfahren 
unterzogen. Im gegenständlichen Gesetzentwurf 
fand eine Vielzahl der im Begutachtungsverfahren 
vorgebrachten Anregungen Berücksichtigung; 
überdies wurden die Ergebnisse der im März 
1972 stattgefundenen Beratungen der Schul
reformkommission dem Gesetzentwurf zugrunde
gelegt. 

Abgesehen vom Art. Ir sind die wichtigsten 
. Bestimmungen des Gesetzentwurfes: 

1. Koedukative Führung der Schulen, Möglich
keit der Geschlechtertrennung in Ausnahmefällen 
an den öffentlichen Schulen, nach Wahl des Schul
erhalters an den Privatschulen (Art. I Z. 2). 

2. Führung der Hauptschule nur mehr zwei
zügig, Entfall der einzügigen Hauptschule 
(Art. I Z. 12 bis 14) .. 

3. Erweiterung des Bildungsangebotes am 
Musisch-pädagogischen Realgymnasium durch 
eine vermehrte Wahlmöglichkeit in alternativen 
Pflichtgegenständen; Einreihung des Musisch-

6. Herabsetzung des Eintrittsalters und der 
Dauer der Schulen für Berufstätige (Art. I Z. 22, 
40, 46 lit. a, 47 lit. aund 49 lit. a). 

7. Schaffung von Akademien für Sozialarbeit 
an Stelle der bisherigen Lehranstalten für 
gehobene Sozialberufe (Art. I Z. 50 bis 56). 

8. Schaffung von Berufspädagogischen 
Akademien an Stelle der bisherigen Berufs
pädagogischen Lehranstalten und Konzentration 
der gesamten Lehrerbildung des berufsbildenden 
Schulwesens, soweit sie nicht an Hochschulen 
stattfindet, in diesen Berufspädagogischen 
Akademien (Art. I Z. 70). 

Abschließend wird bemerkt, daß gemäß Art. 14 
Abs. 10 B-VG ein dem Entwurf entsprechendes 
Bundesgesetz vom Nationalrat nur in Anwesen
heit von mindestens der Hälfte der ,Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden kann. 

Im einzelnen 

Zu Artikel I: 

ZuZ.l: 

Nach der bisherigen Fassung des § 3 Abs. 2 
lit. b gliedern sich die im Schulorganisationsgesetz 
geregelten Schularten nach ihrer Bildungshöhe 
in Pflichtschulen, mittlere Schulen, höhere 
Schulen und "Akademien und verwandte Lehr
anstalten". Als Akademie wird im Schul
organisationsgesetz lediglich die "Pädagogische 
Akademie" benannt. Als "den Akademien ver
wandte Lehranstalten" werden die Lehranstalt 
für gehobene Sozialberufe (§§ 79 ff.) und die 
Berufspädagogikhen Lehranstalten (§§ 110 ff,) 
bezeichnet. Desgleichen sind auch die Päd
agogischen Institute und die ;Berufspädagogischen 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 79

www.parlament.gv.at



481 der Beilagen 21 

Institute ihrem Aufbau und ihrer Aufgabe nach 
"den Akademien verwandte Lehranstalten", o.b

. wohl das Schulorganisationsgesetz darüber keine 
Aussage trifft. 

Durch Z. 70 des' vorliegenden Novellen
entwurfes sollen die Bestimmungen über die 
Berufspädagogischen Lehranstalten neu gefaßt 
werden und die der Neufassung entsprechende 
Bezeichnung "Berufspädagogische Akademien" 
erhalten. 

Durch die Z. 50 ff. des vorliegenden Entwurfes 
soll die bisherige "Lehranstalt für gehobene 
Sozialberufe" die neue Bezeichnurig "Akademie 
für Sozialarbeit" erhalten, während durch die 
Z. 75 klargestellt werden soll, daß die Päd
agogischen Institute und die Berufspädagogischen 
Institute auf der Stufe der Akademien stehen. 
Im einzelnen wird auf die Erläuterungen zu 
diesen Bestimmungen verwiesen. 

. Wenn die genannten Entwurfsbestimmungen 
Gesetzeskraft erlangen, ist es notwendig, auch 
in der Giederung der Schularten nach der Bil
dungshöhe lediglich von "Akademien" zu 
sprechen.' 

Zu bemerken ist, daß in den neuen Bestim
mungen über die Berufspädagogischen Akademien 
ein Kuratorium für die Bundesanstalten vor
gesehen ist, analog den geltenden Bestimmungen 
für die Pädagogischen Akademien (§ 124 des 
Schulorganisationsgesetzes). Wie schon anläßlich 
der Aussendung des Entwurfes für eine 4. Schul
organisations gesetz-Novelle ausgeführt worden 
ist, besteht nämlich die Absicht, gleichzeitig mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf den Entwurf 
zu einer Novelle des Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. 
Nr. 240/1962, vorzulegen; durch diese Novelle 
sollen die Berufspädagogischen Akademien 
(analog den Pädagogischen Akademien) der un
mittelbaren Aufsicht durch das Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst unterstellt 
werden, während die Akademien für Sozialarbeit 
sowie Pädagogische Institute und Berufs
pädagogische -Institute weiter aus Zwed<maßig
keitsgründen, bei den Pädagogischen Instituten 
unq. Berufspädagogischen Instituten auch wegen 
ihrer engen Verbindung mit' Landesinteressen 
(z. B. Landeslehrerfortbildung), weiterhin in 
1. Instanz den Landesschulräten unterstellt blei
ben sollen. 

ZuZ.2: 

Zur Zeit der Vorbereitung der Schulgesetz
gebung des Jahres 1962 war die Frage, ob in 
den Schulen der Unterricht koedukativ oder 
nach Geschlechtern getrennt geführt werden soll, 
sehr umstritten; deshalb wurde in den jeweiligen 
Bestimmungen über die Organisationsform . der 
Volksschule (§ 12), Hauptschule (§ 19), des Poly
technischen Lehrganges (§ 31) und der allgemein
bildenden höheren. Schulen (§ 44). die nach Ge-

schlechtern getrennte Führung dieser Schulen 
bzw. Klassen als Regelfall festgelegt; gleichzeitig 
wurde aber die Erreichung einer möglichst hohen 
Organisationsform bzw. die Teilung nach Schul
formen als der Geschlechtertrennung vorrangig 
erklärt. 

In der Zwischenzeit hat sich die allgemeine 
Auffassung in dieser Frage zugunsten der 
Koedukation gewandelt. In der Praxis werden 
überdies die meisten Pflichtschulen außerhalb der 
großen Städte bereits gegenwärtig koedukativ 
. geführt, während inden größ,eren Städten die 
Geschlechtertrennung vorherrscht. 

Der Entwurf einer 4. Schulorganisationsgesetz
Novelle hatte daher die generelle Einführung 
der koedukativen Unterrichtsführung vor
gesehen. Gegen diese generelle Einführung sind 
jedoch in mehreren Stellungnahmen Ein
wendungen erhoben worden . 

Im Entwurf für die 5. Schulorganisationsgesetz
Novelle soll die Koedukation dementsprechend 
zwar zum Regelfall erklärt werden, Ausnahmen 
aus wichtigen organisatorischen oder lehrplan
mäßigen Gründen jedoch zugelassen werden, 
sofern durch eine Geschlechtertrennung keine 
Minderung der Organisation eintritt. Unter Min~ 
derung der Organisation ist z: B. die Zusammen
fassung vonSchulstufen in einer Klasse der 
Volksschule und die verminderte Führung von 
Oberstufenformen bei den allgemeinbildenden 
höheren Schulen zu verstehen. Wichtige organi
satorische Gründe liegen zum Beispiel vor, wenn 
die koedukative Führung aus räumlichen Grün
den nicht möglich wäre.' Ein lehrplanmäßiger 
Grund für' die Geschlechtertrennung ist zum 
Beispiel gegeben, wenn eine Schulart nur für 
Mädchen vorgesehen ist (wie das' Wirtschafts
kundliche . Realgymnasium für Mädchen) oder 
im Lehrplan der Unterricht speziell für Knaben 
und Mädchen (wie teilweise Werkerziehung) vor
geschrieben wird. Für Privtaschulen soll dagegen 
eine freie .Wahl zwischen Koedukation und 
Geschlechtertrennung bestehen. 

Im Abs. 4 wird die Anweridbarkeit der Abs. 1 
und 2 auf die öffentlichen Pflichtschulen mit 
Ausnahme der übungsschulen als ·Grundsatz
bestimmung vorgesehen. Für die übungsschulen, 
deren Schulerhalter der Bund ..ist, gelten auf 
Grund des Art. 14 Abs. 5 lit. a B-VG bereits 
unmittelbar die Bestimmungep. des Abs. 1 und 
Abs.2. 

Zu Z. 3 lit; a und 4: 

Durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 205/1970 
erhielt das Bundesministerium für Unterricht die 
neue Bezeichnung "Bundesministerium für Unter
richt und Kunst". Aus diesem Grunde ist es 
zwed<mäßig, . § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 3 des 
Schulorganisationsgesetzes zu novellieren. Gleich
zeitig sollen diese Bestimmungen im Hinblick 
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auf die Bundesverfassung, wonach mit den 
obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes der 
Bundeskanzler, der Vizekanzler 'sowie die ein
zelnen Bundesminister betraut sind, nunmehr 
auf den Bundesminister und nicht mehr auf 
seinen Hilfsapparat, das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst, abgestellt werden. 

Zu Z. 3 lit. bund 4 lit. a und b: 

Die derzeit im § 8 Abs. 1 lit. e des Schul
organisationsgesetzes vorgesehene Einrichtung 
eines "relativen Pflichtgegenstandes" soll weg
fallen. Gemäß der zitierten Bestimmung des 
Schulorganisationsgesetzes sind unter relativen 
Pflicht gegenständen jene Unterrichtsgegenstände 
zu verstehen, deren Besuch zwar frei gewählt 
werden kann, die jedoch im übrigen wie Pflicht
gegenstände gewertet werden. Die praktischen 
Erfahrungen . mit relativen Pflichtgegenständen 
haben gezeigt, daß sich dadurch Härten ergeben, 
die nicht gerechtfertigt sind. Ein Schüler, der 
sich zu einem relativen Pflichtgegenstand ange
meldet hat und in diesem Gegenstand die Note 
"Nichtgenügend" erhält, muß (wenn auch die 
Wiederholungsprüfung nicht erfolgreich abgelegt 
wird) eine Schulstufe wiederholen, während seine 
Mitschüler, die den relativen Pflichtgegenstand 
nicht gewählt haben, in die nächsthöhere Klasse 
aufsteigen. Dies ist zwar formal mit der Eigen
schaft eines Pflichtgegenstandes erklärlich, dem 
Betroffenen aber kaum verständlich. Demgegen
über kann aber der Zweck des relativen Pflicht
gegenstandes, nämlich z. B. durch Ergänzung des 
Bildungsgutes zu erweiterten Hochschulberechti
gungen zu führen, auch durch den B~such eines 
entsprechenden Freigegenstandes erreicht werden. 
Mit einem Freigegenstand sind aber diese nach
teiligen' Auswirkungen nicht verbunden, da eine 
nichtgenügende Beurteilung in einem Freigegen
stand das Aufsteigen nicht hindert. Aus diesen 
Erwägungen soll es in Hinkunft nur mehr Frei
gegenstände und unverbindliche übungen einer
seits, und Pflichtgegenstände (auch in der Form 
der alternativen Pflichtgegenstände) anderseits 
geben. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine 
Anderung des § 6 Abs. 3 dahingehend erforder
lich, daß auch in dieser Bestimmung die Nennung 
des relativen Pflichtgegenstandes entfällt. 

Bei dieser Gelegenheit soll § 6 Abs. 3 eine 
flexiblere Fassung erhalten. Nach den derzeitigen 
Bestimmungen ist es dem Verordnungsgeber 
überlassen, im Schulorganisationsgesetz vor
gesehene Pflichtgegenstände alternativ ,zu ver
binden, sodaß nur einer oder mehrere davon 
gewählt werden müssen. Die bei der Lehrplan
gestaltung gleichermaßen erforderliche Möglich
keit der Verbindung zweier Unt~rrichtsgegen-' 
stände zu einem einzigen Pflichtgegenstand ist 
hingegen nicht gegeben. Beispiele für den Bedarf 

an einer solchen Möglichkeit sind in Verbindung 
zwischen den Unterrichtsgegenständen Schreiben 
und Lesen in der Volksschule oder die Arbeits
gemeinschaft Physik und Chemie. in einzelnen 
Oberstufenklassen der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen. Diesem Wunsch trägt die vorliegende 
Formulierung des zweiten Satzes Rechnung: Die 
Formulierung des dritten Satzes soll überdies 
ermöglichen, daß bei Unterrichtsgegenständen 
mit einer zusammengesetzten Bezeichnung (z. B. 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und 
Wirtschaftskunde) die Teile gesondert oder in 
Verbindung mit anderen Teilen im ,Lehrplan 
vorgesehen werden können (z. B. Sozial- und 
Wirtschaftskunde ). 

überdies ist im § 8 Abs. 1 vorgesehen, dem 
Förderunterricht eine gesetzliche Grundlage zu 
schaffen. In diesem Zusammenhang ist es auch 
erforderlich, den Förderunterricht im letzten 
Satz des § 6 Abs. 3 zu erwähnen. 

ZuZ.5: 

Wie bereits im § 6 Abs. 3 des vorliegenden 
Entwurfes erwähnt wurde, soll nunmehr im § 8 
der Begriff des Förderunterrichtes seine gesetz
liche Grundlage erhalten. Der Förderunterricht 
umfaßt Unterrichtsstunden, deren Besuch nicht 
verpflichtend ist und die auch nicht gewertet 
werden, und ist gedacht für jene Schüler, die 
zusätzlich zu den Pflichtgegenständen und den 
alternativen Pflichtgegenständen eines weiteren 
Lernangebotes - z. B. bedingt durch längere 
Abwesenheit von der Schule - bedürfen. 

Die im § 8 Abs. 2 des Schulorganisations
gesetzes enthaltene Regelung über die Anmeldung 
zu alternativen Pflichtgegenständen und Frei
gegenständen stellt keine organisationsrechtliche 
Vorschrift dar, sondern eine solche des Schul
unterrichtsgesetzes. Da die Regierungsvorlage 
betreffend ein Schulunterrichtsgesetz bereits im 
Parlament eingebracht worden ist, kann diese 
Bestimmung aus dem Schulorganisationsgesetz 
eliminiert werden. 

Zu Z. 6: 

Das Schulorganisationsgesetz enthält in seiner 
geltenden Fassung keine Regelung, bei welcher 
Schülerzahl ein alternativer Pflichtgegenstand, ein 
Freigegenstand, eine unverbindliche übung oder 
ein Förderunterricht abzuhalten sind. Die der
zeit geltenden diesbezüglichen Vorschriften sind 
in Erlässen des Bundesministeriums für Unter
richt und Kunst bzw. für die öffentlichen Pflicht
schulen Tirols im Tiroler Schulorganisations
gesetz, LGBL Nr. 25/1966, enthalten; die übrigen 
Landesausführungsgesetze enthalten keine ein
schlägigen Bestimmungen. Eine gesetzliche bzw. 
grundsatzgesetzliche Normierung erscheint not
wendig. Da es sich um eine Regelung auf dem 
Gebiet der äußeren' Schulorganisation handelt, 
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kommt dem Bund für die öffentlichen Pflicht
schulen nur die Grundsatzgesetzgebung, den 
Ländern hingegen die Ausführungsgesetzgebung 
und die Vollziehung zu. 

Weiters ist es erforderlich, aus sachlichen 
Gründen in Durchbrechung des Grundsatzes der 
koedukativen Führung des Unterrichtes nach 
Z. 2 des Gesetzentwurfes eine gesetzliche bzw. 
grundsatzgesetzliche Grundlage für die nach 
Geschlechtern getrennte Erteilung des Unter
richtes in Leibesübungen und Leibeserziehung 
vorzusehen. 

Die Festlegung der Mindestzahlen nach dem 
neu vorgesehenen§ 8 a Abs. 1 und 2 soll nicht 
von vornherein auch für die Privatschulen 
gelten, was sich aus § 11 Abs. 2 lit. a bzw. § 13 
Abs. 2 lit. c des Privatschulgesetzes ergeben 
würde. Allerdings erscheint es gerechtfertigt, daß 
für Privatschulen, deren Lehrer-Personalaufwand 
mindestens zur Hälfte vom Bund getragen wird, 
hinsichtlich der Mindestzahlen die gleichen Be
stimmungen wie die für öffentliche Schulen 
gelten sollen. Diesen überlegungen trägt der 

. vorgesehene § 8 a Abs. 4 Rechnung. 

ZuZ.7: 

Durch diese Entwurfsbestimmung werden zwei 
Pflichtgegenstände zahlreichen Vorschlägen ent
sprechend neu benannt: 

Der Pflichtgegenstand "Naturgeschichte" soll 
in Hinkunft "Biologie und Umweltkunde", der 
Pflichtgegenstand "Mädchenhandarbeit" bzw. 
"Knabenhandarbeit" soll in Hinkunft "Werk
erziehung (für Knaben, für Mädchen)" heißen. 
Eine gleichartige Bezeichnungsänderung ist in 
allen übrigen Bestimmungen des Schulorgani
sationsgesetzes vorgesehen, in denen diese Unter
richtsgegenstände vorkommen. Ferner soll der 
bisherige Pflichtgegenstand "Rechneri und Raum
lehre" die Gegenstandsbezeichnung "Mathe
matik" erhalten. 

Die im. § 10 Abs. 2 vorgesehene Knderung ist 
im Hinblick auf .den Entfall der Form des 
"relativen Pflichtgegenstandes" notwendig (vgI. 
die Erläuterungen zu Z. 3 lit. bund 5 lit. a 
und b). 

Da im Lehrplan der Ausbauvolksschule nicht 
mehr an zusätzlichem Unterricht verlangt werden 
kann, als im Lehrplan der Hauptschule vor
gesehen is·t, soll künftig der zusätzliche Unterricht 
iri weiteren Unterrichtsgegenständen (wie lebende 
Fremdsprache, Kurzschrift und Maschinschreiben) 
in der Ausbauvolksschule .. in der Form von Frei
gegenständen erteilt werden (ansonsten müßte 
der zusätzliche Unterricht wegen des Entfalles 
des "relativen Pflichtgegenstandes" in der Form 
von Pflichtgegenständen geführt werden). 

Zu Z. 8: 

a) § 12 des Schulorganisationsgesetzes in der 
geltenden Fassung kennt zwei Organisations
formen der Volksschule: die Volksschule mit 
acht Schulstufen, die in einer bis acht Klassen 
zusammengefaßt sind (üblicherweise als "ländliche 
Form" bezeichnet) und die Volksschule init den 
·ersten vier Schulstufen, von denen jede einer 
Klasse entspricht (üblicherweise als "städtische 
Form" bezeichnet). Daneben hat sich in der 
Praxis eine weitere Organisationsform· heraus
gebildet, die gleich der "städtischen" Form nur 
die Grundschule umfaßt, bei der aber wegen zu 
geringer Schülerzahlen nicht jede Schulstufe einer 
Klasse entspricht. Im Zusammenhang mit dem 
Ausbau des Hauptschulnetzes und dem dadurch 
bewirkten Zurückgehen der Volksschuloberstufe 
kommt dieser Form im ländlichen Bereich stei
gende Bedeutung zu. Sie soll daher grundsatz
gesetzlich durch den vorgeschlagenen § 12 Abs. 1 
lit. b ermöglicht werden. 

b) Im Hinblick auf die zusammenfassende 
Regelung bezüglich der Koedukation bzw. der 
Geschlechtertrennung im § 4 des Schulorgani
sationsgesetzes in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfes (vgI. Z. 2 und die Erläuterungen hie
zu) entfällt der bisherige § 12 Abs. 4. 

Zu Z. 9:' 

Gemäß § 35 Abs. 4 LDG ~ermindert sich die 
Lehtverpflichtung der Leiter von Volksschulen 
.gegenüber dem für Volksschullehrer vor
gesehenen Ausmaß um zwei Wochenstunden für 
die Leitung der gesamten Schule und um je eine 
weitere Wochenstunde für jede Klasse. Innerhalb 
dieser Lehrverpflichtung sind die Leiter von 
Volksschulen mit einer bis acht Klassen jedoch 
zur Führung einer Klasse verpflichtet. 

Die Differenz zwisdlen dieser verminderten 
Lehrverpflichtung und der stundenplanmäßig 
vorgesehenen Zahl von Unterrichtsstunden muß 
durch Aufteilung derselben auf andere Lehrer 
ausgeglichen werden. Dies steht mit dem gegen
wärtigen Wortlaut des § 13 Abs. 1 des Schul
organisationsgesetzes in gewissem Widerspruch, 
weil sich daraus das reine Klassenlehrersystem 
ergibt. 

Eine weitere Durchbrechung des reinen 
Klassenlehrersystems ergibt sich im Falle der 
pädagogisch wünschenswerten schwerpunkt
mäßigen Zusammenarbeit von Lehrern an 
Parallelklassen, bei der ein Lehrer einen Teil 
des Unterrichtes in der anderen Klasse über
nimmt, 

Die vorliegende Entwurfsbestimmung dient 
der Herstellung der übereinstimmung zwischen 
dem Schulorganisationsgesetz und diesen 
Gegebenheiten. 
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Zu Z. 10: 

Zum Gebiet der äußeren Schulorganisation im 
Sinne des Art. 14 Abs. 3 lit. b B-VG gehört auch 
die Regelung der Klassenschülerzahlen; unter 
diesem verfassungsrechtlichen Kompetenztat
bestand ist auch die Regelung der Teilung einer 
Klasse in Schülergruppen in einzelnen Unter
richtsgegenständen zu verstehen. Als einziges 
Landesausführungsgesetz hat bisher das Tiroler 
Schulorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 25/1966, im 
grundsatzfreien Raum diese Angelegenheit 
geregelt. Da eine solche Regelung jedoch aus 
unterrichtlichen Gründen erforderlich ist, soll 
eine entsprechende Grundsatzbestim:mung in das 
Schul organisations gesetz aufgenommen werden. 
überdies kann es zur Ermöglichung eines Unter
richtes in Schülergruppen notwendig sein, 
Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammenzufassen. Diesem Erfordernis 
trägt der dritte Satz des neuen Abs. 2 Rechnung. 

Die vorliegende Novellierung bezieht sich auf 
die Volksschulen. 

Zu den Z. 11 bis 14: 

Bis zum Jahre 1962 war die Frage, ob die 
Hauptschule einzügig oder zweizügig geführt 
werden soll, heftig umstritten. Als Kompromiß
lösung wurde im § 19 des Schulorganisations
gesetzes sowohl die Möglichkeit der zweizügigen 
als auch die der ein zügigen Führung de~ Haupt
schule festgelegt. In der Zwischenzeit hat es sich 
jedoch ergeben, daß die weitaus überwiegende 
Zahl der Hauptschulen zweizügig geführt wird 
und die einzügig geführte Hauptschule nur mehr 
eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist daher 
zweckmäßig, nunmehr generell den Schritt zur 
zweizügigen Hauptschule zu gehen. In den 
Fällen, in denen eine zu geringe Schülerzahl einen 
unzumutbar hohen finanziellen Aufwand für den 
gesetzlichen Schulerhalter zur Folge hätte, soll 
-:- wie bereits im Niederösterreichischen Pflicht
schulorganisationsgesetz, LGBL Nr. 288/1965, 
und im Salzburger Schulorganisations-Aus
führungs gesetz, LGBL Nr. 69/1963, vorgesehen 
und in diesen Ländern praktisch erprobt - die 
Führung bei der Klassenzüge in einer Klasse zu
lässig sein. Diese Neuregelung bewirkt eine 
l\nderung der Bestimmungen der §§ 15 Abs. 2, 
16 Abs. 2 und 3, 17 und 19 des Schul
organisationsgesetzes. 

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang 
auch die Neufassung des § 17 (Z. 13). Zur 
Durchführung des derzeitigen Wortlautes des § 17 
wurde mit Erlaß des Bundesministeriums für 
Unterricht, MVBl. Nr. 83/1963 in· der Fassung 

. MVBl. Nr. 45/1964, vorgesehen, daß die Lehrer
konferenz der Volksschule am Ende der vierten 
Schulstufe nicht nur die Eignung zum Besuch 
des Ersten und des Zweiten Klassenzuges der 
Hauptschule festzustellen hat; "wo die Landes-

gesetzgebung im Pflichtsprengel zweizügig ge
führter Hauptschulen Volksschuloberstufen vor
sieht, sind in diese jene Schüler einzuweisen, 
denen die Eignung zum Besuch der Hauptschule 
(im Ersten und' im Zweiten Klassenzug) nicht 
zuerkannt wurde". Demgegenüber ist dort, wo 
die Landesgesetzgebung eine solche Möglichkeit 
der Führung der Volksschuloberstufe nicht vor
sieht, für alle Schüler, die nicht für den Ersten 
Klassenzug geeignet sind, die Eignung für den 
Zweiten Klassenzug festzustellen. Diese 
Differenzierung bringt sachlich nicht gerecht
fertigte Unterschiede mit sich und erscheint bei 
durchgängiger Zweizügigkeit der Hauptschule 
nicht mehr aufrechtzuerhalten. Der Gesetz
entwurf sieht daher lediglich als zusätzliche Vor
aussetzung für die Aufnahme in den Ersten 
Klassenzug die Feststellung der Eignung für den 
Ersten Klassenzug vor; kann ein Schüler diese 
Eignung nicht nachweisen, so ist er in den 
Zweiten Klassenzug aufzunehmen. Die Führung 
von Volksschuloberstufen im Pflichtsprengel einer 
(in Hinkunft jedenfalls zweizügigen) Hauptschule 
wird daher nicht mehr möglich sein. 

Zu Z. 15: 

Auf die Erläuterungen zu Z. 10 wird ver
wi~sen. Die vorliegende Entwurfsbestimmung 
bezieht sich auf die Hauptschule. 

Zu Z. 16: 

Zu lit. a und b: 

Die "Sonderschule für sehgestörte Kinder" soll 
nunmehr die Bezeichnung "Sonderschule für seh
behinderte Kinder" . erhalten. Ferner 'soH die 
Beifügung der Sondererziehungsschule statt ,,(für 
schwererziehbare KiIllder)" nunmtfur ,,(für erzie
hungsschwierige Kinder)" lauten. 

Zu lit. c: 
Als eine der Arten ,der Sonderschule wird 

im § 25 .Nbs. 2 lit. j ,die Heilstättensonderschrule 
. angeführt. Da.durch solIder in Krankenansta'lten 
und ähnlichen Einrichtungen erfolgende Unter
richt für schulpflichtige Kinder, die längere Zeit 
darin untergebracht sind, erfaßt werden. Die 
gesetzliche Behandlung als eine besondere Art 
der Sonderschule entspricht jedoch nicht·den 
praktischen Bedürfnissen. Der Unterricht erfolgt 
je nach ·der bisherigen Schulhildungdes betref
fenden Kindes und seinem Gesundheitszustand 
,im Eirrzel- uilid Gruppenunterricht. Ein Auf
nahmevel"fahren nach § 8 des Schulpflichtgesetzes 
(Aufnahme in die Sonderschule) el"Scheint bei 
diesen Gegebenheiten zuschw.erfällig und dem 
Zweck des Unterrichtes nicht entsprechend. Dazu 
kommt, daß mit ·der Bezeich.nung "Sonderschule" 
psychologische Schwierigkeiten bei den Eltern ver
bunden sind, die oft ein Hemmnis für dfe Teil-
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nahme an dem Unterricht ,darstellen. Der im 
vorliegenden Entwurf vorgesehene neue § 25 
~bs. 4 (vgl. lit. ,d) entspricht be~ser den Erforder
nIssen. 

Zu lit. d: 

Die allgemeine Sonderschule (§ 25 Abs. 2 lit. a), 
die Sonderschule für taubstumme Kinder(§ 25 
Abs. 2 lit. e), die Sonderschule für blinde Kinder 
(§ 25 Abs. 2 lit. g) und die Sonderschule für 
schwerstbehinderte Kinder (§ 25 Abs. 2 lit. i) 
werden nach eigenen Lehrplänen geführt. Die 
ührigen Sonderschulen (Sonderschule für körper
behinderte Kinder, Sonderschule für sprachge
störte Kinder, Sond,erschule für schwerhörige 
Kinder, Sonderschule für sehbehinderte Kinder 
und Sondererziehungssd1:Ule) wenden den Lehr
plan der Volksschule, ,der Hauptschule hzw. des 
P'Olytechnischen Lehrganges mit der Behinderung 
der K,inder entsprechenden Modifikationen an. 
Dieser Tatsache soll durch ,die vorliegende Ent
wurfsbestimmung auch nach außen hin Rechnung 
getragen wel'den, indem diese Sonderschulen je 
nach ,dem angewendeten Lehrplan' die Bezeich
nung Volksschule, Hauptschule bzw. Polytechni
scher Lehrgang unter Beifügung der Behinde
rungsart tragen sollen. Stau "Sonderschule für 
körperbehinderte Kinder" soll es also in Hin
kunft beispielsweise "Volksschule" bzw. "Hau pt
schule" bzw. "Polytechnischer Lehrgang für 
körperbehinderte Kinder" heißen. 

Bezüglich ,des in dieser' Entwurfs'bestimmung 
vorgeseheneri neuen § 25 Abs. 4 wil'd auf die 
Erläuterungen zu Z. 16 lit. c verwiesen. 

ZU Z.17: 

Nach ,der derzeitigen Regelung des § 27 Abs. 1 
beträgt di~ KlassenschülerhÖchstzahl in einer 
Klasse einer Sonderschule ,für schwerhörige 
Kinder 18. AUlf Grund von Erfahrungen erweist 
es sich als notwendig, auch an ,der Sonderschule 
für schwerhörige Kinder die Klassenschüler
höchstzahl von 18 auf 12 zu senken, wie dies 
bereits derzeit an den Sonderschulen für seh
gestörte Kinder der Fall ist. 
Bezüglich des rieuen Abs. 3 wird auf die 
Erläuternden Bemerkungen zu Z. 10 verwiesen. 

Zu Z.18: 

Auf die ersten beiden Absätze ,der Erläuterun
gen zu Z. 7 wird verwiesen. 

Zu Z~ 19: 

In der Praxis hat es sich ,erwiesen, daß das 
Bi1dungsziel des Polytechnischen Lehrganges am 
besten in jenen Lehrgängen erreicht wind, die als 
se1bständige Schule geführt werden. Aus diesem 
Grunde ist beabsichtigt, nunmehr grundsatz
gesetzlich vorzusehen, rdaß der Organisationsform 

einer selbständigen Schule vor dem Anschluß an 
andere Pflichtschulender Vorrang zu -geben ist. 
Die derzeit gesetzlich vorgesehene, in der Praxis 
jedoch nirgends verwirklichte Lösung eines An
schlusses des Polytechnischen Lehrg,anges an eme 
Berufsschule soll in Hinkunft entfallen. 

Zu Z.20: 

Auf die Erläuterung,en l}U Z. 10 wird ver
wiesen. Die vorliegende Entwurfsbestimmung 
bezieht sich auf den Polytechnischen Lehrgang. 

Zu Z.21: 

Als einer der wichtigsten Beiträge zur Ver
ringerung der regionalen Bildungsschranken hat 
sich die durch ,das Schulorganisationsgesetz ge
schaffene selbständige Oberstufenform der allge" 
meinbildenden höheren Schulen "Musisch-päd
agogisches Realgymnasium" erWliesen. Vom Ge
setzgeber damals als Na.chfolgeeinrichtung der 
Lehrerbildungs.anstalt und Zubringerschule zur 
Pädagogischen Abdemie geplant, ist sie. heute 
die bevorzugte Form der allg,emeinhi1denden 
höheren Schule im ländlichen Raum; ,die Haupt
schule hat ,dort die Funktion der Unterstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schule übernommen. 

In der großen Zahl der neugegründeten 
Musisch-pädagogischen Realgymnasien, di,e nicht 
an die Tradition einer ehemaligen Lehrer
biLdungsanstalt anknüpfen, richtet 'sich der 
Berufswunsch der Absolventen zum üherwiegen
den Teil nicht auf den Lehrberuf an den 
Pflichtschulen. Wenn dennoch die Zugänge zu 
den Pädagog,ischen Akademien sehr erfreulich 
gestiegen sind, S'O ist dies darauf zurückzuführen, 
daß mehr als die Hälfte der Studierenden an 
Pädagogischen Akademien von anderen Formen 
der höheren Schulen kommt. 

Die Betonung der musi'schen Unterrichtsgegen
stände, die der Lehrplan des Musisch-pädagogi
schen Realgymnasiums vorsieht, ers.cheint dort 
nicht erforderlich, wo die Ausrichtung auf den 
künftigen Lehrberuf nicht gegeben ist. Aus 
diesem Grund sieht der vorliegende Gesetzent
wurf eine Erweiterung des Bildungsangebotes 
am Musisch-pädagogischen Realgymnasium in 
der Form vor, daß künftig ein Schüler im 
Musisch-pädagogischen Realgymnasium niCht nur 
wie bisher zwisch,en Latein oder einer zwei,ten 
lebenden Fremdsprache, sondern auch zwischen 
Instrumentalmusik oder Darstellende Geometrie 
oder einem ergänzenden Unterrkht in den 
Unterrichtsgegenständen Biologie und Umwelt
kunde, Physik und Chemie wählen kann. 

Im Hinblick auf die breite Streuung und zu
nehmende zahlenmäßige Bedeutung des Musisch
pädagogischen Realgymnasiums ersmeint es auch 
nicht mehr gerechtfertigt, dieses als "Sonder
form" zu behandeln. Durch die vorgeschlagene 

4 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 79

www.parlament.gv.at



26 481 der Beilagen 

Neufassung der §§35 und 36 sollen daher so
wohl die neun(bzw. acht-)stufigen Formen als 
auch das Musisch-pä'dagogische Realgymnasium 
als selbständige Oberstufenform als "Normal
formen" der allgemeinbiLdenden höheren Schulen 
behandelt werden. 

Durch die Bestimmungen der Z. 77 (Neufas
sung der §§ 131 a und 131 b) wird gleichzeitig 
der Sistierung der 13. Schulstufe an den allge
meinbildenden höheren Schulen durch die 3. bzw. 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle Rechnung ge
tragen. 

Die Bezeichnung "Musisch-päidagogisches Real
gymnasium" wurde für die NormaHorrn der 
sdbständigen Oberstufenform beibehalten, da die 
Bevölkerung bere]ts mit ·dieser Bezeichnung ver
traut ist. 

Zu Z.22: 

Di.e in den Erläuterungen zur Z. 21 erwähnte 
Einreihung der sdbständigen Oberstufenform 
Musisch-pädagogisches Realgymnasium unter die 
Normalformen mach,t eine Neufassung ,des § 37 
edorderlich. Die Aufnahme ,der allgemein'bilden
den höheren Schulen für Körperbehinderte in 
die Aufzählung des' Abs. 1 bedeutet lediglich 
eine systematische, keine materielle Knderung; 
de~artige allgemein'bildende höhere Schulen sind 
schon derzeit ,im § 37 Abs. 6 vorgesehen. 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 37 Abs. 3 
enthält zwei Knderungen: Das ,Gymnasium und 
das Realgymnasium für Berufstätige 'umfassen 
nach den Bestimmungen ,des Schulorgahisations
gesetzes zeh n Halbjahrsleehrgänge. Auf Grund 
der Bestimmungen ,der 3. bzw. 4. Schulorganisa
tionsgesetz-Novelle ist während des Zeitraumes 
der Sistierung der 13. Schulstufe an den allge
meinbildenden höheren Schulen eine Kürzung 
auf neun Halbjahrslehrgänge erfolgt. Die bisher 
gemachten Erfahrungen zeigen, d,aß mit diesen 
neun Ha1bjahrslehrgängen an den ,;Schulen für 
Berufstätige ,das Auslangen gef~nden werjden 
kann. Der Entwurf sieht daher vor, daß die 
Kürzung von zehn auf neun Hallbjahrslehrgänge 
nicht mehr nur während des Sistierungszeit
raumes gemäß § 131 b gelten soll, sondern in 
den Stamm text des Gesetzes aufgenommen wird. 
Diese Kürzung' steht im übrigen in überein
stimmung mit der Kürzung der Dauer der 

, Handelsschule für Berufstätige (vgl. Art. I Z. 40) 
und ,der Handelsakademie für Berufstätige (vgl. 
Art. I Z~ 47 lit. a). 

Gleichzeitig soll das Eintrittsalter in die 
Gymnasien uilid Realgymnasien für Berufstätige 
von derzeit 18 Jahren auf 17 Jahre herabgesetzt 
werden. Diese Knderung entspricht vielfach an 
das Bundesmini'sterium für Unterrich,t und Kunst 
herangetra'genen Wünschen und steht gleichfalls 
in übereinstimmung mit der Hera:bsetzung des 

Eintrittsalters in alle übrigen Schulen für Berufs
tätige auf 17 Jahre, wie sie ,der Gesetzentwurf 
vorsieht (vgl. Art. I Z. 40, 46 lit. a, 47 lit. a und 
49 lit. a). 

Zu Z.23: 

Die Neufassung .d~s § 39 tragt den Knderungen 
der §§ 35 bis 37 (vgl. Art. ~ Z. 21 und 22) 
Rechnung. Darüber hinaus werden, wie bereits' 
im Zusammenh,ang mit den Pflichtschulener
wähnt, ;der Pflicht~egenstanJd "Naturgeschichte" 
in "Biologlie und Umweltkunde" und der Unter
richtsgegenstand "Handarbeit und Werkerzie
hung" in "Werkziehung" umbenannt. 

Bei der Neufassung 'des § 39 Ahs. 1 Z. 2 lit. ,d 
(Lehrplan des Musisch-padagogischien Real
gymnasiums) wird den bisherigen 1;:rfahl'ungen 
hinsichdich des Fremdsprachenunterrichtes inso
fern Rechnung getra~en, als ,die derzeitige Rege
lung ,des § 131 a Z.7 in ,den Stammtext des 
Gesetzes ubernommen wird. Darüber hinaus soll 
der Pflichtgegenstarrd "Geometrisches Zeichnen" 
errtfallen, ,der in einer Oberstufenform lehrplan
mäßig nicht Platz hat. Im übrigen wird !bezügllich 
des erweiterten W'ahlang,ebotes ,der ahernativen 
Pflichtgegenstän'de auf den vorgesehenen § 39 
Abs. 1 Z. 2 lit. ,d verwiesen. 

Zu Z.24: 

Die Neufassung der §§ 35 his 37 macht auch 
eine. Knderung des § 40 betreffend die AuJf
nahmsvoraussetzungen in ,die allgemeinbildende 
höhere Sch,ule notwendig. Bine materielle Knlde
rung ist mit dieser NeufaJssung nur hinsichtlich 
des Gymnasiums und Realgymnasiums für 
Berufstätige verbunden, für ,die das Erfor·dernis 
einer Aufnahmsprüfung entfa'llenso[1, w.ie sich 
dies bei Sch'ulversuchen als zweckmäßig erwiesen 
hat. 

Die 'der 3. und 4. Schulorganisation:gesetz
Novelle entsprechenden Obergangsregelungen 
(Berücksichtigung der übergangsstuf,e bei ,den 
selbständigen Oberstufenformen und Entfall ,der 
Aufnahmsprüfung inden Schuljahren 1971/72 
bis 1975/76 in die erste Klasse der allgemein
bildenden höheren Schulen) enthalten ,die neuge
faßten §§ 131 a urrd 131 c (vgl. Art. I Z. 77). 

Zu Z.25: 

a) Nach den derzeit geltenden Bestimmungen 
des § 41 berechtigt die erfolgreiche Ablegung 
der Reifeprüfung an einer allgemeinbildenden 
höheren Schule zum Bes'uch der wissenschaft
lichen Hochschulen. Die Kunsthochschulen 
(Kunsthochschul-Organisationsgesetz, BGBl. 
NI'. 54/1970) und, ,die A~ademie ,der Ibildeniden 
Künste (Akademie-Organisationsgesetz, BGBl. 
NI'. 237/1955) werden hingegen nicht !berück
sichtigt. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das 
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Studium an den genannten Hochschulen in der Schüler mehr.erer Klassen einer oder mehrerer 
Regel nicht die R~ifeprüfung, sondern die durch Schulen zusammenzufassen, sofern die Klassen
entsprechende Prüfungen an .der Hochschule schülerhöchstzahl oder die Schülergruppenzahl 
nachzuweisende künstlerische Reife hz'W. Eignung nicht üherschrinten wir:d. 
voraussetzt. 

Gemäß § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Hoch
schulstudiengesetzes, BGBI. Nr. 177/1966, kann 
aber auch .im Rahmen der wissenschaftlichen 
Studienrichtungen die Mitwirkung der Akademie 
der bildenden Künste oder einer Kunsnakademie 
(nunmehr Kunsthochschule) vorgesehen werden. 
Besondere Bedeutung kommt dieser Möglichkeit 
für die im § 2 Abs. 3· Z. 40 bis 44 d~s Bundes
gesetzes ü'ber geisteswissensch.aftliche unld na.tur
w;issenschaftliche Studienrichtungen, BGBI. 
Nr. 226/1971, geregdten Studien zur wissen
schaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für das 
Lehramt an höheren Schu'len zu (vgl. § 11 Abs. 2 
leg. cit.). Darüber hinaus sehen die §,§ 14 bis 17 
des -Bundesgesetzes über technische Studienrich
tungen, BGBL Nr. 290/1969, die Möglichkeit 
des Studiums ,der Architektur an ,der Akilidemie 
der hildenden Künste und an der Hochschule 
für angewandte Kunst vor. 

Aus diesem Grunde Ischeint 'es zweckmäßig, 
die Bestimmungen des § 41 nunmehr so zu 
gestalten, daß die erfolgreiche .Nblegung ,der 
Reifeprüfung zurri Beruch aller Hochschulen be
rechtigt, für die die Reifeprüfung ImmaJtrikula
tionsvoraussetzung ist. 

b) Im Hinblick auf Idie Bedeutung der Fest
legung der Hochschu~berechtigungen für die ver
schiedenen Formen -der höheren Schulen einer
seits und die Hochschu'len andererseits erscheint 
es richtig, Idaß diese Festlegung durch den Bundes
minister für Unterricht und Kunst irn Einver
nehmen mit ,dem Bundesmini\5ter für Wissen
schaft und Forschung erfolgt. Dem soll gleich
falls ·durch die Neufassungdes § 41 Abs. 2 
Rechnung getragen wel"den. 

Zu Z.26: 

Analog der Aufnahme von Grrundsatzbestim
mungen über die Teilung einer Klasse in Schüler
gruppen in bestimmten Unterrichtsgegenständen 
für die Volks-, Haupt- und Sondersch·ulen und 
Polytechnischen Lehrgänge (Art. I Z. 10, 15 17 
und 20 des vorliegenden Ennwurfes) wir,d durch 
die Aufnahme eines § 43 Abs. 2 die gesetzliche 
Grundlage für eine gleichartige Regelung durch 
Verordnung des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst für die allgemeinbildenden höheren 
Schulen geschaffen.' Im Hin'blick auf die finan
ziellen Auswirkungen derartiger Teilungen ist 
das Einvernehmen mit dem Bundesmini\5ter für 
Finanzen herz·ustellen. - Gleichzeitig wind a-uch 
analog ,den vorgenannten Grund5atzhestimmun
gen für die a:llgemeinbiIdenden höheren Schulen 
die Möglichkeit vorgesehen, in ·den Pflichtgegen
ständen Leibesübungen und Werkerziehung 

Zu den Z. 27 und 28: 

Diese Knderungen stehen im Zusammenhang 
mit der Einführung der k~eldukativen Führung 
der Schulen im Regelfall. Auf die Ausführungen 
zu Art. I Z. 2 wird verwiesen. 

Zu den Z. 29 bis 34: ' 

Die gegenständlichen Entwurr·shestimrri ungen 
enthalten eine Neufassungder R·egelungen be
treffend die gewerblichen' und kaufmännisch,en 
Berufsschulen. Die geltenden Bestimmungen sol
len dahei in folgenden Punkten geändert werden: 

a) Die bisherige Untersch·eidung in "gewerb
liche" -und "kaufmännische" Berufsschulen ent
fälk. Diese Unterscheidung 'hatte schon hisher 
im Hinblick idarauf nur beschränkte Berechtigung, 
daß das Gewerlberecht einen Unterschied zwischen 
" gewerblichen" und "kaufmännischen" Lehr
berufen nicht kannte. Im Hinblick auf die Be
stimmungen des Berufsa.usbildungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 142/1969, ist eine solche Unterscheidung 
vollends grundlos gewor,den. § 5' 'leg. cit. geht 
nämlidl idavo~ aus, ,daß Lehrberufe nicht nur 
Tätigkeiten sind, die den Bestimmungen der 
GeweI1beordnung unterliegen, sondern auch nicht 
der Gewerbeordnung unterliegende Tätigkeiten, 
sofern die Berufsausbildung der Gesetzgebul1g 
und der Vollziehung des Bundes unterliegt und 
es sich um eine Besdläftigung auf ,dem Gebiete 
der Schiffahrt, ,des Eisenbahn- und des Luft
verkehrs, des Post-, Telegraphen- und Fern
sprechwesens, oder des Geld-, Kredit- und Ver
sicherungswesens handelt (§ 5 Albs. 3 leg. cit.). 

Zur Unterscheidung von den 'hauswirtschaft
lichen Berufsschulen und den land- und forst
wirtschaftlichen Berufsschulen wäre an sich eine 
zusammenfassende Bezeichnung der hier geregel
ten Berufsschulen wünschenswert. Eine prakti
kable Kurzbezeichnung läßt sich jedoch nidlt 
finden, weil ,das Berufsausbildungsgesetz einen 
sehr diff.erenten Bereich umfaßt, dem diese Lehr
berufe angehören. Rechtlich einwandfrei müßt-e 
man von "Berufsschulen für Lehrberufe im Sinne 
des Berufsausbildungsgesetzes" sprechen, was 
jedoch kaum für die Praxis in Frage kommt. 
Aus diesem Grunde verzichtet der Entwurf üher
haupt auf eine Beifügung. 

b) Die steigenden Anforderungen, die in ,der 
modernen Industriegesellschaft an die Wirt
schafts-rreihenrden gesteHt wer,den, . führen zu 
immer größerer Bedeutung ,:,"01' allem der fach
lich-theoretioschen Unterweisung in ,der Beruf.s
schule. Wenngleich ,der 'Berufssdlulunterricht ,in 
engstem Einklang mit der betrieblichen Unter
weisung stehen soll, um dem :gemeinsamen 
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Zweck der BerUJfsa.usbildung zu dienen, so kommt 
ihm doch vor allem in der Vermittlung der 
theoretische!). Grundlagen eine !besondere 'Wich
tigkeit zu. Dies soll auch in ·der Formulierung 
der Aufgabe der Berufsschule entsprechend der 
vorliegenden Entw).lds'bestimmung zum Aus
druck gebracht werlden. 

c) Entsprechend den Ausführungen unter a) 
entfällt auch im § 47 eine Trennung der Lehr
planbestimmungen für "gewerbliche" und "kauf
männische" Berufsschulen. Die einheitliche Rege
lung wind jener nachgebiLdet, ·die Iderzeit für die 
gewerbIichen Berufsschulen gilt. Da!bei soll j'edoch 
eine etwas flexiblere Gestaltung gewählt wer,den, 
um ·den verschiedenen Erfor,dernissen ,der ein
zelnen Lehl1berufe im Lehrplan Rechnung tragen 
zu können. Daher wir.dstatt der Anführung 
der Pflich,tgegenstände "Staatsbürgerkunde" oder 
"Deutsm" die Formulierung "Unterrichtsgegen
stände Ider Al1gemein:bildung" gewähk 

Vielfach an .das Bundesministerium für Unter
richt und Kunst herangetragenen Wünschen ent
sprechend, wird über;dies vorgesehen, daß im 
Lehrplan Leibesübungen und lebende Fremd
sprachen als Freigegenstänlde vorzusehen sind. 

d) Gemäß § 48 Aibs. 1 des Schulorganisations
gesetzes hat in den Berufsschulen jeder Schul
stufe eine Kla,sse zu entsprechen. Wenn jedoch 
nur eine geringe Zahl von Schülern bestimmte 
Lehrberufe erlernt, ist es nimt möglich, für 
j.ede Schulstufe eine Klasse zu bilden. In diesen 
Fällen ist die Einrichtung von fachlichen Klassen 
für .diese Lehrberufe nur dann möglich, wenn 
mehrere Schulstufen in einer Klasse unterrichtet 
werden, wie dies seit je'he~ in den wenig ge
gliederten Volksschulen der Fall ist. Aus diesem 
Grund soll Abs. 1 dahingehend eingeschränkt 
werden, ,daß nur dann für jede Schuls,tufe eine 
Klasse zu bilden ist, wenn dies die Schülerzahl 
zuläßt, . und die! Zusammenfassung mehrerer 
Schul:>tulfen in einer Klase ermöglicht werden. 

e) Durch die in den letzten Jahren fort
schrei,tende Verfachlichung ·des Berufsschulunte·r
richtes, vor allem durch die Gründung von lehr
gangsmäßigen Berufsschulen, ist die im § 49 
.A!bs. 1 lit. b vorgesehene "allgemeine gewerb
liche Berufsschule'~ für verschieldenartige Berufs
richtungen praktism überflüssig geworden. Durch 
den Entfall dieser Bestimmung soll .die ·Bedeutung 
der weiteren fachlichen Spezialisierung 'der 
Berufsschulen unterstrichen werden. Da es ·aber 
nich!t möglich ist, immer für jeden einzelnen 
Lehrberuf eig.ene Fachklassen einzurichten, wird 
vorgesehen, daß die Beruf.sschuIe für einen oder 
mehrere Lehrberufe geführt werden kann. 

f) Bei Lehrberufen, deren Dauer nicht in 
vüllen Kalenderjahren bemessen ist, erg!eben sich 
in den lehrgangsmäßigen Berufsschulen für das 
letzte Schuljahr stattachtwöchigen Lehrgängen 
vierwöchige Lehrgänge. In ,diesem Zusammen-

hang ist der Wunsch an das Bundesminj,sterium 
für Unterricht und Kunstherangetr,agen worden, 
diese Wochen auf die vorhergehenden Schul
stufen aufteilen zu könne'n und dadurch einer~ 
seits .organisatorische Schwierigkeiten zu ver
meiden, andererseits einen besseren Unterrichts
erfolg zu erreichen. Diese Möglichkeit Süll durch 
eine Neufassung des § 49 Abs. 2 lrt. b geschaff,en 
werden; aus Gründen der Lesbarkeit wird in 
diesem Zusammenhang ein Teil·der derzeit in 
lrt. b enthalten"n Regelung in einen neuen Abs. 3 
aufgenümmen. Eine materielle Kniden:mg tritt 
dadurch nicht ein. 

Zu Z.35: 

Auf die Erläuterungen zu Z. 10 wird ver
wiesen. Die vorliegende Entwurfsbestimmung 'be
zieht sich auf die Gruppenteilungin einzelnen 
Unterrichtsgegenständen inden Beruf·sschulen. 
Zu den angeführten praktischen Unterrich·rs
gegenständen sind auch Labüratoriumsübungen 
und Schaufenstergestaltung zu zähIen. 

J 

Im Lehrplan der Berufsschule wir,d nunmehr 
Le]besÜ'bungen als Freigegenstand vorgesehen, 
(Art. I Z. 31). In diesem Zusammenhang wird 
auf die Möglichkeit nach Idem neuen § 8 a Abs. 2 
(Art. I Z. 6) hingewiesen, wonach Idie Aus
führungsgesetzgebung hinsichtlich ·der öffent
lichen Pflichtschulen vürsehen kann, daß zur Er
reichung einer Mindestzahl in einem Freigegen
stand Schüler mehrer,er Klassen einer oder 
mehrerer Schu'len zusammengefaßt werden kön
nen. 

Zu Z. 36: 

Diese Entwurfsbes,timmung entspricht einem 
vün fachlicher Seite vertretenen Wunsch, wünach 
statt der bisherigen Bezeichnung "Fachschule für 
Süzial a r bei t" besser die Bez,eichnung "Fach
schule für Süzial b e ruf e" verwendet werden 
soll. Dementsprechend Süll ·die hisherige Lehr
anstalt für gehobene Soz,ial b e ruf e in Hin
kunft Akademie für Sozial a rb e it heißen (v gl. 
Art. I Z. 50 fülgende). 

Zu Z. 37 und 43: 

Wenn an einer Schule, technische, gewerbliche 
undkunstgeweI1bliche Fachschu'len und Höhere 
technische und gewerbliche Lehranstalten .oder 
verschiedene Fachrichtungen dieser Schulal'ten ge
führt werden, so ist sie gemäß. § 58 Abs. 2 bzw. 
§ 72 Albs. 2 in Fach;tbteilungen zu gliedern. 
Für diese Fälle sieht § 56 und § 70 die Bestellung 
von Fachvorständen vor. . 

Der Titel "Fachvo-rstand" ist dem Dienstrecht 
entnommen und sagt über die Funktion setbst 
nichts aus. Wie hinsichtlich des Schulleiters, für 
den im Schulorganisationsgesetz gleichfalls nicht 
der Amtstitel "Direktor" v'erwendet wil1d, soll 
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im Schulorganisationsgesevz nur der Funktions
bereich umschri,eben und Idaher v'Ün "Abteilungs
vorständen" gesprochen weflden. 

Zu Z.38: 

Auf die Erläuterungen zu Z. 26 wird ver
wiesen. Die vorliegende Entwurfsbestimmung be
zieht sich auf die Gruppenteilung in einzelnen 
Pflichtgegenständen und auf die Möglichkeit der 
Zusammenfassung von Schülern mehrerer Klassen 
einer oder melhr,erer Schulen in Ldbesübungen 
in berufs>bildenden mittleren Schulen. 

Zu Z. 39 lit. a und c: 

Im § 58 Abs. 1 wird festgelegt, daß die bisher 
(d. s. die vor dem 1. Sep,tember 1963 ) zwei -
jährigen Fachschulen einen Idreijährigen und die 
bisher dreijährigen Fachschulen einen vierjäihrigen 
Bildungsgang zu umfassen: halben. Da ,diese über
gangsregelung im Zusammenhalt mit § 131 Abs. 1 
lit. f bereits außer Kraft getreten list, kann diese 
Bestimmung im § 58 Abs. 1 entfallen. 

Im § 58 Ahs. 5 war bisher mangels eines 
Berufsau.9bildungsgesetzes die Bestimmung ent
haken, daß bei den vierjährigen Fachschulen der 
Lehrplan so gestaltet sein muß, daß ,die für die 
Erlangung gewerberechtlicher Begünstigungen 
notwendigen Voraussetzungen erst mit, dem 
A:bschluß'zeugnis der Fachschule erworben wer
den. Im Hinblick auf ~das Bemfsausbildungs
gesetz, BGBL Nr. 142/1969, und der auf Grund 
des § 28 des Berufsausbildungsgesetzes ergan
genen Verordriung über den Ersatz der, Lehr
abschlußprüfung ,und der Lehrzeit auf Grund 
schulmäßiger Ausbildung, BGBL Nr. 142/1970, 
ist diese Bestimmung entbehrlich geworden. 

Zu den Z. 39 lit. bund 45 lit. b: 

Sowohl an verschiedenen Arten der techni
schen, gewerblichen und kunstgewerlblichen Fach
schulen als auch an ,den Höheren 'technischen 
und gewerblichen Lehranstalten ist zur Vervoll
stängigung des Ausbildungsganges die Zurück
Legung einer Ferialpraxis Inotwendig. Die dies
bezüglichen Vorschriften aus der Zeit vor der 
'Erlassungdes Schulorganisationsgesetzes entbeh
ren einer ausdrücklichen~' gesetzlichen Deckung, 
die durch, die vorliegenden Entwurfsbestimmun
gen geschaffen werden soI!. 

Zu Z. 40 und 47 lit. a: 

Die Durchführung versdlieden:er Schulversuche 
im Bereich der Handelsschulen und Handels
akaldemien für Bel"ufstätige hat gezeigt, daß die 
derzeit vorgesehene Dauer von drei Jahren für 
die Handelsschule für Berufstätige und von fünf 
Jahren für die Handelsakademie für Berufstätige 

zur Erreichung des Lehrzieles nicht unbedingt 
notwendig ist. Aus diesem Grund sieht der Ent
wurf jeweils eine Verringerung ,der Dauer um 
ein Schuljahr vor. 

Darüber hinaus ist - wie schon zum Gym
nasium und Realgymnasium für Berufstätige aus
geführt worden ist - vielfach der Wunsch ge
äußert worden, das Eintrittsalter für die Schulen 
für Berufstätige herabzusetzen. § 61 Abs. 1 lit. a 
des Schulorganisationsgesetzes f'Ürdert ,derzeit für 
den Eintritt in eine Handelsschule für Berufs
tätigedie Vollendung des 18. Lebensjahres, § 75 
Abs. 1 lit. a für den Eintritt in eine Handels
akademie für Berufstätige ,die Vollendung des 
20. Lebensjahres. Beide Altersgrenzen sollen nun
mehr auf die Vollendung des 17. Lebensjahres 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme her
abgesevzt wenden. Gleichzeitig soll ,der Verweis 
auf die Regelung näherer V'Üraussetzungen für 
die Aufnahme in einem gesonder'ten Bundes
geseuz entfallen, da zusätzliche Aufnaihmsvoraus
setzungen nicht notwendig erscheinen; bezüglich 
der weiteren Aufnahmsvoraussetzurtgen wird auf 
§ 55 bzw. § 68 verwiesen. 

Zu Z.41: 

Die geltende Regelung ,des § 63 des Schul
organisa:tionsgesetzes über ,die Fachschulen für 
Sozialarlbeit verlangt für die Aufnahme in eine 
solche Fachschule .die VoIlendung des 18. Lebens
jahres spätestens im Kalenderjahr Ider Aufnahme. 
Vorbild ,der Regelung war, wie auch aus § 63 
Abs. 2 hervorgeht, die Familierrhelferinnenschule, 
für die ein gewisses Alter notwendigerweise Auf
nahmsvoraussetzung sein mußte: 

In der Zwischenzeit sind, in vel"schiedensten 
Gremien überlegungen zur Behebung des Nach
wuchsmangels in den SO'zialberufen angestellt 
worden. Die Tatsach,e, ,daß die AusbiLdung zu 
Sozialberufen meist erst einige Jahre nach dem 
A'bschluß der Schulpflicht beginnt, führt dazu, 
daß viele Interessenten während eines über
brückenden Schulbesuches in andere Berufsrich
tungen abgelenkt werden. 

Der vorliegende Entwurf sieht daher v'Ür, daß 
eine ein- oder zweijährige Fachschule für Sozial
berufe unmittelbar anschließend an die Erfül
lung der allgemeinen Schulpflicht und eine drei
jährige Fad1schule für Sozialberulfe unmittelbar 
anschließend an die Erfüllung der ersten' acht 
Jahre der allgemeinen Schulpflicht !besucht werden 
kann. Die erste Stuf'e einer dreijährigen Fach- ' 
schule wi!'1ddaher ebenso wie ,in anderen berufs
bildenden mittleren Schulen zur Erfüllung des 
neunten Schulpflicht jahres dienen können (vgl. 
§ 5 Abs. 3 des Schulpflichtgesetzes, BGBL Ni:. 241/ 
1962). Aufgabe dieser dreijährigen Fachschule 
wir,d es sein, in mittlere Sozialberufe zu führen 
und auf die Ausbildung für gehohene Sozial
berufe vorzubereiten. 
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überdies ist der BUll'desminister für Unterricht 
und Kunst verpflichtet, durch VerorJnung die 
Vollendung eines höheren Aufnahmealters, als 
dies im Abs. 2 festgeleg.t ist, zu 'bestimmen, 
sofern ein höheres Aufnahmealter wegen der 
für -die 'betreffende Fachschule für Sozial'berufe 
notwendig.en körperlichen oder geistigen Reife 
erforderlich' ist. Auf Grund .dieser iBestimmung 
ist auch die hisher ,im § 63 vorgesehene Nennung 
der Familienhelferinnenschule mit ihrem von den 
sonstigen ·Bestimmungen über die Fachschulen 
für Sozialberufe abweichenden A.ufnahmealter 
nicht mehr erforderlich.' über,dies wird .der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst er
mächtigt, als Aufnahmevoraussetzung in eine 
Fachschule für Sozialherufe ·den Besuch einer 
oder mehrerer Klassen einer anderen Schulart 
oder eine Praxis vorzusehen, wenn der Lehrplan 
für eine Fachschule für 'SO'zialherufe ein solches 
Wissen und Können voraussetzt. 

Zu Z.42: 

Nach der .derzeitigen Fassung des § 69 Abs. 2 
muß durch Veror.dnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst hestimmt wenden, welche 
Fachrichturigen der 'beI'ufsbiMenden höheren 
Schulen und der wissenscha·ftlichen Hoch·schulen 
als gleich ()Ider v.erwandt anzusehen sind. Darüher 
hinaus sind nach den Erfordernissen .der Fach" 
richtung Zusatzprüfungen 'zur Reifeprüfung vor
zusehen. Diese Bestimmung hat eine sehr kompli
zierte F'assung ·der Hochschulherechtigungsver
or.dnung zur Folge. Für die Praxis ist lediglich 
die Festlegung der erfonderlichen Zusatzprüfun
gen notwendig, die Frage "gleiche" oder "v.er
wandte" Fachrichtung hzw. "weder .gleich, noch 
verwandt" spielt dabei lediglich als Motiv für 
die Regelung eine Rolle. Aus diesem Gr'und sieht 
der vorliegende Entwurf eine Angleichungder 
Formulierung an § 41 Abs. 2 vor. 

Im übrigen wird auf die Ausführungen in den 
Erläuterungen zu Z. 25 verwiesen. 

Zu Z. 43 

wird auf die Ausführungen zu Z. 37 verwiesen. 

Zu Z. 44: 

Auf die Erläuterungen zu Z. 26 wird verwie
sen. Die vorliegende Entwurfsbestimmung be
zieht sich auf die Gruppenteilung in einzelnen 
Pflichtgegenständen und auf 'die Möglichkeit der 
Zusammenfassung von Schülern mehrerer Klassen 
einer oder mehrerer Schulen, in Leibesübungen 
in den berufsbildenden höheren Schulen. 

Zu Z. 451it. a: 

Da es eine Mehrzahl von Fachrichtungen der 
Höheren technischen und gewerblichen Lehran
stalten und daher auch eine Mehrzahl von Lehr-

plänen für die einzelnen Fachrichtungen gibt, 
soll die Formulierung der Einleitung des § 72 
Abs. 5 jener des § 58 Abs. 4 des Schulorgariisa
tionsgesetzes angeglichen werden. 

Zu Z. 45 Iit. b 

wird auf die Ausführungen zu Z. 39 lit. b 
verwiesen. 

Zu Z. 46 lit. a und 49 lit. a: 

Durch den vorliegenden Entwurf soll das Ein
tritts alter in alle Sch]Jlen für Berufstätige herab
gesetzt werden. Derzeit wird für den Eintritt 
in' die Höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten für Berufstätige und für die Höhe
ren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenbe
rufe für Be~ufstätige gemäß § 73 Abs. 1 lit. a 
bzw. gemäß § 77 Abs. 1 lit. a die Vollendung 
des 20. Lebensjahres spätestens im Kalenderjahr 
der Aufnahme gefordert. Der Entwurf sieht 
nunmehr für die Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten für Berufstätige und 
.für die Höheren Lehranstalten für wirtschaft
liche Frauenberufe für Berufstätige als Eintritts- . 
alter die Vollendung des 17. Lebensjahres spä~e
stens im Kalenderjahr der Aufnahme vor. 

Im übrigen gelten die Aufnahmsvoraussetzun
gen des § 68. 

Zu Z. 46 Iit. b, 47 lit. bund 49 lit. b: 

Die Bestimmungen der §§ 73 Abs. 1 lit. b, 
75 Abs. 1 lit. bund 77 Abs. 1 lit. b über Abitu
rientenlehrgänge an den Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten, an den Handels
akademien bzw. an den Höheren Lehranstalten 
für wirtschaftliche Frauenberufe schließen Perso
nen, die die Reifeprüfung der gl eie h e n Fach
richtung der Höheren technischen und gewerb
lichen Lehranstalten bzw. einer Handelsakademie 
haben, von dem Besuch eines entsprechenden 
Abiturientenlehrganges aus. Demgegenüber er
weist es sich jedoch als zweckmäßig, besondere 
Abiturientenlehrgänge für die Abgänger der glei
chen Fachrichtung zur Ergänzung und Erweite
rung ihrer Ausbildung zu ermöglichen. So er
scheint etwa die Einrichtung eines Abiturienten
lehrganges an Handelsakademien für Abgänger 
von Handelsakademien für die Ausbildung auf 
den Gebieten der Datenverarbeitung,· Kybernetik 
und Planungsmathematik wünschenswert. Die 
diesbezüglichen Einschränkungen der Zugangs
möglichkeit sollen durch die vorliegende Ent
wurfsbestimmung aufgehoben werden. Gleich
zeitig mit diesen Knderungen sollen bei den 
Abiturientenlehrgängen an Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten und an Höheren 
Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe 
auf Grund von Anregungen in den seinerzeitigen 
Stellungnahmen zum Entwurf einer 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle die Bestimmungen 
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über die jeweilige Bildungsdauer elastischer for
muliert werden, um den jeweiligen Erforder
nissen bei der Lehrplanerstellung künftig besser 
nachkommen zu können. 

Zu Z. 50 bis 56: 

Die Lehranstalt für gehobene Sozialberufe wird 
im § 80 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes als 
"eine den Akademien verwandte Lehranstalt" 
bezeichnet. Durch die Z. 1 des vorliegenden 
Novellenentwurfes soll die Kategorie der "Aka
demien und verwandten Lehranstalten" in Hin
kunft nur "Akademien" lauten. Um die Zuge
hörigkeit der Lehranstalt für gehobene Sozial
berufe zur höchsten Kategorie der Schularten, 
nämlich den "Akademien", zu dokumentieren, 
soll auch die Lehranstalt für Sozialberufe die 
neue Bezeichnung "Akademie für Sozialarbeit" 
erhalten. 

Gleichzeitig mit dieser Knderung soll eine An
gleichung der Bestimmungen über die Lehran
stalt für gehobene Sozialberufe an die Bestim
mungen über die Berufspädagogischen Akademien 
bzw. die Pädagogischen Akademien erfolgen. 

diesen Ei'nrichtungen vor allein um Besuchs
schulen handelt, wird § 87 Abs. 2 durch die Auf
nahme einer Wendung "insbesondere Besuchs
schulen" ergänzt. überdies wird die Wendung 
"zum Zwecke der praktischen Einführung in die 
Berufstätigkeit" durch die den Zweck dieser Ein
richtung besser erfassende Wendung "zur schul
praktischen Ausbildung" ersetzt. 

Zu Z. 59: 

Bei dieser Entwurfsbestimmung betreffend den 
Lehrplan der Bildungsanstalt für Arbeitslehrerin
nen handelt es sich um eine Klarstellung, &lß die 
Fachausbildung nicht nur die verschiedenen Tech
niken der weiblichen Handarbeit; sondern auch 
den hauswirtschaftlichen Unterricht in Theorie 
und Praxis beinhaltet. 

Zu Z. 61, 65 und 69: 

Auf die Erläuterungen zu Z. 26 wird verwie
sen. Die vorliegende Entwurfsbestimmung be
zieht sich auf die Gruppenteilung in einzelnen 
Pflichtgegenständen in den Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen, für Kindergärtnerinnen und 
für Erzieher und in der letztgenannten Schulart 
auch auf die Möglichkeit der Zusammenfassung 
von Schülern mehrerer Klassen einer oder mehre
rer Schulen in Leibesübungen und Werkerziehung; 

Bei der Notwendigkeit der Entwicklungs- und 
Anderungsfähigkeit des Lehrplanes der Lehran
stalt für gehobene Sozialberufe erweist sich die 
Formulierung der Lehrplanbestimmung des §81 
des Schulorganisationsgesetzes als zuwenig ela-
stisch. Aus diesem Grunde soll diese Bestimmung Zu Z. 62: 
neu gefaßt werden. Im neuen § 93 Abs. 2 soll nunmehr bestimmt 

Die Abschlußprüfung soll der bestehenden werden, daß für die Festlegung einer Schule als 
Praxis entsprechend die Bezeichnung "Diplom- Besuchsschule eine Vereinbarung des Bundes mit 
prüfung" erhalten, um sie von den an den dem jeweiligen Erhalter der als Besuchsschule vor
gewerblichen Fachschulen bestehenden Abschluß- gesehenen Schule erforderlich ist, sofern nicht der 
prüfungen (§ 58 Abs. 6) besser zu unterscheiden.' ßund selbst der Erhalter dieser Schulen ist, wie 

dies etwa bei den' den Pädagogischen Akademien 
Wie bereits zu Z. 1 bemerkt wurde, ist vorge- d 

sehen, die Akademien für Sozialarbeit wie bisher es Bundes eingegliederten übungsschulen der 
den Landesschulräten in erster Instanz zu unter- Fall ist. Die Notwendigkeit einer Vereinbarung 

ergibt sich daraus, daß es sich hier um zwei von-
stellen. Aus diesem Grunde ist die Einrichtung . d ' ch d 
eines Kuratoriums für die Bundesakademien für eman er vers ie ene Schulerhalter handelt. Khn-
Sozialarbeit nicht erforderlich. liche Bestimmungen über die Notwendigkeit von 

Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern sind. 

Zu Z. 57 und 60: 

Wie schon in den Erläuterungen zu Z. 7 aus
geführt worden ist, besteht -die Absicht, die 
Pflichtgegenstände "Knabenhandarbeit" und 
"Mädchenhandarbei t H in Hinkunft " Wer kerzie
hung (für Knaben, für Mädchen)" zu benennen. 
Diese Bezeichnungsänderung muß auch bei der 
Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen berück
sichtigt werden. 

Zu Z. 58: 

Für die Bildungsanstalten für Arbeitslehrerin
nen sind nach § 87 Abs. 2 des Schulorganisations
gesetzes geeignete Einrichtungen zum Zwecke der 
praktischen Einführung in die Berufstätigkeit 
vorzusehen. Um klarzustellen, daß es sich bei 

bereits im § 7 Abs. 2 des Schulorganisations
gesetzes und im Art. II § 12 Abs. 2 der 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 234/1971, 
enthalten. 

Zu Z. 63: 

Um eine gediegene schulpraktische Ausbildung 
an den Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen 
sicherzustellen, ist es erforderlich, neben den 
übungskindergärten und übungshorten auch Be
suchskindergärten und Besuchshorte vorzusehen, 
weil die angeschlossenen' übungskindergärten 
nicht ausreichen. 

Zu Z. 64: 

Durch diese Entwurfsbestimmung soll für den 
übungskindergarten bzw. übungshort ein Ab-
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teilungsvorstand bestellt werden können, wie 
dies auch gemäß § 123 Abs. 1 für die Obungs
schulen an den Pädagogischen Akademien vorge
sehen ist; 

Nach der derzeitigen Rechtslage dienen die 
Berufspädagogischen Lehranstalten nur der Aus
bildung der Lehrer für den hauswirtschaftlichen 
oder für den gewerblichen Fachunterricht an 

Zu Z. 67: 

Die größte Zahl von Abgängern der Bildungs
anstalten für Erzieher wird nicht in Schüler
heimen und -horten beschäftigt, sondern in son
stigen Heimen für Kinder und Jugendliche. Der 
Ausbildungsgang berücksichtigt die Erfordernisse 
aller Heime für Kinder und Jugendliche, gleich
gültig ob es sich um Schülerheime. handelt oder 
nicht. Dem soll auch durch die Formulierung 
der Aufgabe der Bildungsanstalt für Erzieher 
Rechnung getragen werden. 

Zu Z. 68: 

Durch § 105 zweiter Satz des Schulorganisa
tionsgesetzes werden die näheren Vorschriften 
über die Eignungsprüfung und die sonstigen Vor
aussetzungen für die Aufnahme in eine Bildungs
anstalt für Erzieher einem gesonderten B\mdes
gesetz vorbehalten. Die Regelung der näheren 
Vorschriften über die Eignungsprüfung bleibt 
dem Schulunterrichtsgesetz vorbehalten, das gene
relle Bestimmungen über die Durchführung von 
kommissionellen Prüfungen enthält. Hingegen 
soll durch die vorliegende Entwurfsbestimmung 
im Schulorganisationsgesetz die Grundlage für die 
Erlassung einer Verordnung des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst geschaffen werden, 
durch welche die über § 105 erster Satz des 
Schulorganisationsgesetzes hinausgehenden Vor
aussetzungen für die Aufnahme in die verschieden 
lang dauernden Lehrgänge der Bildungsanstalten 
für Erzieher geregelt werden sollen. Eine Rege
lung im Gesetz selbst erscheint unzweckmäßig, 
weil die verschiedene Dauer der Lehrgänge eine 
umfangreichere Detailregelung notwendig macht. 

Zu Z. 70: 

Die derzeitigen Bestimmungen der §§ 110 bis 
117 des Schulorganisationsgesetzes regeln die 
Organisation der Berufspädagogischen Lehran-' 
stalten, die der Ausbildung der Lehrer für den 
hauswirtschaftlichen und für den gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen dienen. 

Wenngleich das Schulorganisationsgesetz die 
Berufspädagogischen Lehranstalten auch zur höch
sten Gruppe der im Schulorganisationsgesetz ge
regelten Schularten, nämlich zu den "Akademien 
verwandten Lehranstalten" zählt, so sind die 
bisherigen Regelungen der §§ 110 bis 117 doch im 
wesentlichen von der früheren Struktur dieser 
Lehranstalten, die damals als "Bildungsan'stalten 
für den hauswirtschaftlichen bzw. 'gewerblichen 
Fachunterricht" bezeichnet wurden, bestimmt. 

bewfsbildenden mittleren und höheren Schulen. 
Nunmehr ist beabsichtigt, auch die Ausbildung 
der Lehrer für die Berufsschulen sowie der Lehrer 
für ,Stenotypie und Phonotypie an mittleren und 
höheren Schulen an den Berufspädagogischen 
Akademien durchzuführen (§§ 110 und 111 in 
der Fassung des Entwurfes). Mit dieser beab
sichtigten Regelung erfährt die Lehrerausbildung 
für die berufsbildenden Schulen eine Neugestal
tung, die der steigenden Bedeutung des berufs
bildenden Schulwesens Rechnung trägt. Sie stellt 
einen wichtigen Schritt zu einer einheitlichen 
Lehrerausbildung auf diesem Sektor dar, soweit 
sie nicht an den Hochschulen erfolgt. 

Die Bestimmungen des § 112 in der Fassung 
des Entwurfes über den Lehrplan der Berufs
pädagogischen Akademien wurden mit den gleich
artigen Bestimmungen für die Pädagogischen Aka
demien (v gI. Z. 72) koordiniert. 

Die im § 113 vorgesehenen Aufnahmsvoraus
setzungen für die zusätzlich an den Berufspäda
gogischen Akademien vorgesehenen Ausbildungs
lehrgänge entsprechen im wesentlichen den 
gegenwärtigen erlaßmäßigen Vorschriften über 
die Zulassung zu den Vorbereitungslehrgängen 
für Lehramtsprüfungen, die derzeit an den Be
rufspädagogischen Instituten geführt werden. Sie 
sind auf die Bestimmungen der Lehrer-Dienst
zweigeordnung abgestimmt. 

Es sind dies 
a) die Studienordnung zur Vorbereitung auf 

die Lehramtsprüfung für gewerbliche und 
kaufmännische Berufsschulen (Min.-V dg.
BI. Nr. 27/1968); 

b) die Vorläufige Studienordnung für den 
Lehrgang zur Vorbereitung auf die Lehr
amtsprüfung für Lehrer des gewerblichen 
Fachunterrichtes an berufsbildenden mitt
leren und höheren Schulen, ausgenommen 
die Fachrichtungen Damenkleiderrnachen, 
Herrenkleiderrnachen, . Wäschewarenerzeu
gung und Kunststicken (Min.-Vdg.-BI. 
N r. 33/1969); 

c) die Studienordnung für Lehrgänge an Se
rufspädagogischen Instituten zur Vorberei
tung auf die Lehramtsprüfung für Steno
typie und Phonotypie (Kurzschrift, 
Maschinschreiben [einschließlich Phono
typie] und Stenotypie- und Phonotypie
übungen) an mittleren und höheren 
Schulen (Min.-Vdg.-Bl. Nr. 47/1969). 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen er
scheint es zweckmäßig festzuhalten, daß die im 
Entwurf vorgesehene Unterscheidung zwischen der 
Ausbildung für die fachlich-theoretischen Unter-
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richtsgegenstände und für die fachlich-praktischen 
Unterrichtsgegenstände auch an den Fachschulen 
bekleidungsgewerblicher Richtung, den Höheren 
Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe 
und den FachsdlUlen für Sozial berufe keine Ände
rung nach sich zieht. Der Dienstzweig 42 der 
Lehrer-Dienstzweigeordnun,g in der geltenden 
Fassung unterscheidet zwar nicht zwischen theo
retischem und praktischem Unterricht an diesen 
SChulen; aus Teil C Abschnitt lAbs. 1 lit. b 
der l.ehrer-Dienstzweigeordnung (der gemäß 
Teil B Abschnitt I auch für die Verwendungs
gruppe L 2 a Anwendung zu finden hat) genügt 
jedoch nur für Lehrer für den praktischen Unter
richt die Meisterprüfung oder eine gleichwertige 
Befähigung (ohne Reifeprüfung) als Anstellungs
erfordernis. Für die faChlich-theoretischen Unter
richtsgegenstände ist hingegen generell die erfolg
reiche Ablegung einer Reifeprüfun'g nach den 
Bestimmungen der Lehrer-Dienstzweigeordnung 
Voraussetzung. Da es eine "einschlägige" Reife
prüfung auf dem Sektor des Bekleidungsgewerbes 
derzeit nicht gibt, wird es allerdings auch in Hin
kunft notwendig sein, daß Lehrer ohne Reife
prüfung (also "Lehrer für den praktischen Unter
richt") auch die fachlich-theoretischen Unter-

. richtsgegenstände unterrichten und im Rahmen 
der Ausbildung an den Berufspädagogischen Aka
demien hiefür vorbereitet werden. Die enge Ver
bindung zwischen praktischen und theoretischen 
Unterrichtsgegenständen an diesen Schulen läßt 
es jedoch vertretbar erscheinen, wenn diese Aus
bildung im Rahmen der Lehrgänge für fachlich
praktische Unterrichtsgegenstände stattfindet. 

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens über 
die 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle wurden 
teilweise Einwendungen gegen die Einbeziehung 
der Ausbildung der Berufsschullehrer in die 
Berufspädagogische Akademie aus folgenden 
Gründen erhoben: Derzeit finden zur Vorberei
tung auf die Lehramtsprüfung für Berufsschulen 
Lehrgänge an den Berufspädagogischen Instituten 
statt. Die im vertraglichen Dienstverhältnis 
stehenden Berufsschullehrer haben gemäß § 4 des 
Landesvertragslehrergesetzes 1966, BGBI. Nr. 172, 
Anspruch auf einen Urlaub bis zu einem Jahr 
zum Besuch solcher Vorbereitungslehrgänge, 
wenn die Voraussetzungen für eine solche Aus
bildung gegeben sind und wichtige dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Es handelt sich 
also insoweit um eine Ausbildung im Rahmen 
des Dienstverhältnisses, während der dem Ver
tragslehrer alle Rechte aus seinem Dienstverhält
nis erhalten bleiben. 

Die Einbeziehung der Ausbildung in die 
Berufspädagogische Akademie, für deren Besuch 
der Bestand eines Dienstverhältnisses nicht Auf
nahmsvoraussetzung sein kann (anders als bei 
den für die Lehrerfortbildung bestimmten Berufs
pädagogischen Instituten), hat nun- die Befürch
tung hervorgerufen, daß damit die bisherige 

J 

Form des in-service-training wegfallen soll. Daran 
ist aber keineswegs gedacht. Durch den im Ent
~urf vorgesehenen § 113 Abs. 7 soll daher Auf
nahmsbewerbern, die bereits mindestens ein Jahr 
als Lehrer tätig sind, der Vorzug bei der Auf
nahme gewährleistet werden. Indirekt wird da
durch zum Ausdruck gebracht, daß das Bestehen 
eines Dienstverhältnisses als Lehrer zwar nicht 
Voraussetzung für die Aufnahme ist, daß aber 
die bisherige Ausbildungsform auch in Hinkunft 
möglich sein soll. 

§ 115 in der Fassung des Entwurfes enthält 
durch die Anwendbarkeitserklärung des §.' 123 
Abs.5 (gleichfalls in der Fassung des Entwurfes) 
insofern eine Neuerung, als neben der Bestellung 
von Lehrern im Dienstverhältnis in Hinkunft 
auch die Bestellung von Lehrbeauftragten ermög
licht werden soll. Die übernahme dieser im 
Hochschulbereich bereits seit, längerer Zeit be
stehenden Institutionen hat sich aus den Erfah
rungen an den Pädagogischen Akademien als 
wünschenswert erwiesen. 

§ 116 des Gesetzentwurfes enthält in seinem 
Abs. 2 die Verpflichtung des Bundes, Vereinba
rungen mit dem Erhalter einer als Besuchsschule 
vorgesehenen Schule abzuschließen, sofern diese 
Schule nicht bereits vom Bund erhalten wird. Im 
übrigen wird auf die Z. 62 verwiesen. 

Die derzeit im § 111 Abs. 3 des Schulorganisa
tionsgesetzes vorgesehene Möglichkeit der' Füh~ 
rung der Berufspädagogischen Lehranstalten in 
Verbindung mit einer mittleren oder höheren 
berufsbildenden Schule soll nicht mehr vorge
sehen werden. Die vermehrten Aufg~ben und die 
Stellung der Berufspädagogischen Akademien als 
Teil der höchsten Schulkategorie läßt es zweck
mäßig erscheinen, selbständige Anstalten einzu
richten. 

Es erscheint sinnvoll, alle der Lehrerausbildung 
dienenden Schularten, nämlich die Pädagogischen 
Akademien und die Berufspädagogischen Ak~
demien, im Sinne der dem § 3, Abs. 1 des Bundes
Schulaufsichtsgesetzes innewohnenden Eintei
lungsgrundsätze hinsichtlich der instanzmäßigen 
Zuordnung gleich zu behandeln. Dazu kommt, 
daß nicht in allen Bundesländern Berufspäd
agogische Akademien errichtet werden können, 
weil sonst eine ökonomische Ausnützung der 
personellen und materiellen Ausstattung nicht 
gewährleistet erscheint. Die Aufgabe der Berufs
pädagogischeJ:l Akademien wird daher länder
übergreifend sein, was auch hinsichtlich der schul
behördlichen Zuständigkeit zum Ausdruck kom
men soll. Aus diesen Gründen ist beabsichtigt, 
die unmittelbare Unterstellung der Berufspäd
agogischen Akademien unter das Bundesministe
rium für Unterricht und Kunst vorzuschlagen, 
wie dies für die Pädagogischen Akademien schon 
derzeit § 3 Abs. 1 Z. 1 lit. c des Bundes-Schul
aufsichtsgesetzes, BGBI. Nr. 240/1962, vorsieht. 

5 
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Als Konsequenz dieser Absicht sieht der Ent
wurf im § 117 vor, daß analog den Pädagogischen 
Akademien auch an den Berufspädagogischen 
Akademien des Bundes Kuratorien eingerichtet 
werden, denen Zuständigkeiten hinsichtlich der 
Schulerhaltung einschließlich des Vorschlagsrech
tes für die Besetzung der Lehrerdienstposten 
zukommen sollen. Die diesbezüglichen Vorschrif
ten sind dem § 124 des Schulorganisationsgesetzes 
nachgebildet. 

Zu Z. 71: 

Nach Art. 14 Abs. 3 lit. bB-VG obliegt in den 
Angelegenheiten der äußeren Organisation der 
öffentliCt1.en Pflichtschulen dem Bund die Grund
satzgesetzgebung, während den Ländern in diesen 
Angelegenheiten die Erlassung der Ausführungs
gesetze und die Vollziehung zukommt. Abwei
chend von dieser Kompetenzbestim~ung weist 
jedoch Art. 14 Abs. 5 lit. a B-VG dem Bund in 
den Angelegenheiten der öffentlichen übungs
schulen die Gesetzgebung und die Vollziehung 
zu. übungsschulen sind derzeit den Pädagogischen 
Akademien eingegliedert und umfassen eine 
Volksschule und allenfalls auch eine Hauptschule 
(siehe § 119 Abs. 3). Für diese übungsvolks
schulen und übungshauptschulen sind die jewei
ligen Bestimmungen über die Aufgabe (§§ 9 und 
15) sowie über den Lehrplan (§§ 10 und 16) der 
Volksschule und der Hauptschule sowie die Be
stimmungen über die Aufnahmsvoraussetzungen 
in die Hauptschule (§ 17) anwendbar, jedoch 
nicht die grundsatzgesetzlichen Bestimmungen 
über den Aufbau (§§ 11 und 18), über die Orga
nisationsform (§§ 12 und 19), über die Lehrer 
(§§ 13 und 20) sowie über die Klassenschülerzahl 
(§§ 14 und 21). Diesem Mangel sollen die neuen 
Abs. 4 und 5 des § 1.19 abhelfen. 

Die übungsvolksschule ist generell als vier
klassige Volksschule für die erste bis vierte Schul
stufe vorgesehen. Die Bestimmungen über die 
Organisationsform der übungshauptschule sind 
dem § 19 erster Satz, die Bestimmungen über die 
Klassenschülerzahl in einer Klasse einer übungs
volksschule und einer übungshauptschule . sowie 
die Teilung des Unterrichtes in Schülergruppen 
sind den Bestimmungen der §§ 14 und 21 nachge
bildet. Die bei den übungsvolksschulen vorge
sehene Möglichkeit, den Unterricht in Leibes
übungen gemeinsam für Knaben und Mädchen 
zu führen, wenn dies gleichzeitig auch an den 
sonstigen Volksschulen vorgesehen ist, ist im 
Hinblick auf den in Z. 6 vorgesehenen § 8 a 
Abs. 1 erforderlich. 

Zu Z. 72: 

Die vorgesehene Neugliederung und teilweise 
terminologische Veränderung des § 120 des Schul
organisationsgesetzes über den Lehrplan der Päd
agogischen Akademien hat sich in der Praxis 

als wünschenswert erwiesen. Besondere Bedeu
tung kommt dabei der Aufnahme einer eigenen 
lit. d "Schwerpunktstudien" zu. Dadurch soll 
für die Zukunft cne Möglichkeit der Zusammen
arbeit von Lehrern verschiedener Klassen als 
"Schwerpunktlehrer" vorbereitet werden und 
durch eine den besonderen Neigungen entspre
chende Ausbildung auch die Studienmotivation 
verbessert werden. Der derzeit vorgesehene 
Pflichtgegenstand "Hauswirtschaft für weibliche 
Studierende" hat sich nicht als zweckmäßig er
wiesen und soll entfallen. Der Unterricht in 
diesem Gegenstand an den Pflichtschulen erfolgt 
durch die an den Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen ausgebildeten Lehrerinnen, nicht 
durch die Absolventinnen der Pädagogischen 
Akademien, weshalb ein derartiger Unterricht 
lediglich als Freigegenstand gerechtfertigt ist. 

Weiters wird in einem neuen Abs. 2 die 
gesetzliche Grundlage für die bereits derzeit in 
den Pädagogischen Akademien erfolgende Unter
richtserteilung in Form von Vorlesungen, Semi
naren oder übungen geschaffen. 

Zu Z. 73: 

Nach § 123 Abs. 1 ist ein Fachvorstand für 
die übungsschule zu bestellen. Die Erfahrungen 
haben jedoch gezeigt, daß ein Abteilungsvor
stand - bezüglich der Verwendung des Begriffes 
"Abteilungsvorstand" anstelle des Begriffes "Fach
vorstand" wird auf die Erläuterungen zu Z. 37 
verwiesen - bei der Führung einer größeren 
Anzahl von Klassen in der übungsschule zur 
Erfüllung seiner Aufgaben nicht. mehr ausreicht. 
Aus diesem Grunde wird nunmehr vorgesehen, 
daß bei einer parallelen Führung der vier Schul
stufen einer übungsvolksschule und einer zwei
zügigen Führung der übungshauptschule je ein 
Abteilungsvorstand für die übungsvolksschule 
und die übungshauptschule zu bestellen ist. 

In Abs. 3 wird die gesetzliche Grundlage für 
die Lehrer an den übungsschulen geschaffen, in
dem die grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des 
§ 13 Abs. 1 und des § 20 Abs. 1 für die übungs
volksschule und die übungshauptschule als un
mittelbar anwendbar normiert werden. 

An den Pädagogischen Akademien hatte sich 
die übernahme der seit längerer Zeit im Hoch
schulbereich bestehenden Institution des Lehr
beauftragten bewährt. Aus diesem Grunde findet 
diese Institution nunmehr Aufnahme in den § 123 
des Schulorganisationsgesetzes. Der neue Abs. 5 
wurde auf die Bestimmungen des § 16 des Hoch
schul-Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 154/1955, 
in der geltenden Fassung abgestimmt. 

Zu Z. 74: 

Auf Grund des § 124 des Schulorganisations
gesetzes besteht an jeder Pädagogischen Akademie 
des Bundesem Kuratorium, ·das gewisse Auf

" 
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gaben auf dem Gebiete der Schulerhaltung ein~ Durch den neuen § 125 Abs. 3, der der Be
schließlich der Lehrerversorgung zu erfüllen hat. stimmung über Hochschulkurse (§ 62 Hochschul
Dem Kuratorium gehören Mitglieder mit be- Organisationsgesetz, BGBI. Nr. 154/1955) nach
schließender und Mitglieder mit beratender (gebildet ist; soll die Durchführung von beson
Stimme an. Entsprechend ,dem mehrfach ge- deren Lehrgängen usw. ermöglicht werden, für 
äußel'ten Wunsch, unter die beratenden Mit- die die Voraussetzungen im Sinne der Abs. 1 
o-lieder auch Vertreter ,der Studier,en:den aufzu- und 2 nicht zutreffen. Hier kommen auch Kurse D . . 
nehmen, soll § 124 A'bs. 3 lit. b erweiter,t werden. in Frage, wie sie schon derzeit.für Studierende aus 
Bei dieser Gelegenheit soll von der Mitgliedschaft Entwicklungsländern in österreich gefiilhl't wer
der für die Musisch-pädagogischen Realgymnasien den. 
zuständigen Landesschulinspektoren zum Kura- Durch § 125 Ahs. 4' in der Fassung des Ent.
torium der Pädagogischen Abdemie des Bundes wurfes wiJ:1d klargestellt, daß auch ,die Pädago
abgegangen wer,den. Wie schon im Zusammen- gischen Institute und die Berufspädagogischen 
hang m~t der Behandlung der Novellenhestim- Institute zur höchsten Gruppe der im Schul
mungen betreffend die allgemeinbiLdenden höhe- organisationsgesetz geregelten Lehranstalten, näm
ren Schulen ausgeführt worden ist, stammen die lich zu den Akademien, zählen (vgl. die Erläute
Studierenden der Pädagogischen Akademien mehr rungen zu Z. 1). 
als zur ~älfte .. aus a~deren höheren S~lUlen als § 126 Ahs. 3 in der geltenden Fassung behält 
d~m MUSlSch-padagogl~chen .Real~y~naslUm. Aus "die übernahme der Aufgaben der Pädagogischen 
diesem Gru.nde erscheint .. die .Mltgh~dscha.~t der Institute durch Pädagogische Akademien" einem 
L.andesschullnspekto~en Jur die M~SlSch-pada?o- besonderen Bundesgesetz vor. Die in der 
gtsch~n Realgymnas~enlIh Kuratonum. der Pad- Zwischenzeit gemachten Erfahrungen hlJssen ein 
agoglsche~ Akademien des Bundes mcht mehr vollständiges Aufgehen der Piidagogischen Insti
erforderhch. tute in den Pädagogischen Akademien für nicht 

Zu Z. 75: 

Die Berufspädagogischen Institute wurden 1962 
erst im letzten Stadium der Vorberej,tung 'der 
Regierungsvorlage für idas Schulorganisations
gesetz in den Gesetzentwurf aufgenommen. Dies 
führte zu einigen Divergenzen, .die nun durch 
die vorgesehenen Entwurfsbestimmungen besei
tigt werden sollen. So sprechen z. B. ,die über
schriften des Abschnittes VI sow.ie jene der 
§§ 125, 126 und 128 nur von den Piidagogischen 
Instituten, obwohl in dies,en Bestimmungen auch 
die Berufspädagogischen Institute geregelt wer
den. 

Aufgabe der Pädagogischen Institute ist neben 
der Fortbildung der Lehrer an .den allgemein
biLdenden Pflichtschulen und ,der pädagogischen 
Tatsachenforschung die Vorbereitung von Volks
sdlUllehrern auf die Lehr.amtsprüfung für Haupt
und Sonderschulen, aJber auch f·ür Pol}"technische 
Lehrgänge, deren Aufzählung im § 125 ,Albs. 1 
seinerzeit unterblieben ist. Diese Aufgabe sollen 
sie vorerst auch weiterhehalten, his die Ergeb
nisse der Schulversuche an den Pädagogischen 
Akademien vorliegen (vgl. Art. II § 7 der 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBL 
Nr.234/1971). 

Demgegenüber soll die Aufgabe der Vorberei
tung auf . die Lehramtsprüfungen für berufs-, 
bildende Schulen von den 'Bez;ufspädagogischen 
Instituten nunmehr auf die Berufspädagogischen 
Akademien übertragen werden (siehe Z. 69). Die 
Berufspädagogischen Institute haben daher in 
Hink'unft nur mehr ,der FortbiIdung der Lehrer 
an den berufsbildenden Schulen und der berufs
pädagogischen Tatsachenforschung zudienen. 

zweckmäßig erscheinen. Die erwähnte Gesetzes
promesse kann daher entfallen. An ihre Stelle 
soll nach dem Vorschlag des Entwurfes aber die 
Möglichkeit treten, Pädagogische Institute mit 
Piidagogischen Akademien sowie Berufspädago
gische Institute mit Berufspiidagogischen Aka
demien so zu verbinden, daß sie unter gleicher 
Leitung geführt werden (vgl. § 127 Abs. 1 in der 
Fassung des Entwurfes). Darüber hinaus soll die 
Verbindung eines Pädagogischen Insütutes und 
eines Berufspädagogisch.en Institutes unter ge
meinsamer Leitung ermöglicht werden. 

Demgegenüber entfällt im Sinne des Entwurfes 
die .derzeit im § 126 Abs. 4 vorgesehene Mög
lichkeit der Verbindung eines Berufspädagogi
schen Institut.es mit einer berufsbildenden höhe
ren Schule. 

Wie schon in den Erläuterungen zu Z. 1 des 
Entwurfes ausgeführt worden ist, soUen aus den 
dort angeführten Gründen ,die Pädagogi.schen 
Institute und die Berufspädagogischen Institute 
ebenso wie die Akademien für Sozialherufe wie 
bisher in erster Instanz den Landesschulräten 
unterstellt ble~ben. 

Zu Z. 76: 

Gemäß § 28 des Schulpflichtgesetzes 'besteht in 
Vorarlberg eine hauswirtschaftliche Berufsschul
pflicht für Mädchen. Wahrscheinlich wird es 
jedoch im Bundesland Vorarlberg im Falle der 
Gesetzwel"dung des vorliegenden EntwuI1fes keine 
Berufspildagogische Akademie geben. Daher 
müßte ·die Ausbildung für ,das Lehramt an haus
wirtschahlichen Berufsschulen außerhalh Vorarl
bergs stattfinden. Eine solche örtliche Verlagerung 
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ist sicher unzweckmäßig. Daher sieht die in Rede 
stehende Entwurfsbestimmung vor, daß diese 
Lehramtsausbildung am Berufspädag'Ogischen In
titut des Bundes in Vorarlberg einzurichten ist. 

Zu Z. 77: 

Die Knderung der Bestimmungen über die all
gemeinbildenden höheren Schulen in den Be
stim~ungen des Art. I Z. 21 bis 24 des vor
liegenden Entwurfes macht auch eine Modifika
tion der durch die 3. und 4. Schulorganis,ations
gesetz-Novelle (BGBl. Nr. 289/1969 und BGBl. 
Nr. 234/1971) eingefügten §§ 131 a, 131 bund 
131 c notwendig. 

Zu Z. 78: 

Entsprechend den .im Begutachtung~verfahren 
zur 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle vorge
brachten Wünschen sieht § 131 d in der Fassung 
des Entwurfes vor, daß .die Koedukation jeweils 
in der er~ten Stufe einer Schulart, beginnend mit 
dem Schuljahr 1973/74, einzuführen ist. Dadurch 
sollen Obergangsschwierigkeiten vermieden wer-
den. . 

Schulversuche angeordnet und die Modalitäten 
ihrer Durchführung und Auswertung verhindiich 
umschrieben. 

Diese Schulversuche beziehen sich auf allge
meinbildende Schulen und auf die Pädagogischen 
Akademien. Sie beruhen zum Großteil auf den 
Ergebnissen der Beratlungen der Schulreform
kommission. 

Art. II des vorliegenden Entwurfes folgt 
diesem Vorbild für .den Bereich .des berufsbil
denden Schulwesens. Sein Inhalt ist teilweise 
ebenfalls auf Diskussionen in der Schulrefürm
kommi~sion oder ihren Unterkommissionen, teil
weise auf andere Beratungen innerhalb .und 
außerhalb des Bundesministeriums ·für Unterricht 
und Kunst zurückzufi1hren. 

Zu den in den §§ 2 bis 7 vorgesehenen Schul
versuchen ist allerdings zu bemerken, daß sie zwar 
hinsichtl.ich ihrer Benennung und 'spezieUen Aus
formung neu sind, aber Vorläufer oder Ana
logien im bestehenden Schulwesen haben. So 
entsprechen etwa die Speziallehrg'änge und die 
Kollegs (§§ 6 und 7) t~ilweise den "Aibiturienten
lehrgängen", die im Schulorganisationsgesetz v'Or
gesehen sind. 

Zu Z. 79: Während die A'bsolventen berufsb.iLdender 
. Mit .der V'Ollziehung dieses Bundesgesetzes war häherer Schulen neben der Studienberechtigung 

bisher allein der Bundesmini~ter für Unterricht an den Hochschulen eine Berufsausbildung er
und Kunst betraut. . fahren, die sie unmittelbar im Wirtschaftsleben 

einsetzbar madlt, treten v'On den allgemeinbil-
Künftig soll jedoch die V'Orbereitung und denden höheren Schulen bis 90% in die wissen

Erlassung der auf Grund der §§ 41 Abs. 2 und schaftlichen Hochschulen 'Oder die pädagogischen 
69 Abs. 2 zu erlassenden Hochschulberechtigungs~ Akademien ein. Als Konsequenz der zu erwarten
verordnurrg im Einvernehmen mit .dem Bundes- den Entwicklung ist es notwendig, den Absol-
minister für Wissenschaft und Forschung erfolgen. venten der allgemeinbiLdenden höheren Schulen 
Ferner soll bei der nunmehr neu vorgesehenen interessante Alternativen zur wissenschaftlichen 
Erlassung v'On Verondnungen betreffend die Berufsausbildung (Diplomstudium) zu geben. Ein· 
Mindest!zahlen bei der Einrichtung und Führung Weg dazu sind die nach ·den Bes~immungen 
V'On alternativen Pfl.ichtgegenständen, Freigegen- I b einze ner . esonderer Studiengesetze an wissen- I 

ständen, unverbindlichen Übungen und Förder- schaftlichen Hochschulen bestehenden Kurz-
unterricht sowie die Teilung von :Kla;,ssen in studien. Eine andere Alternative bietet' die In~.ti
Schülergruppen in einzelnen Unterrichtsgegen- tutionalisierung neuer schulorganisatorischer 
ständen, ·soweit es sich um Bundesschulen handelt, Formen auf dem Gebiet.edes berufsbildenden 
dem Bundesminister', für Finanzen wegen ·der mittleren und höheren Schu'lwesens, wie dies im 
damit verbundenen finanziellen Auswirkungen vorliegenden Entwurf eines Art. II in den 
für den Bund· eine Mitv'Ollzugskompetenz ein-
geräumt werden. Formen der AufbaJUlehrgänge, Speziallehrgänge 

Zu Artikel II: 

Im allgemeinen: 

Mit der Schaffung des Aflt. II der 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle, BGBl. N r. 234/1971, 
über "Schulversuche zur Schulref'Orm" ist der 
Gesetzgeber einen für ,die Entwicklung des öster
reichischen Schulwesens neuen Weg gegangen. 
Während § 7 des Schulorganisationsgesetzes es 'bei 
der Durchführung von Schulversuchen ·der Voll
ziehung überläßt, welchen Inhalt und welches 
Ziel diese Schulversuche haben, hat d,er Gesetz
geber durch den erwähnten Art. II bestimmte 

und Kotlegs geschieht. Diese Schulversuche wer
den aJber vielfach differenziert sein müssen, um 
den Anforderungen der W,irtscha.ft und den 
Wünschen der Absolventen höherer Schulen 
gerecht werden zu können .. 

Auch im Hinblick auf .das Verhältnis zwischen 
Absolventen allgemeinbildender höherer Schulen 
und berufsbildender höherer Schulen erscheint die 
Schaffung von Spezial1ehrgängen und Kollegs 
vom Standpunkt des Bedarfes der Wirtschaft 
geboten. 

Die AufbaJUlehrgänge, Speziallehrgänge und
Kollegs sind Schul.formen, ·die .der berufsorientie
renden erweiternden Sekundarausbildung dienen. 
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Insbesondere in jenen Arten dieser A'USbildung, 
die an eine höhere Schule anschließen, wird die 
Erprobung neuer didaktischer und neuer metho
discher Formen notwendig sein. 

Im einzelnen wird zu den einzelnen Bestim
mungen des Ar't. II bemerkt: 

Zu § 1: 

Die Besetimmungen des Art. II dienen der 
Durchführung der Schul versuche im berufsbil-

Zu § 5 (Aufbaulehrgänge): 

Die Aufbaulehrgänge soHen den Absolventen 
mittlerer Schulen und in Verbindung mit einem 
Oberleitl,lngslehr,gang (Art. II §' 3 des Entwurf'es) 
~uch Personen mit Lehrabschlußprüfung einen 
möglichst unmittelbaren Weg zur Reifepl'üfung 
einer entsprechenden Art der herufshildenden 
höheren Schulen ermöglichen. Ihre Dauer soll 
zwischen vier und sechs Semestern betragen. 

denden Schulwesen. Diese Schulv,el!Suche soHen Zu § 6 (Speziallehrgänge): 
zweckmäßigerweise nur an bestehenden berufs-, 
bildenden Schulen durchgefüh!'t wer,den. 

Zu § 2 (Leistungsgruppen in Berufsschulen): 

Durch die 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
wurde für alle Ges~mtschulv,ersuche und für den 
Polytechnischen Lehrgang die Erprdbung des 
Lei~tungsgruppensystems in einzelnen Pflicht
g,egenständen vorgesehen. Es erscheint deshalb 
zweckmäßig, derartige Schulv'ersuche auch im 
Bereich ,des Berufsschulwesens, in das die Ab
gänger solcher Schulen eintreten, durchzuführen. 
Dabei i~t auch daran gedacht, leistungsfähigeren 
Schülern zusätzliche U nrterrichtsgegenstände zur 
Wahl anzuhieten. Dadurch kann auch eine Vor
bereitung auf die im § 3 geregelten Überleitungs
lehrgänge geleistet werden. 

Zu § 3 (Überleitungslehrgänge): 

Durch die in dieser Entwurfsbestimmung vor
gesehenen Versuche- zur Einrichttung von Über
leitungslehrgängen . soll Personen mit Lehrab
schlußprüfungder Eintritt in berufsbiLdende 
höhere Schulen gleicher Avt bzw. gleich,er oder 
v,erwandter Fachrichtung erleichtert werden. Bei 
erfolgreicher Absolvierung dieser Überleitungs
lehrgänge mit einer Dauer bis zu zwei Semestern 
können sie ohne Aufnarhmsprüfung in den dritten 
Jahrgang einer 'berufsbildenden' höheren Schule 
eintreten. Darüber hinaus' ist der Eintritt in 
einen Aufbaulehrgang (Art. II § 5 ,des Entwurfes) 
möglich. 

Zu § 4 (Lehrplangruppen in berufsbildenden 
mittleren Schulen): 

Auch diese Schulversuche dienen der Verbesse
rung der übertrittsmöglichkeiten im berufsbil
denden Schulwesen. Schon derzeit gibt es Rege
lungen durch Erlässe des Bundesministeriums für 
Unterricht, die· den Übergang von einer Klasse 
der mittleren berufsbildenden Schulen in einen 
J a:hrgang der ,höheren berufsbildenden Schulen 
ermöglichen. Die Lehrplandiff,erenzen machen 
dalbei a'ber vielfach Prüfungen über einzelne 

,Unterrichtsgegenstände notwendig, wodurch der 
Zugang erschwert wir.d. Durch ,die in ,der vor
liegenden Entwurfsbestimmung vorgesehene 
Lehrplangruppe soll ,dieser Übertr'itt organisch 
vorbereitet und dadurch erleichtert werden. 

Die Speziallehrgänge kommen sowohl für Per
sonen mit Lehrabsch1ußprüfung und Abgänger 
mittlerer Schulen als auch für Abgänger höherer 
Schulen in Betracht. Der Zweck dieser Spezial
lehl'gänge kann verschieden s,ein. Sie können 
einerseits der spezialisierten Ausbildlfng auf 
einem Fachgebiet für Per,sonen dienen, die bereits 
eine breitere AusbiLdung gleicher Fachrichtung 
besitzen. Sie können aber ,auch der Ergänzung 
der bisherigen Ausbildung ,durch Unterweisung 
auf einem anderen Fachgebiet ,dienen. In ,diesem 
Sinne haben die Speziallehrgänge gegenüber den 
Abiturient:enlehrgängen eine etwas engere' 2iel
richtung, da die Ahiturienten'lehl'gänge die ge
samte Ausbildung einer beruhbiMenden' höheren 
Schule v,ermitteln sollen. Salche SpezraHehrgänge 
werden von der Unterrichtsverwaltung jedoch 
nur dann durchgefühvt werden, wenn in der 
Wirtschaft ein Bedarf für eine 'bestimm>1le Spezial
ausbildung besteht und ,solche Speziallehrgänge 
nicht bereits von anderen Institutionen Idurchge
füh!'t werden. 

Die Speziallehrgänge sollen joe nach ihrem Bil
dungsziel mittlere oder höhere berufsbiMende 
Schulen sein, sie wer,den sohin in der Bildungs
hohe nicht über die Reifeprüfung hinausgehen. 

Zu § 7 (Kollegs): 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläute
rungen ausgeführ,twor,den i9t, sind die derzeiti
gen Abiwrientenlehrgänge teilweise Vorläufer 
der hier vorgesehenen Kollegs~ Während aher die 
Abiturientenlehrgänge nicht mit einer Reife
prüfung abschließen und daher <lJuch nicht die 
gleichen Berechtigungen v,ermi'bteln, wie die be
treffende -berufsbildendehöher,e Schule, soll dies 
hei 'den Kollegs der Fall sein. Dadurch wenden die 
Kollegs zu ,einer vollwertigen Berufsausbildung 
für Absolventen insbesondere einer allgemein
bildenden höheren Schule. 

Zu § 8 (Lehrgänge für Berufstätige): 

Die Überleitungslehrgänge, die Aufbaulehr
gänge, . die SpeziaHehrgänge -sowie die Kollegs 
soHen auch als F'ormen für Beruhtätige möglich 
sem. 
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Zu § 9 (Schulversuchspläne, Durchführung der 
Schulversuche) : 

Die vorliegende Entwurfsbesrtimmung enthält 
Vorschriften über die Voraussetzung der Durch
führung von Schulversuchen und ,die Prüfung 
ihrer Ergebnisse. 

Während Art. II § 8 der 4. Schulorganisations
gesetz-Novelle eine wissenschaftliche Kontrolle 
der dort geregelten Sehulversuche vorsieht, ist 
dies in der vorliegenden Entwurfsbestimmung 
nicht enthalten. Der Grund hiefür liegt darin, 
daß die hier vorgeschlagenen Schulversuche keine 
Vergleichsuntersuchungen mit der bestehenden 
Schulorganisation und anderen Schulversuchen 
erfordern, wie dies bei den Schulversuchen im 
2.llgemeinhildenden Schulwesen ,der Fall ist. Hier 
kommt es vielmehr darauf 'an, ob die Ausbildung 
dem Bedarf der W,irtschaft entspricht oder nicht. 
Dies kann am besten durch die Berziehung der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
des österreichischen Arbeiterkammertages bei 
der 'Beurteilung der Ergebnisse der Schu'lversuche 
erreicht werden, wie dies der Entwurf vorsieht. 

Zu § 10 (Schulversuchszeitraum): 

Analog der Regelung in der 4. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle ist ein fünf jähriger Schul
versuchszeitraum vorgesehen, in Idem solche 
Schulversuche begonnen wer,den können. Bereits 
begonnene Schulversuche laufen selbstverständ
lich auch außerhalb des Schulversuchszeitraumes 
bis zu ihrer vollständigen Beendigung aus. 

Der Entwurf enthält keine zahlenmäßige Be
schränkung ,der Schulversuche, w,eil eine solche 
Beschränkung dem Charakter dieser Schulver
suche nicht gerecht wür,de. Eine möglichst breite 
Streuung - soweit sie 'die räumlichen, perso
nellen und finanziellen Verhältnisse erbuhen -
ist sogar erwünscht. 

den B,undesland. Die aafür notwendigen Rege
lungen enthält die vorliegende Entwurfsbestim
mung. Der zweite Satz des Abs. 2 nimmt auf die in 
dem im Art. I Z. 6 vorgesehenen § 8 a Abs. 3 
enthaltenen Zahlen Bedacht. 

Zu § 13 (Nichtanwendbarkeit des § 7 des Schul
organisationsgesetzes ): 

Wie ,bei den Schulversuchen 'des Art. lIder 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle soll § 7 des 
Schulorganisationsgesetzes von ,der Anwendung 
auf ,die hier vorgesehenen Schulversuche im 
berufsbildenden Schulwesen ausgenommen wer
den. § 7 ,des SchulorganisaJrtonsgesetzes soll je
doch weiterhin für kleiner,e Versuchsvorhaben 
a;ufrecht bleiben, wie sie in den letzten Jahren 
durchgeführt worden sind und wertvolle Ergeb
nisse: erbracht ha:ben. 

Zu Artikel III: 

In den Angelegenheiten ,der äußeren Organi
saJtion der öffentlichen Pflichtschulen kommt ge
mäß Art. 14 Abs. 3 lit. b B-VG dem Bund nur 
die Grundsatzgebung, den Ländern jedoch die 
A usfiihrungsgesetzgebung ul1Jd die Vollziehung 
zu. A:bweichend von ,dieser Bestimmung legt 
Art. III Abs. 1 des Bundesverf;assungsgesetzes 
vom 18. Juli 1962, BGBL Nr. 215, fest, daß in 
den Angelegenheiten ,des 'Bundes-Blinlclenerzie
hungsinstitutes in Wien, des Bundes-Ta ub
stummeninstitutes in Wien und der Bundes
Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein in 
Niederösterreich die Gesetzgebung und die 
Vollzrehung dem Bund 'Zukommt. 'Bisher fehlen 
j.edoch für diese allgemeinbildenden unld berufs
biLdenden Pflichtschulen des Bundes jene analogen 
gesetzlichen Grundlagen, ,die der Bund a'ls Grund
saJtzgesetZJgeber für die öff,entlichen Pflicht schulen 
im 11. Hauptstück Teil A Abschnitt 1 jeweils 
unter lit. b und Teil iB Abschnitt lEt. b des 
Schulorganrsationsgesetzes erlassen hat. Diesem 

Zu § 11 (Zahlen mäßige Beschränkung der Schul- Mangel sollen ,die 'Bestimmungen des Art. III 
versuche): abhelfen. 

Diese Bestimmung entspricht dem Ar't. II § 11 
der 4. SQ~ulorganisationsge'5etz-Novelle, wobei 
auf die besonderen Umstände im berufsbil,denden 
Schulwesen Bedacht genommen weraen mußte. 

Zu § ,12 (Vereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern): 

Da gemäß Art. 14 Abs. 3 B-VG die äußere 
Organisation der öff·entlichen Pflichtschulen nur 
in .der Grundsatzgesetzgehung Bundessache, in 
der Ausführungsgesetzgebung und der Vollzie
hung hingegeI). Landessache ist, hedarf es zur 
Durchführung der Schulversuche im Sinne des 
Art. II § 2 (Leistungsgruppen in Berufsschulen) 
entsprechender landesgesetzlicher A usführungs
bestimmungen und darauf beruhender Verein
barungen zwischen dem Bund und dem betreffen-

Die Bestimmungen der Z. 1 be'Ziehen sich auf 
das, Bundes-BlindenerziehungsiIllstitu,t in Wien 
und auf das Bundes-Taubstummeninstitut in 
Wien und folgen inhaItlich den grundsatzges'etz
lichen Bestimmungen des Schulorgani'sationsg'e
setzes über die Sonderschulen (§§ 24 bis 27). 

Das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien 
ist eine Sonderschule für blinde K]nder, das 
Bundes-Taubstummeninstitut in Wien eine Son
derschule für taubstumme Kinder. 

Diese heiden Sondel1schulen umfassen acht 
Schulstufen; es besteht die Möglichkeit eines 
AnsQ~lusses der neunten Schulstufe in Form des 
Polytechnischen Lehrganges. Die Einteilung in 
Klassen richtet sich nach dem Alter und der 
Bildungsmöglichkeit der Schüler. Wi~d ,der Unter
richt nach dem Lehrplan ,der V olks- oder ,der 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 79

www.parlament.gv.at



481 der Beilagen 39 

Hauptschule oder des Polytechnischen Lehr
ganges geführt, hat jeder Schulstufe eine Klasse 
zu entsprechen. Wit1d der Unterricht nach dem 
Lehrplan der Hauptschule geführt, sind zwei 
Klassenzüge einzurichten; ist die Schülerzahl Z<u 
gering, so kann der Unterricht nach dem L'ehr
plan der Volsschule für mehref'e Schulstufen und 
der Unterricht nach dem Lehrplan der Haupt
schule, der in zwei Klassenzügen zu führen ist, 
jeweils in einer Klasse erfolgen. Wird der Unter
rich,t für mehrere Schulstufen in einer Klasse 
zusammengefaßt, so findet 'eine Gliederung in 
Abteilungen statt. 

Der Unterricht wird - wenn die Klasse nach 
dem Lehrplan der Hauptschule und des Poly
technisch,en Lehrganges geführt w,ird, durch Fach
lehrer, ansonsten durch Klassenlehrer erteilt. Für 
diese Schulen sind je ein Leiter und die erforder
lichen wei,teren Lehrer zu bestellen. Die Schüler
zahl in einer Klasse dieser Sondersa.'mlen ,darf 
10 nicht übersteigen. überdies besteht die Mög-

. lichkeit ,der Führung eines für K.nahen und 
Mädchen gemeinsamen Unterrichtes in Leibes
übungen, wenn die Ausführungsgesetz'~ebung 
dies vorsieht. 

Die ß.estimmungcn der Z. 2 des Art. IU be
ziehen sich auf ,die Bundes-Berufsschule für Uhr
macher in Kar1s~ein und fol~en inhaltlich im 
we~entlichen ,den grundsatzgesetzlichen Bestim
mu~g.en über die Berufsschulen (§§ -48 bis 51). 
Sie umfaßt demnach so viele Schulstufen, wie es 
der Dauer des Lehrverhältnisses für den Lehr
beruf ,der Uhrmacher entspricht, wohei jeder 
Schulstufe eine Klasse entspricht, soweit dies die 
Schül'erzahl zuläßt. Bei zu geringer Schülerzahl 
können mehrere Schulstufen in einer Klas'se, die 
in Abteilungen geliedert ist, zusammengefaßt 
werden; derzeit beträgt die Lehrzeit für den 
Leh~beruf Urhmacher auf Grund .der Lehriberufs
liste (Anlage'zur Verordnung BGBl. Nr. 375/1969) 
vier Jahre; diese Berufsschule umfaßt daher vier 
Schulstufen. Sie wird als lehrgangsmäßige Berufs
schule in ,der Dauer von acht Wochen geführt. 
Die Leitung dieser Schule hat gemeinsam mit 
der Berufsfachschule für Uhrmacher in Karlstein 
zu erfolgen. Die Klassenschülerzahl entspricht der 
Bestimmung ,des § 51; überdies besteht fifr den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst die 
Möglichkeit, durch Verordnung in einzelnen 
Unterrichtsgegenständen die Teilung ,in Schüler
gruppen festzulegen. Zur Ermä.glichung des Frei
gegenstandes Leibesübungen können Schüler 
mehrerer Klassen zusammengefaßt werden. 

Zu Artikel IV: 

Verot1dnungen auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes können schon vor seinem 
Inkrafttreten erlassen werden, dürfen jedoch 
erst mit dem Zeitpunkt :seines Wirksamwerdens 
in Kraft gesetzt werden (Abs. 2). 

Durch Abs. 3 wird den Ländern eine Frist von 
sechs Monaten zur Erlassung der Ausführungs
gesetze eingeräumt <und das Inkrafttreten des 
jeweiligen Ausführungsgesetzes mit 1. September 
1973 vorgesehen. Die vorgesehene Frist hält sich 
in ,dem durch Artikel 15 Abs. 6 B-VG g'ege'benen 
Rahmen. 

Die Abs. 4 und 5 enthalten ,die Vollzugsklausel. 
Mit Ider Vollziehung dieses Burude.sgesetzes ist, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betraut; die Mitkompetenzen im Abs. 5 ent
sprechen ,der im Art. I Z. 79 vorgesehenen Knde
rung der Vollzugsklausel ,des Schulorganisations
gesetzes. Ferner wird :l!uch bestimmt, daß der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst zur 
Wahrnehmung ,der dem Bund gemäß Art. 14 
Abs. 8 B-VG zukommenden Rechte berufen ist. 
Die zitierte Verfassungsbestimmung sieht vor, 
daß dem Bund in jenen Angelegenheit,en, in 
denen dem Bund die Gesetzgebung oder Grund
satzgebung, ,den Ländern aber ,di,e Vollziehung 
zukommt, ,das Recht der· Mängelrüge zusteht. 
Da der vorhegende Gesetzentwurf hinsichtlich 
der äußeren Organisation ,der Pflichtschulen 
Gt1undsatzbestimmungen 'enthält, ist es erforder
lich,die Zuständigkeit zur Wahrnehmung der 
Rechte ,des Bundes im Hinblick auf die Voll
ziehung der Länder gemäß ,den zu diesen Grund
sa tz bestimm ungenerlassenen Ausführungsge
setzen zu regeln. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Zu Art. I des Gesetzentwurfes: 

Zu Z. 10, 15,20,26 und·35: 

Die Durchführung der Bestimmungen über die 
Teilung der Schüler in Schülergruppen wird an 
den allgemeinbiMenden höheren Schulen zu 
keinen Mehrkosten führen, solange nicht die 
gegenwärtig bestehenden 1}eilungsziffern (Erlaß 
des Bundesministeriums .für Unterricht und 
Kunst Min.-V:dg.-Bl. Nr. 53/1968 inder gel.re'n
den Fassung) unterschritten wertden. 

An den allgemeinbilderJJden Pflichoschulen wer
den zufolgedes Lehrermangels in ,den kommen
den drei Jahren gleichfalls kaum Mehrkosten 
~rwachsen. Die ,derzeit durch die Gruppenteilun
gen notwendig' werdenden Mehl1dienstleistungs
vergütungen wellden üm Rahmen der budgetären 
Ansätze für ,den Personalaufwand ge,deckt sein. 
Erst nach Milderung des Lehrermangels und der 
Erweiterung des Schulraumbestandes in den Ge
meinden ist ein zusätzlicher Aufwand zu er-

Das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ist m warten, dessen Größenol1dnung derz,eit nicht 
Abs. 1 mi,t 1. September 1973 vorgesehen. abschätzbar ist. 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 39 von 79

www.parlament.gv.at



40 481 der Beilagen 

Auf dem Sektor des berufsbildenden pflicht
schulwesens hesuht im wesentlichen zur Z'eit 
kein Lehrermangel, sodaß ,durch notwendig wer
dende Gl'Uppenteilungen sich MeJhraufwendungen 
ergeben könnten, doch wird der Mangel an 
vorhandenem Schulraum 'eine Schranke hiefür 
bilden. Der 1973 allenfal1s notwendig werdende 
Mehraufwand kann im Rahmen des Budgets 

, 1973 gedeckt werden. 

Zu Z. 50 bis 56: 

Durch die Umwandlung ,der Lehranstalten für 
gehobene Sozialherufe in Akademien für Sozial
berufe ist zunächst kein erhöhter Verwaltungs
aufwand zu erwarten. Es g~bt nur eine Bundes
lehranstalt für gehobene Sozialherufe (in W.ien), 
an die Gründung we~terer Bundesakademien ist 
derzeit nicht gedacht. Es wif1d, jedoch angenom
men, daß in den nachfolgenden Ja'hren eine 
Aufwärtsentwicklung dieser Beruf'ssparte und 
damit auch ein größerer Zustrom zur Akademie 
erfolgt, das eine allmähliche Ausweitung des 
Personahbedarfes und des Raumrbedarfes mit sich 
bringen würde. 

Zu Z. 70: 

Diese Vorschriften sehen die Umwandlung der 
Berufspaldagogischen Lehranstalten in Berufsp~d
agogische Akademien und die Konzentration der 
gesamten Lehrerbildung ,des berufsbiLdel1lden 
Schulwesens bei diesen Akademien v-or. 

Es ist vorerst beabsichtigt, drei Berufspädago
gische Aka,demien in Wien, Graz ,und Innshruck 
zu errichten. Dafür werden jedoch die an den 
Berufspitdagogischen LehranstaLten ul1ld Berufs
pädagogischen Instituten tätigen Lehrer zur Ver
fügung stehen. Der Mehraufwand auf dem Per-

sonalsektor wird voraussichtlich S 1,000.000'
jälhrlich nicht ubersteigen: Die Unterbringung 
der BerUlfspädagogischen Akademi,en wird zu
nächst in vorhandenen Gebäuden möglich sein. 

Zu Art. II des Gesetzentwurfes: 

Zu § 2: 

Die Führung von Leistungsgruppen in Berufs
schulen wird einen gewissen Mehraufwand auf 
dem Personalsektor hervorruf'en. Die Zahl der 
Versuchsklassen wird jedoch vor allem in den 
ersten Jahren relativ, gering sein, sodaß dieser 
Aufwand kaum ins Gewicht fällt. 

Zu den §§ 3 bis 7: 

Das Ausmaß dieser Schulversuche ist durch § 11 
mit 100/0 der Klassen an berufsbildenden mittleren 
und höheren öffentlichen Schulen beschränkt. 
Unter Bedachtnahme auf ,die Schrulstatlistik er
gibt sich, daß bei voller Ausschöpfung der gege
benen Möglichkeit der zusätzliche Lehrerper
sonalaufwand zirka 60 Millionen Schilling jährlich 
betragen würde. Hiezu kommt ein Sachaufwand, 
der unter Bedachtnahme auf § 1, wonach Schul
versuche nur an bestehenden berufsbilldenden 
Schulen durchgeführt werden dürfen, höchstens 
9 Millionen Schilling beträgt. Da jedoch die Schul
versuche aufsteigend geführt wef1den müssen, 
wif1d das Ausmaß der Schulversuche im, ersten 
Versuchsjahr ein Drittel des zur V,erfügung ste
henden Rahmens nicht überschreiten, sodaß der 
im Schulja!hr 1973/74 erforderliche zusätzliche 
Personal- und Sachaufwand zusammen höchstens 
23 Millionen Schilling betragen dürfte. Aus den
selben Gründen können auch im Schuljahr 1974/ 
1975 die eingangs angeführten Kos:ten nicht zur 
Gänze ,auftreten. 
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Gegenüberstellung 

Gel t e n ·de F ,a s s u n g: 

§ 3. G 1 ie ,cl e run g cl e r ö s t e r r eie h i
"sehen Sc 1hu1en 

(2) 'Die Schulen gliedern sich 
a) nach ,ihrem 'Bildung·sin:halt in: 

aa) allgemeinbüdende Schulen, 
Iblb) berufsbildende Schulen, 
ce) Anstalten der LehrerbiLdung und Ider 

Erziehel"b.ildung; 

'b) nach ihrer BildungShöhe m: 

aa) .Pflichtschulen, 
b1b) mittlere Schulen, 
cc) höhere SchuLen, 
dd) Akademien )lnd verwandte Lehr

an6tahen. 

§ 4.' A 11 g e m e li n e Zug ä n g 1 ich k e i t 
'der Sc h u 1 e-n 

(1) nie öffentlichen Schulen sind allgemein 
ohne Unterschied ,der Geburt, .des Geschlechtes, 
der Rasse, des Standes, der Klasse, ,der Sprache 
und des Bekenntnisses mit der Maßgalbe zu
gänglich, daß Schulen und Klassen eingerichtet 
werd:en können, die nur .für KcnaJben oder nur 
für Madchen bestimmt sind. 

(2) Die Aufnahme eines Schülers in eine öffent
liche Schule ,darf nur abgelehnt wel'den, 

a) wenn der Schüler die schul rechtlichen Auf
nahmsbedingungen nicht erfüllt; 

b) Wlenn der Schüler dem ,für die Schule vor
gesehenen Schu1sprengel nicht angehör~; 

c) wenn für die Schule kein Schulsprengel 
vorgesehen ist, wegen überfüllung' der 
Schule. 

(3) Für PrivatsChulen gelten die Bestimmungen 
des Albs. 1 mit der Maßgabe, ,daß an Schulen, 
deDen Schulerhalter eine gesetzllich anerkannte 
Kirche oder Religionsgesellschaft, eine nach deren 
Recht Ibestehende Einrichtung od·er ein-ander.er 
Rechtsträger ist, ~ofern er nicht öffentlich-recht-

F ass u n g g e m ä ß Art. I .cl e sEn t
wurfes 

§ 3. GI i e der u n g :d e r ö s t er r eie h i
schen Scihul,en 

(2) Die Schulen gliedern sich 
a) nach ihrem Bildung·sinhalt in: 

aa) allgemeinbiLdende Schulen, 
'blb) beruf s'bilden:de Schulen, 
ce) Anstalten der LehrerbiLdung und Ider 
. Erzieherhildung; 

b) nach ihrer Bildungshöhe m: 

aa) Pflichtschulen, 
bIb) mittlere Schulen, 
ce) höher,e SchuLen, 
dd) Akademien. 

§ 4. A 11 g e m ein e Zug ä n g 1 ich k e i t 
der Schulen 

(1) Die öffentlichen Schulen sind allgemein 
ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, 
der Rasse, des Standes, d~r Klasse, der Sprache 
und des Bekenntnisses zugänglich. Aus wichtigen 
organisatorischen oder lehrplanmäßigen Gründen 
können jedoch Schulen und Klassen ~ingerichtet 
werden, die nur für Kn·aben oder nur für Mäd
chen bestimmt sind, sofern dadurch keine Min
derung der Organisation eintritt. 

(2) Die Aufnahme eines Schülers in eine' öffent
liche Schule darf nur abgelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die schulrechtlichen Auf
nahmsbedingungen nicht erfüllt; 

b) wenn der Schüler dem für die Schule vor
gesehenen Schulsprengel nicht angehört; , 

c) wenn für die Schule kein Schulsprengel vor
gesehen ist, wegen üperfüllung der Schule. 

(3) Für Privatschulen gelten die Bestimmun
gen des Abs. 1 mit der Maßgabe, daß' an Schu
len, deren Schulerhalter eine gesetzlich aner
kannte Kirche oder Religionsgesellschaft, eine 
nach deren Recht bestehende Einrichtung oder 
ein anderer Rechtsträger ist, sofern er nicht 
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lichen Charakter hat, die Auswahl der Schüler 
nach dem Bekenntnis oder nach der Sprache zu~ 
lä-ssig i,st. 

§ 6. L ehr p I ä n e 

(1) Das Bundesminist,erium für Unterricht hat 
für j,ede der. in diesem 'Bundesgesetz ge!1egelten 
Schularten Lehrplän·e durch Verorldnung festzu~ 
setzen. Die Landes'schulräte sind vor Erlassung 
solcher Verordnungen zu hören; außerdem kann 
in ,diesen Verordnungen vorgesehen weIiden, daß 
die Landessmulräte ~m R,ahmen der vom Bun
desministerium für Unterricht erlassenen Ver
ordnungen zusätzliche Lehrplanhestimmungen 
nach den örtlichen Erfordernissen au.f Grund 
dieses Bundesgesetzeserlaslsen können. 

(3) Wdche U noerrichtsgegenstände (Ptlicht
gegenstände, alternative Pflichtgegenstände, rela
tive Pflichtgegenstände, Freigegenstände) in den 

. Lehrplänen vorzusehen sind, wird in den Be
stimmungen des II. Hauptstückes für die ein
zelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann 
bestimmt werden, daß einzelne der im 11. Haupt
stück angeführten Pflichtgegenstände als alter
native Ptlichtgegenstände zu führen sind. Dar
über hinaus können in den Lehrplänen auch son
stige Unterrichtsgegenstände als relative Pflicht
gegenstände oder als Freigegenstände und un
verbindliche übungen vorgesehen werden. 

§ 7. S c h u I ver s u ehe 

(1) Soweit dem Bund die Vollziehung auf 
dem Gebiete des Schulwesens zukommt, kann 
das Bundesmi1nisterium für Unterricht oder 
mit dessen Zustimmung der Landesschulrat 
(KoUegium) zur Erprobung besonderer pädagogi
scher oder scQulorganisatorischer Maßnahmen 
abweichend von den Bestimmungen des 
II.Haupt~tückes Schulversuche an äffentli·chen 
Schulen durchführen. 

(3) An Privatschulen mit öffentlichkeitsrecht 
bedarf ein vom Sdlulerhaher beabsichtigter 
Schulversudl der Bewilligung des Bundesmini
steriums für Unterrimt, um die im Wege 

öffentlich-rechtlichen Charakter hat, die Auswahl 
der Schüler nach dem Bekenntnis und nam der 
Sprache sowie die Gesmlechtertrennung zulässig 
sind. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 und 2 gelten für öffentlime Pflicht
schulen, die keine übungssc.hulen sind, als Grund
satzbestimmungen. Die nach dem Ausführungs
gesetz zuständige Behörde hat vor der Fest
legung der Geschlechtertrennung den Schulerhal
ter und die Schulbehörde erster Instanz (Kolle
gium) zu hören. 

§ 6. Le h r p 1 ä n e 

(1) Der Bundesminister' für Unterrimt und 
Kunst 'hat für jede der ,in diesem Bundesgesetz 
geregelten Schularten Lehrpläne durch Verord
nung festzusetzen. Die Landesschu1räte sind vor 
Erlass'ung sollmer Verordnungen zu hören; 
außerdem kann in diegen V e1'Ordnung'en vor
gesehen werden, daß die L·andesschulräte im 
Rahmen der vom Bundesminister für Unter
richt und Kunst erlas'senen Verordnunge~ zu
sätz:liche LehrpLanbestimmungen nach den ört
lichen Erfordernissen auf Grund dieses Bundes-
gesetzes erl'a,ssen können. \, 

(3) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflimt
gegenstände, alternative Pflichtgegenstände, Frei
gegenstände, unverbindlime übungen) in den 
Lehrplänen vorzusehen sind, wird in den Bestim
mungen des H. Hauptstückes für die einzelnen 
Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann 
bestimmt werden, daß zwei oder mehrere der 
im TI, Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände 
als alternative oder als zusammengefaßte Pflimt
gegenstände zu führen sind. überdies können 
bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammen
gesetzte Bezeichnung haben, die Teile gesondert 
oder in Verbindung mit anderen solmen Teilen 
geführt werden. Darüber hinaus kann in den 
Lehrplänen ein Förderunterricht und können 
auch weitere Unterrimtsgegenstände als Frei
gegenstände und unverbindliche üoungen vorge
sehen werden. 

§ 7. S eh u I ver s u c he 

(1) Soweit dem Bund die Vollzieh-ung auf 
dem Gebiete des Schulwesens zukommt, kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
oder mit des'sen Zustimmung der Landesschulrat 
(KoHegium) zur Erprobung besonderer pädagogi
scher oder smulorganisatorismer Maßnahmen 
abweichend von den Be'stimmungen' des 
II. Hauptstückes Schulversuche an öffentEmen 
Schulen durchfü.hren. 

(3) An Privatschulen mit öffentlidlkeitsrecht 
bedarf ein vom Schulerhalter beabsichtigter 
Smulversuch der Bewilligung des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst, umdi,e ,im Wege 
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des Irandesschulrates anzusuc,~en ist. Die Bewilli
gung ist zu erteilen, wenn die Bestimmungen 
des Abs. 1 erfüllt werden und der im Abs. 4 
angeführte Hundertsatz nicht überschritten 
wird. 

§ 8. Beg r i f f s b e s tim m u n gen 

(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu 
verstehen: 

e) unter relativen Pflichtgegenständen jene 
Unterrichtsgegenstände, deren Besuch zwar 
frei gewählt w'erden kann, die jedoch im 
übrigen wie Pflichtgegenstände gewertet 
werden; 

(2) In den Fällen des A'bs. 1 lit. d, e und f 
hat die Wahl oder Anmeldunlg durch die Er
ziehungsberechtigten des Schülers, wenn dieser 
aber voll handlungsfähig ist, durch ihn selbst zu 
erfolgen. 

des Landes5chul.rates anzusuchen ist. Die Bewilli
gung ist zu erteilen, wenn die Be~timmungen 
des Abs. 1 erfüllt werden und der im Abs. 4 
angeführte Hunderts,atz nicht überschritten 
wird. 

§ 8. Beg r i f f s b e s tim m u n gen 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu ver-
stehen: ! 

e) unter Förderunterricht Unterrichtsstunden, 
deren Besuch nicht verpflichtend ist und die 
nicht gewertet werden, für solche Schüler, 
die zusätzlich zu den Pflichtgegenständen 
(lit. c und d) eines weiteren Lernangebotes 
bedürfen; 

entfällt 

§ 8 a. F ü h run g der U n t e r r ich t s
gegenstände Leibesübungen und 
LeI b e s erz i e h u n g s 0 wie von alt e r
n a t i v e n P f 1 ich t g e gen s t ä n den, F r e i-
g e gen s t ä n den, u n ver bin d I ich e n 

Ü b u n gen und ein c s F ö r der u n t e r
richtcs 

(1) Der Unterricht in Leibesübungen und Lei
beserziehung ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen. 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen für die öffentlichen Schu
len unter Bedachtnahme auf die personellen und 
räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung zu 
bestimmen, bei welcher Mindestzahl von Anmel
dungen ein alternativer Pflichq~egenstand, ein 
Freigegenstand oder eine unverbindliche Übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht abzuhalten sind. Bei Freigegen
ständen und unverbindlichen Übungen ist über
dies zu bestimmen, beim Unterschreiten welcher .. 
Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein sol
cher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des lau
fenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr wei
terzuführen ist. Sofern die Mindestzahl für die 
Führung der erwähnten Unterrichtsveranstaltun
gen in einer Klasse zu gering ist, können Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen 

I 

zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefaßt 
werden. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Anstelle der 
Abs. 1 und 2 hat die Ausführungsgesetzgebung 
hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die 
keine Übungsschulen sind, zu bestimmen, 
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§ 10. L ehr p 1 a n der V 0 1 k S 5 eh u I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Vo,lksschule sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, 
Lesen, Schreiben, Deutsch, Sachunterricht 
(Heimat- und Naturkunde, in der Oberstufe 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und 
W,irtschaftskunde, Natul'geschichte, Naturlehre), 
Rechnen und Raumlehre, Musikerziehung, Bild
nerische Erziehung, Knabenhandarbeit, Mäd
ch.enhandarbeit, Hauswirtschaft (in der Ober
stufe, für' Mädchen), Leibesübungen. 

(2) Im Lehrplan für die Ausbauvolksschule 
(§ 12 Abs. 2) i'st ein engänzender Unterricht in 
mehreren der im Abs. 1 ,g,enannten Unterrichts
gegenstände sowie ein zusätzlicher UnterriclJt in 
weiteren Unterrichtsgegenlltänden (darunter auch 
eine lebende Fremdsprache, Kurzschrift und 
Maschinschreiben) in der Form von relativen 
Pflichtgegenständen (§ 8 lit. e) vorzusehen. 

a) ab welcher Schulstufe der öffentlichen 
Volksschule Ul~d der öffentlichen Sonder
schule in Leibesilbungen der Unterricht ge
trennt nach Geschlechtern zu erteilen ist; 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pflicht
schulen der Unterricht in Leibesübungen 
getrennt nach Geschlechtern zu erteilen ist 
und 

c) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein alternativer Pflichtgegenstand, ein Frei
gegenstand oder eine unverbindliche Übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern 
ein Förderunterricht abzuhalten sind. 

Ferner hat die' Ausführungsgesetzgebung vor
zusehen, daß bei Unterschreitung einer Mindest
zahl von teilnehmenden Schülern ein Freigegen
stand oder eine unverbindliche Übung nicht wei
terzuführen sind. Die Mindestzahl von Anmel
dungen für die Abhaltung eines alternativen 
Pflichtgegenstandes, eines Freigegenstandes oder 
einer unverbindlichen Übung darf 15, bei Fremd
sprachen 12, die Mindestzahl für den Förder
unterricht darf in der 1. bis 4. Schulstufe 6 und 
ab der 5. Schulstufe 8 nicht unterschreiten; die 
Mindestzahl für die Abhaltung eines Förder
unterrichtes darf darüber hinaus in der 1. bis 
4. Schulstufe 10 und ab der 5. Schulstufe 12 nicht 
überschreiten. Die Mindestzahl für die Weiter
führung von Freigegenständen und unverbind
lichen Übungen darf 12., bei Fremdsprachen 9 
nicht unterschreiten. Ferner kann sie vorsehen, 
daß zur Erreichung der Mindestzahl Schüler meh
rerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusam
mengefaßt werden können. 

(4) Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzahlen nach Abs .. 2 bzw. 3 dem Privat
schulerhalter zu, sofern nicht der Bund den 
Lehrer-Personalaufwand ·in einem Ausmaß von 
mindestens der Hälfte trägt. 

§ 10. L ehr p 1 a n der V 0 1 k'S oS c h U' I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Volksschule sind 
als Pflicntgegenstände vorzusehen: Religion, 
Lesen, Schreiben, Deutsch, Sachunterricht 
(Heimai:~ und Naturkunde, in der Oberstufe 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und 
Wirtschaftskunde, Biologie und' Umweltkunde, 
Naturlehre), Mathematik, Musikerziehung, Bild
nerische Erziehung, Werkerziehung (für Knaben, 
für Mädchen), Hauswirtscha:ft (für Mädchen in 
der Oberstufe), Leibesübung·en. 

,(2) Im Lehrplan für die Ausbauvolksschule 
(§ 12 Abs. 2) ist ein ergänzender Unterricht in 
mehreren der im Abs. 1 genannten Unterrichts
gegenstände sowie ein zusätzlicher Unterricht in 
weiteren Unterrichtsgegenständen (darunter auch 
eine lebende Fremdsprache, Kurzschrift und 
Maschinschreiben) in der Form von Freigegen
ständen (§ 8 lit. f) vorzusehen. 
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§ 12. 0 r g a n isa t ion s f 0 r m en der 
Volksschule 

(1) Volksschul-en sind als ein- bis achtklassige 
Volks;;chulen mit acht Schulstufen oder als vier
klassige Volksschulen mit den ersten vier Schul
stufen, von denen jede einer Klasse entspricht, 
zu führen. 

§ 12. 0 r ga n isa t ion s f 0 r m end e r 
Volksschule 

(1) Volksschulen sind 
a) als vierklassige Volksschulen für die erste 

bis vierte Schul stufe oder 
b) als ein- bis dreiklassige Volksschulen für 

die erste bis vierte Schulstufe oder 
c) als ein- bis achtklassige Volksschulen für 

die erste bis achte Schulstufe 

zu führen. 

(2) An Volksschulen mit acht Schulstufen kann (2) An Volksschulen gemäß Abs. 1 lit. c kann 
die Oberstufe auch als Ausbauvolksschule ge- die Oberstufe auch als Ausbauvolksschule geführt 
führt werden. werden. 

(3) Vierkla-ssigen Volkssch,ulen mit den ersten 
vier Schulstufen, von denen je'ele einer Klasse 
entspricht, können Oberstufenklassen angeschlos
sen' werden. 

(4) Wo es die AnZahl der Schüler zuläßt, sind 
die Volksschulen und Volksschu~klassen getrennt 
für Knaben und Mädchen zu führen, wenn da
durch keine Minderung der Orgal1isationsform 
(Zusammenfassung mehrerer Sch.ulstufen in 
einer Klasse) eintritt und die Zumutbarkeit des 
Schulweges sowie eine möglichst gleichmäßige 
Verteilung der Schüler auf die einzelnen K;lassen 
der Schule gewährleistet sind. 

(5) über die Organisationsform gemäß Abs. 1 
bis 4 entscheidet nach den örtlichen Erfnrdernis
sen die nach dem AusfÜJhrungsgese,tz zuständige 
Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, des 
Bezirksschulrates (Kollegium) und des Larudes
schulrates (KoHegium). 

§ 13. L,e h re r 

(1) Der Unterricht in den Volksschulklassen 
ist, von einzelnen Gegenständen abgesehen, 
durch Klassenlehrer zu erteilen. 

§ 14. K ~ ass e n sc h ü I erz a h I 

Die Zahl der Schüler in einer V o.lksschu:~klasse 
soll im allgemeinen 30 betragen und darf 36 
nicht übersteigen. Bei der Teilung von Klassen 
ist auf die Erreichung einer höheren Organisa
tiollSlform und auf eine möglichst gleichmäßige 
Verteilung der Schüler auf die einzelnen Klassen 
der Schule Bedacht zu nehmen. 

entfällt 

entfäpt 

(3) Ober die Organisationsform gemäß Abs. 1 
und 2 entscheidet nach den örtlichen Erforder
nissen die nach dem Ausführungsgesetz' zustän
dige Behörde nam Anhörung des Schulerhalters, 
des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Lan
desschulrates (Kollegium). 

§ 13. L ehre r 

(1) Der Unterricht in jeder Volksschulklasse 
ist - abgesehen von einzelnen Unterrichtsgegen
ständen und einzelnen Unterrichtsstunden 
durch einen Klassenlehrer zu erteilen. 

§ 14. K las sen s eh ü 1 erz a h I 

(1) Die Zahl. der Schüler in einer Volksschulklasse 
soll im aJlgemeinen 30 betmgen 'und darf 36 
nicht übersteigen. Bei der Teilung von Klassen 
ist auf die Erreichung einer höheren Oflganisa
tionsform und auf eine mäglichist gleichmäßige 
Verteilung der Schüler auf die einzelnen Klassen 
der Schule Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen Werkerziehung, Haus
wirtschaft und Leibesübungen statt für die ge
samte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die Schülerzahl darf hiebei für den Unterricht 
in Werkerziehung 20, in Hauswirtschaft 16 und 
in Leibesübungen 30 nicht unterschreiten; dies 
gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes in 
Leibesübungen nach Geschlechtern. Die Ausfüh-
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§ 15. Auf gabe der Hau p t s c h u I e 

(2) Werden Hauptschulen zwe~zügig geführt 
(§ 19 Abs. 1), so sind die Klassenzüge als Erster 
und Zweiter Klassenzug zu bezeichnen. Der 
Erste Klas1senzug ist gegenüQer dem Zweiten 
Klassenzug durch erhöhte Anforderungen ge
kennzeichnet. Einzügig geführte Hauptschulen 
sind wie ein Erster Klassenzug zu führen. 

§ 16. L ehr pI a n der Hau p t s c h u I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind 
als Pflichtg'e'genstände vorzusehen: Religion, 
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geogra
phie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geo
metrisches Zeichnen, Naturgeschichte, Physik 
und :Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Er
ziehung, Schreiben, Knahenhandarbeit, Mäd
chenhand'arbeit, Hauswirtschaft (für M~dchen), 
Kurzschrift, Leibesübungen. 

(2) Für einzügig geführte Hauptschulen und 
für den Ersten KJ.assenzug von zweizügig ge
führten Hauptschulen ist ferner als Pflichtgegen
stand eine lebende Fremdsprache vorzusehen. 

(3) Als Freigegenstand ist für einzügig ge
führte Hauptschulen und für den Ersten Klas
senzug von zweizügig geführten Hauptschulen 
Latein, für den Zweiten Klassenzug eine lehende 
Fremdsprache vorzusehen. 

§ 17. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

Die Aufnahme in die Hauptschule setzt den 
erfolgreichen Abschluß der 4. Sch·ulstufe der 
Volksschule und die FeststelJung der Eignung 
zum Besuch der Hauptschule voraus. Die nähe
ren Vorschriften über die Feststellung der Eig
nung werden durch. ein gesondertes Bundes
gesetz geregelt. 

§ 19. 0 r ga n isa t ion s f 0 r me n der 
Hauptschule 

(1) Hauptschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen zweizügig oder einzügig zu füh
ren. Ober die Organisationsform entscheidet die 
nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde 
nach Anhörung des Schulerhaloers, .des B,ezirks
schulrates (Kollegium) und des Landesschulrates 

rungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft und Leibesübungen Schüler mehrerer Klas
sen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt 
werden können, soweit die auf Grund des Abs. 1 
und des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wird. 

§ 15. Auf gabe der Hau p t s c h u I e 

(2) Die Aufgabe nach Abs. 1 ist in zwei Klas
senzügen (Erster und Zweiter Klassenzug) zu 
erfüllen. Der Erste Klassenzug ist gegenüber dem 
Zweiten Klassenzug durcherhähte Anforderun
gen gekennzeichnet. 

§ 16. L ehr pi a n der Hau p t s c h u I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Schreiben, Werk
erziehung (für Knaben, für Mädchen), Hauswirt
schaft (für Mädchen), Kurzschrift, Leibesübungen. 

/ 
(2) Für Schüler des Zweiten Klassenzuges ist 

die lebende Fremdsprache nicht als Pflichtgegen
stand, sondern als Freigegenstand vorzusehen. 

(3) Für Schüler des Ersten Klassenzuges ist 
Latein als Freigegenstand vorzusehen. 

§ 17. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

Die Aufnahme in die Hauptschule setzt den 
erfolgreichen Abschluß der 4.Schu:1stufe der 
Volksschule und die Aufnahme in den Ersten 
Klassenzug überdies die Feststellung der Eig
nung zu dessen Besuch voraus. Die näheren Vor
schriften über die Feststellung der Eignung zum 
Besuch des Ersten Klassenzuges werden durch 
ein gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 19. Organisationsformen der 
Hauptschule 

Hauptschulen sind zweizügig\ zu führen. Wenn 
die Führung von zwei Klassenzügen im Hinblick 
auf die geringe Schülerzahl einen unzumutbar 
hohen Aufwand des Schulerhalters mit sich brin
gen würde, ist die Führung beider Klassenzüge 
in einer Klasse vorzusehen. Ober die Organisa-
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(Kollegium). Die Fiihrung einer zwelZuglgen tionsform hat die nach dem Ausführungsgesetz 
Hauptschule ist vorzusehen, wenn unter Be- zuständige Behörde nach Anhörung des Schul
dachtnahme auf die Schü:lerzahl die durchgehende erhalters, des Bezirksschulrates (Kollegium) und 
Führung von zwei Klassenzügen in allen vier des Landesschulrates (Kollegium) zu entscheiden. 
Schulstufen der Hauptschule gesichert erscheint; 
die Führung einer einzügigen Hauptschule ist 
vorzusehen, wenn die Führung von zwei Klas-
senzügen i~ Hinblick auf die geringe Schüler-
zahl ein,en" unzumutbar hohen Aufwand des 
Schulerhalters mit sich bringen würde. 

(2) Unter Bedachtnahme auf eine für die Schul
führung erforderliche MindestSlChülerzahl sind 
Hauptschulen und Hauptschulklassen für Kna
ben und Mädchen getrennt zu führen. Ist die 
Schülerzahl für eine nach Geschlechtern ge
trennte FUhrung zu gering, und zwar etwa auch 
aus dem Grund einer vorangegangenen oder 
gleichzeitigen Ents.cheidung zur Führung der 
Hauptschule in zwei Klassenzügen (Abs. ,1), so 
hat die nach dem Ausführungsg,esetz zuständige 
Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, des 
Bezirksschulrates (KoHegium) und des Landes
schulrates (KoLlegium) die für Kn;tben und Mäd
chen gemeinsame Führung der Hauptschule oder 
Hauptschulksasse vorzusehen. 

§ 21. K las sen s c h ü I erz a h ~, 

Die Zahl d,er Schüler in einer Hauptschul
klasse soH im aHgemeinen 30 betragen und darf 
36 nicht übersteigen. 

§ 25. 0 r g a n isa t ion s f 0 r m end e r 
Sonderschule 

(2) FoLgende Arten von Sonderschulen kom
men in B,etracht: 

a) Allgemeine Sonderschule (für leistungs-
behinderte oder lernschwache Kinder); 

b) Sonders,chule für körperbehinderte Kinder; 

c) Sonderschule für sprachgestörte Kinder; 

d) Sondel"'S'chule für schwerhörige Kinder; 

§ 21. K las sen s c h ü 1 erz a h 1 
(1) Die Zahl der Schüler in ,einer Hauptschul

klasse soll im aUgemeinen 30 betragen und darf 
36 nicht übersteigen. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen lebende Fremdsprache, 
Werkerziehung, Hauswirtschaft und Leibesübun
gen bzw. im Freigegenstand lebende Fremdsprache 
statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen 
zu erteilen ist. Die Schülerzahl darf hiebei für 
den Unterricht in lebender Fremdsprache und 
in Leibesübungen 30, in Werkerziehung 20 und 
in Hauswirtschaft 16 nicht unterschreiten; dies 
gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes in 
Leibesübungen nach Geschlechtern. Die Ausfüh
rungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft und Leibesübungen Schüler mehrerer Klas
sen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt 
werden können, soweit die auf Grund des Abs. 1 
und des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wird. 

§ 25. 0 r g a n isa t ion s f 0 r m end e r 
Sonderschule 

(2) Folgende Arten von Sonderschulen kom
men in Betracht: 

a) Ällgemeine Sonderschule (für leistungs-
behinderte oder lernschwache Kinder); 

b) Sonders:chule für körpeI'ibehinderte Kinder; 
c) Sonderschule für sprachgestörte Kinder; 

d) Sonderschule für schwerhörige Kinder; 
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e) Sonderschule für taubstumme Kinder 
(Taubstummeninstitu t); 

f) Sonderschule f\ir sehges1tärte Kinder; 

g) Sonderschule für blinde Kinder (B\linden
institut); 

h) Sondererziehungsschule (für schwerer,zieh
bare Kinder); 

i) Sonderschule für schwerstbehinderte Kin-
der; . 

j) Heils.tätoensonderschule (in Krankenanstal
ten und ähnlichen Einrichoungen). 

(3) Den im Abs. 2 angeführten Arten von 
SonderschuLen können Klassen für mehrfach b~
hinderte Kinder angeschlossen werden. Unter 
der Voraussetzung einer entsprechenden Anzahl 
solcher Klassen können auch Sonderschulen für 
mehrfach behinderte Kinder geführt werden. 

(4) An Vo,~ks-, Haupt- und Sonderschulen 
sowie an Polytechnischen Lehrgängen können 

. th.erapeutische und funktionelle übungen m 
Form von Kursen durchgeführt werden. 

§ 27. K las sen s c h ü I erz a h 1 
(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 

Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonder
schule für taubstumme Kinder oder einer Son
derschule für schwerstbehinderte Kinder darf 10, 
die Zahl der Schüler einer Klas,se einer Sonder
schule für sehgestörte Kinder darf 12 und die 
Zahl der Schüler einer -Klasse einer sonstigen 
Sonderschule darf 18 nicht übersteigen. 

(2) Die Schülerzahl in Klassen für mehrfach 
behinderte Kinder richtet sich je nach den vor
liegenden Behinderungen der Schüle~ nach 
Abs. 1 mit der Maßgabe, daß sie jedenfaUs 12 
nicht übersteigen darf. 

e) Sonderschule für taubstumme Kind,er 
(Taubstummeninstitut) ; 

f) Sonderschule für sehbehinderte Kinder; 

g) Sonderschule für blinde Kinder (Blinden
institut); 

h) Sondererzi.ehungs,schule (für ,erziehungs
schwierige Kinde.r); 

i) Sonderschule für schwerstbehinderte Kin
der. 

(3) Die im Abs. 2 unter lit. b, c, d, fund h 
angeführten Sonderschulen tragen unter Bedacht
nahme auf den Lehrplan, nach dem sie geftihrt 
werden, die Bezeichnung "Volksschule", "Haupt
schule" bzw. "Polytechnischer Lehrgang" unter 
Beifügung der Art der Behinderung; dies gilt 
sinngemäß für derartige Sonderschulklassen. 

\ 

(4)' In Krankenanstalten und ähnlichen Ein
richtungen können für. schulpflichtige Ki~der 
nach Maßgabe der gesundheitlichen Vorausset
zungen Klassen bzw. ein kursmäßiger Unterricht 
nach dem Lehrplan der Volksschule, der Haupt
schule, des Polytechnischen Lehrganges oder einer 
Sonderschule eingerichtet werden. Unter der Vor
aussetzung einer entsprechenden Anzahl solcher 
Klassen und Kurse können auch "Heilstätten
schulen" eingerichtet werden. 

(5) Den im Albs. 2 al1geführten Amel1 von 
Sonderschulen können Klassen für mehrfach 
behinderte Kinder angeschlossen werd'en. Unter 
der Voraussetzung einer entsprechenden Anzahl 
solcher KI,assen können auch Sonderschulen für 
mehrfach behinderte Kinder geführt werden. 

(6) An Volks-, Haupt- und Sonderslchu'len 
sowie an Polytechnischen Lehrgängen können 
therapeutische· und funktion·elle übungen In 

Form von Kursen durchgeführt wer,den. 

§ 27. K las sen s c h ü I erz a h I 

(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 
Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonder
schule für taubstumme Kinder und einer Sonder
schule'für schwerstbehinderte Kinder darf 10, die 
Zahl der Schüler in einer Klasse einer Sonder
schule für sehbehinderte Kinder und einer Son
derschule für schwerhörige Kinder darf 12 und 
die Zahl der Schüler in einer Klasse einer son
stigen Sondersch~le darf 18 nicht übersteigen. 

(2) Die Schülerzahl in Klassen für mehrfach 
behinderte Kinder richt~t sich je nach den vor
lieg.enden Behinderungen der Schüler nach Abs. 1 
mit der Maßgabe, daß sie jedenfalls 12 nicht über
steigen darf. 
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§29. Lehrplan des Polytechn,ischen 
. Lehrganges 

J 

(1) Im Lehrplan des Polytecl:mismen Lehr
ganges sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
Religion, Lebenskunde (mit Hinweisen Zu einer 
sinnvoll gestalteten Freizeit), Deutsch, Mathe
matik, Sorzi:alkunde und WirtschaftSlkunde (ein
schließI.ich der Zeitgeschichte), Naturkundliche 
Grundlagen der modernen Wirtschaft, Techni
sches Zeichnen, Gesundheits'lehre, Berufskunde 
und Praktische Berufsorientierung, Knabenhaoo
arbeit, Mädchenhandarbeit, Hauswirtschaft unid 
KinderpHege (für Mädchen), Leibesübungen. 

§ 31. Organisationsformen 

(1) Der Polytechnische Lehrgang ist j.e nach 
den örtlichen Gegebenheiten, Erfordernissen und 
Möglichkeiten in organisatorischem Zusammen
hang mit einer Volks:schule, einer Hauptschule, 
einer Sonderschule, einer gewerblichen oder 
kaufmännischen Berufsschule oder aber - unter 
der Voraussetzung einer entsprechenden Anzahl 
von Klassen des Polytechnischen Lehrganges -
als selbständige Schule zu führen. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl 

a} in der AUgemeinen Sonderschule, in .der 
Sonderschule für körperbehinderte Kinder, 
an der Sondererziehungsschule sowie in 
Klassen und Schulen in Krankenanstalten 
der Unterricht in den Pflichtgegenständen 
Werkerziehung und Hauswirtschaft; 

b) in der Sonderschule für körperbehinderte 
Kinder ferner der Unterricht im Pflicht
gegenstand Geometrisches Zeichnen , 

statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu 
erteilen ist. Die Ausführungsgesetzgebung kann 
vorsehen, daß in den Pflimtgegenständen Werk
erziehung, Hauswirtsmaft und Leibesübungen 
Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können, soweit 
die auf Grund der Abs. 1 und 2 und des ersten 
Satzes dieses Absatzes bestimmte Smülerzahl 
nicht überschritten wird. 

§ 29. L ehr p I an des Pol y tee h ni s ehe n 
Lehrganges 

(1) Im Lehrphn des Polytechnischen Lehr
ganges sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
Religion, Lebenskunde (mit Hinweisen zu einer 
sinnvoll gestalteten Freizeit), Deutsch, Mathe
matik, Sozialkunde und WirtschJaftSikunde (ein
schließlich der Zeitgeschichte), Naturkundliche 
Grund'lagen der modernen Wirtschaft, Techni
sches Zeichnen, Gesundheitslehre, Berufskunde 
und Praktis·che Berufsorientierung, Werkerzie
hung (für Knaben, für Mädmen), Hausrwirt
schaft und Kinderpflege (für Mädchen), Leibes
übungen. 

§ 31. 0 r ga n i sa t ion s f 0 r m e n 

Der Polytechnische Lehrgang ist als selbstän
dige Schule zu Jühren. Ist die Smülerzahl für die 
Führung als selbständige Schule .zu gering, so 
kann der Polytechnische Lehrgang in organisato
rischem Zusammenhang mit einer sonstigen all
gemeinbildenden Pflichtschule geführt werden. 

(2) Polytemnische Lehrgangsklassen sind unter 
Bedachtnahme auf eine für die Smulführung . 
erforderliche Mindestschüler:z.ahl für Knaben I 

und Mädchen getrennt zu führen. Ist die Schüler
zahl für eine nach Geschlechtern getrennte Füh
rung zu gering, so können Polytechnische Lehr
gänge auch für Knaben und Mädchen gemeinsam 
geführt werden, wobei jedoch nach Möglichkeit 
zumindest in einzelnen Unterrimtsgegenständen 
ein nach Knaben und Mädchen getrennter 
Unterricht zu führen ist. 
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§ 33. K las sen s c h ü I er za h I § 33. K l'a s sen s' c h ü J erZ a hl 

(2) Bei Polytechnischen Lehrgängen, die einer 
Sonderschule angeschlossen sind, geltJen die im 
§ 27 genannten Klassenschülerzahlen. 

(2) Bei Polytechnis'ch,en Lehrgängen, die einer 
Sonderschule angeschlossen sind, geltJen die im 
§ 27 genannten Klassenschülerzahle'll. 

(3) Die Ausführungsgesetzgepung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen Berufskunde und 
Praktische Berufsorientierung, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie Leibes
übungen bzw. im Freigegenstand lebende Fremd
sprache statt für die gesamte Klasse in Schüler
gruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl darf 
hiebei für den Unterricht in Berufskunde u,nd 
Praktischer Berufsorientierung sowie Leibesübun
gen und lebender Fremdsprache 30, in Werkerzie
hung 20 und in Hauswirtschaft und Kinder
pflege 16 nicht unterschreiten; dies gilt nicht für _ 
die Trennung des Unterrichtes in Leibesübungen 
nach Geschlechtern. Die Ausführungsgesetz
gebung kann vorsehen, daß in den Pflichtgegen
ständen Werkerziehung, Hauswirtschaft und Lei
besübungen Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden kön
nen, soweit die -auf Grund der Abs. 1 und 2 
und des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wird. 

§ 35. Auf bau der a11 g e m ein b i 1 cl e n- § 35. Auf bau der all g e m ein b i 1 d e n-
den höheren Schulen den höheren Schulen 

(1) Die allgemein bildenden höheren Schulen 
schließen an die 4. Schulstufe der Volksschule an 
und umfassen neun Schulstufen (5. bis 13. Schul-
stufe) . ' 

(2) Jeder Schulstufe hat eme Klasse zu ent~ 
sprechen. 

(3) Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
gliedern sich in eine vierjährige Unterstufe und 
eine fünf jährige Oberstufe. 

(1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
mit Unter- und' Oberstufe schließen an die 
vierte Schulstufe der Volksschule an und um
fassen neun Schulstufen (5. bis 13. Schulstufe); 
die Unterstufe umfaßt vier Schulstufen, die 
Oberstufe fünf Schulstufen. 

(2) Die allgemeinbildenden höheren Schulen als 
selbständige Oberstufenformen schließen an die 
achte Schulstufe 'an und umfassen fünf Schul
stufen (9.,bis 13. Schulstufe). 

(3) Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu ent
sprechen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 
ten nicht für die im § 37 Abs. 1 
gesehenen Sonderformen. 

und 3 gel- (4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
bis 5 vor- nicht für die im § 37 Abs. 1 Z. 1 und 2 vorge

sehenen Sonderformen. 

§ 36.' F 0 r m e n _ der . a 11 g e m ein b i 1-
denden höheren Schulen 

Folgende Formen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen - abgesehen von den Sonder
formen (§ 37) - kommen in Betracht: 

1. Das Gymnasium mit folgenden Formen 
der Oberstufe: 

a) Humanistisches Gymnasium, 
b) Neusprachliches Gymnasium, 
c) Realistisches Gymnasium; 

§ 36. F 0 r me n der all g e m ein bi 1 d e n
den höheren Schulen 

Folgende Formen der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen - abgesehen von den Sonderformen 
(§ 37) - kommen in Betracht: ' 

1. Das Gymnasium mit Unterstufe und fol-
genden Formen der Oberstufe: 

a) Humanistisches Gymnasium, 
b) Neusprachliches Gymnasium, 
c) Realistisches Gymnasium; 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)50 von 79

www.parlament.gv.at



\ 

481 der Beilagen 51 

2. das Realgymnasium mit folgenden Formen 
der Oberstufe: 

a) Naturwissenschaftliches Realgymnasium, 
b) Mathematisches Realgymnä~ium; 

3. das Wirtschaftskundliche Realgymnasium 
für Madchen. 

§ 37. So n d e rf 0 r m end e r all g e me i n
bildenden höheren Schulen 

(1) Sonderformen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen sind: 

1. Das Musisch-pädagogische Realgymnasium, 

2. das Aufbaugymnasium und das Aufbau
realgymnasium, 

3. das Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige. 

(2) Das Musisch-pädagogische Realgymnasium 
schließt an die 8 .. Schulstufe, deren erfolgreicher 
Abschluß nachzuweisen ist, an und bildet eine 
selbständige fünf jährige Oberstufe (9. bis 
13. $chulstufe). Es dient in erster Linie der 
Vorbereitung auf den Besuch der Pädagogischen 
Akademie und der Vorbereitung auf Sozial
berufe. 

(3) Das Aufbaugymnasium und das Aufbau
realgymnasium umfassen eine einjährige über
gangsstufe und eine fünf jährige Oberstufe. Sie 
sind vornehmlich für Schüler bestimmt, die 
nach erfolgreichem Abschluß der acht Schul
stufeh der Volksschule das Bildungszlel einer 
allgemeinbildenden höheren Schule erreichen 
wollen. Bei größeren Altersunterschieden sind 
gesonderte Klassen zu führen. 

(4) Das Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige umfassen zehn 
Halbjahrslehrgänge. Sie haben die Aufgabe, 
Personen über 18 Jahre, die nach Vollendung 
der . Schulpflicht eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben ein
getreten sind, durch einen besonderen Studien
gang das Bildungsziel einer allgemeinbildenden 
höheren Schule zu vermitteln. 

(5) Für zeitverpflichtete Unteroffiziere des 
Bundesheeres kann an der Militärakademie ein 
Realgymnasium für Berufstätige in einer gegen
über dem in Abs. 4 genannten Ausmaß ver-
ringerten Dauer geführt werden. . 

(6) Ferner können allgemeinbildende höhere 
Schulen oder einzelne ihrer Klassen als Sonder
formen für körperbehinderte Schüler geführt 
werden. 

2. das Realgymnasium mit· Unterstufe und 
folgenden Formen der Oberstufe: 

a) Naturwissenschaftliches Realgymnasium, 
b) Mathematisches Realgymnasium; 

3. das Wirtschaftskundliche Realgymnasium 
für Mädchen mit Unterstufe und Oberstufe; 

4. das Musisch-pädagogische Realgymnasium 
mit selbständiger Oberstufe. 

§ 37. So n d e rf 0 r 11,1 end e r all g e m e i n
bildenden höheren Schulen , 

(1) Sonderformen ,der allgemeinbildenden 
höheren Schulen sind: 

1. das Aufbaugymnasium: und das· Aufbau
realgymnasium. 

2. das' Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige, 

3. allgemeinbildende höhere Schulen für Kör
perbehinderte. 

(2) Das Aufbaugymnasium und das Aufbau
realgymnasium umfassen eine einjährige über
gangsstufe und eine fünf jährige Oberstufe. Sie 
sind vornehmlich für Schüler bestimmt, die 
nach erfolgreichem Abschluß der acht Schul
stufen der Volksschule das Bildungsziel einer 
allgemeinbildenden höheren Schule erreichen 
wollen. Bei größeren Altersunterschieden sind 
gesonderte Klassen zu führen. 

(3) Das Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige umfassen neun 
Halbjahrslehrgänge. Sie haben die Aufgabe, 
Personen, die die achte Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben und das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der AUfnahme voll
enden und eine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben oder in das Berufsleben eingetreten sind, 
zum Bildungsziel einer allgemeinbildenden hö
heren Schule zu führen. 

(4) Für zeitverpflichtete Unteroffiziere des 
Bundesheeres kann an der Theresianischen 
Militärakademie ein Realgymnasium für Berufs
tätige in einer gegenüber dem im Abs. 3 ge
nannten Ausmaß verringerten Dauer geführt 
werden. 

(5) Ferner können allgemeinbildende höhere 
Schulen oder einzelne ihrer Klassen als Sonder
formen für körperbehinßerte Schüler geführt 
werden. 
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§ 39. L ehr p 1 a n der a 11 g e m ein b i 1- § 
denden höheren Schulen 

39. L ehr p 1 a n der all g e m ein b i 1-
denden höheren Schulen 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten 
Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen 
sind als Pflichtgegenstände v.orzusehen: 

1. in allen Formen: 

R~ligion, Deutsch, Geschichte und Sozial': 
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Ma
thematik, Naturgeschichte, Physik, Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Hand
arbeit und Werkerziehung, Philosophischer Ein
führungsunterricht _ (in der Oberstufe), Leibes
übungen; 

2. in den folgenden Formen überdies: 
a) im Gymnasium: 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 
9. Klasse), Latein (3. bis 9. Klasse) sowie 
aa) im Humanistischen Gymnasium: 

Griechisch (5. bis 9. Klasse), 
bb) im Neusprachlichen Gymnasium: 

eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 9. Klasse), 

cc) im Realistischen Gymnasium: 
Darstellende Geometrie (inder Ober
stufe): 

b) im Realgymnasium: 

·eine lebende Fremdsprache (1. bis 
9. Klasse), Geometrisches Zeichnen (in der 
Unterstufe) sowie 
aa) im Naturwissenschaftlichen Realgym

nasium: 
Latein (5. bis 9. Klasse), in der Ober
stufe alternativ' Darstellende Geo-

, metrie oder ein ergänzender Unter
richt in den Unterrichtsgegenständen 
Naturgeschichte, Physik und Chemie; 

bb) im Mathematischen Realgymnasium: 
eine zweite lebende· Fremdsprache 
(5. bis 9. Klasse), Darstellende Geo-
metrie (in der Oberstufe); 

c) Im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium 
für Mädchen: 
eine lebende, Fremdsprache (1. bis 
9. Klasse), alternativ eine zweite lebende 
Fremdsprache oder Latein (5. bis 9. Klasse), 
fraulich-Iebenskundliche Unterrichtsgegen
stände (in der Oberstufe). 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten 
Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen 
sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

1. in allen Formen: 

Religion, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, 
Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Werk
erziehung (für Knaben und Mädchen gemeinsam 
oder getrennt), Philosophischer Einführungs
unterricht (in der Oberstufe), Leibesübungen; 

2. in den folgenden Formen überdies: 

a) im Gymnasium 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Latein (3. bis 9. Klasse) sowie 
aa) im Humanistischen Gymnasium: 

Griechisch (5. bis 9. Klasse), 
bb) im Neusprachlichen Gymnasium: 

eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 9. 'Klasse), 

cc) im Realistischen Gymnasium: 
Darstellende Geometrie in der Ober-
stufe; 

b) im Realgymnasium: 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Geometrisches Zeichnen (in der Unterstufe) 
sowie 

aa) im Naturwissenschaftlichen Realgym
naSlUm: 
Latein (5. bis 9. Klasse), in der Ober
stufe alternativ Darstellende Geome
trie oder ein ergänzender Unterricht 
in den Unterrichtsgegenständen Biolo
gie und Umweltkunde, Physik und 
Chemie; 

bb) im Mathematischen Realgymnasium: 
eine zweite lebende Fremdsprache (5. 
bis 9. Klasse), Darstellende Geometrie 
(in der Oberstufe); -

c) im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium 
für Mädchen: 
eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
alternativ eine zweite lebende Fremd
sprache oder Latein (5. bis 9. Klasse), frau
lich-lebenskundliche Unterrichtsgegenstände 
(in der Oberstufe); 

d) im Musisch-pädagogisch~ Realgymnasium: 
eine lebende Fremdsprache (5. bis 9. Klasse), 
alternativ Latein oder eine zweite lebende 
Fremdsprache (6. bis 9. Klasse) sowie alter
nativ Instrumentalmusik oder Darstellende 
Geometrie oder ein ergänzender Unterricht 
in! den Unterrichtsgegenständen Biologie 
und Umweltkunde sowie Physik und Che
mIe. 
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(2) Eine unterschiedliche Gestaltung der 
Lehrpläne der Unterstufen der allgemeinbil
denden höheren Schulen und der Ersten Klassen
züge der Hauptschule (§ 16) darf den Übertritt 
von Hauptschülern in die allgemeinbildende 
höhere Schule (§ 40 Abs. 3) nicht erschweren. 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan 
der im § 36 genannten Formen der allgemein
bildenden höheren Schulen Fremdsprachen und 
Darstellende Geometrie (soweit sie nicht Pflicht
gegenstände sind) sowie Kurzschrift und 
Maschinschreiben vorzusehen. 

(4) Im Lehrplan' des Musisch-pädagogischen 
Realgymnasiums (§ 37 Abs. 2) sind vorzu
sehen: 

1. als Pflichtgegenstände 
a) die im Abs. 1 Z. 1 angeführten Unter

richtsgegenstände, 
'b) eine lebende Fremdsprache und Latein 

(5. bis 8. Klasse), Geometrisches Zeichnen, 
Instrumentalmusik; 

2. als Freigengenstände 
lebende Fremdsprachen und Instrumentalmusik 
(soweit sie nicht Pflichtgegenstände sind), Chor
gesang, Kurzschrift, Maschinschreiben. 

(5) Die Lehrpläne des Aufbaugymnasiums und 
~s Aufbaurealgymnasiums (§ 37 Abs. 3), des 
Gymnasiums für Berufstätige und des Real
gymnasiums für Berufstätige (§ 37 Abs.4 und 5) 
sowie der Sonderformen nach § 37 Abs. 6 
haben sich im wesentlichen nach den Lehr
plänen der entsprechenden,.im § 36 genannten 
Formen zu richten. 

(6) Die Lehrpläne der Höheren Internats
schulen (§ 38) haben sich nach dem Lehrplan 
einer der il1 den §§ 36 und 37 genannten 
Formen zu richten, wobei zum Zwecke der 
Erfüllung der Aufgaben der Höheren Inter
natsschulen im Sinne des § 38 Abs. 2 zusätz
liche Pflichtgegenstände (§ 8 Abs. 1 lit c bis e) 
sowie Freigegenstände und unverbindliche. 
Übungen (§ 8 Abs. 1 lit. f) vorgesehen werden 
können. Ferner ist bei Werkschulheimen (§ 38 
Abs. 3) in einem ergänzenden Lehrplan die 
schulmäßige Ausbildung in einem Handwerk 
vorzusehen; dabei sind die Vorschriften über 
den Lehrplan der entsprechenden berufsbil
denden mittleren Schulen (Teil B Abschnitt II) 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Eine unterschiedliche Gestaltung der Lehr
pläne der Unterstufen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen und der Ersten Klassenzüge der 
Hauptschule (§ 16) darf den Übertritt von 
Hauptschülern in die allgemeinbildende höhere 
Schule (§ 40 Abs. 3) nicht erschweren. 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan der 
im § 36 genannten Formen der allgemeinbilden-·' 
den höheren Schulen lebende Fremdsprachen und 
Darstellende Geometrie (soweit sie nicht Pflicht
gegenstände sind), Kurzschrift und Maschinschrei
ben sowie am Musisch-pädagogischen Realgym
nasium, an dem Instrumentalmusik als Pflicht
gegenstand unterrichtet wird, darüber hinaus 
Instrumentalmusik und Chorgesang vorzusehen. 

(4) Die Lehrpläl,1e der Sonderformen (§ 37) 
haben sich im wesentlichen nach den Lehrplänen 
der entsprechenden im § 36 genannten Formen 
zu richten. 

(5) Die Lehrpläne der Höheren Internatsschu
len (§ 38) haben sich nach dem Lehrplan einer 
der in den §§ 36 und 37 genannten Formen zu 
richten, wobei zur Erfüllung der Aufgaben der 
Höheren Internatsschulen im Sinne des § 38 
Abs. 2 zusätzliche Pflichtgegenstände sowie Frei
gegenstände und unverbindliche Übungen vorge
sehen werden können. Ferner ist bei Werkschul
heimen (§ 38 Abs. 3) in einem ergänzenden 
Lehrplan die schulmäßige Ausbildung in einem 
Handwerk vorzusehen; dabei sind die Vorschrif
ten über den Lehrplan der entsprechenden berufs
bildenden mittleren Schulen (Teil B Abschnitt II) 
sinngemäß anzuwenden. 

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 53 von 79

www.parlament.gv.at



54 481 der Beilagen 

§ 40; Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt - soweit im § 37 für die 
Sonderformen nicht anders bestimmt ist - den 
erfolgreichen Abschluß der 4. Schulstufe ,der 
Volksschule und die erfolgreiche Ablegung einer 
Aufnah.msprüfung voraus. 

(2) Die näheren Vorschriften über die Auf
nahmsprüfung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetzgeregel t. 

(3) Schüler einzugig geführter Hauptschulen 
und Schüler des Ersten Klassenzuges zweizügig 
geführter Hauptschulen, deren Jahreszeugnis 
einen guten Gesamterfolg im Sinne der Vor
schriften über das Klassifizieren nachweist und 
die auch den fremdsprachlichen Unterricht mit 
Erfolg besucht haben, können zu Beginn des 
unmittelbar folgenden Schuljahres in die nächst
höhere Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule, an der dieselbe Fremdsprache gelehrt 
wird, ohne Aufnahmsprüfung übertreten. 

§ 41. Reifeprüfung 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung berechtigt zum Besuch der ~issenschaft
lichen Hochschulen, wobei nach den Erforder
nissen der verschiedenen Studienrichtungen 
durch Verordnung zu bestimmen ist, in welchen 
Fällen Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung aus 
den Unterrichtsgegenständen Latein, Griechisch 
oder Darstellende Geometrie abzulegen sind. 

§ 43. K las sen s c h ül erz a h I 

Die Zahl der Schükr in einer Klasse einer 
allgemeinbildenden höheren Schule soll im allge
meinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Bei mehr als 36 Schülern ist die Klasse 
in Parallelklassen zu teilen, sofern die Klassen
schülerzahl nicht 'durch eine Auf teilung ~er 
Schüler auf bereits bestehende Parallelklassen auf 
höchstens 36 gesenkt werden kann. 

§ 40. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt den erfolgreichen Abschluß 
jener Schulstufe, an die sie gemäß § 35 anschließt, 
sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms
prüfung voraus. 

(2) Die Aufnahme in eine Sonderform gemäß 
§ 37 Abs. 1 Z. 1 und 2 setzt die Erfüllung der 
im § 37 Abs. 2 bzw. 3 genannten Voraussetzun
gen, die Aufnahme in eine Sonderform gemäß 
§ 37 Abs. 1 Z. 1 darüber hinaus die erfolgreiche 
Ablegung einer Aufnahmsprüfung voraus. Für 
die Sonderformen gemäß § 37 Abs. 1 Z. 3 gelten 
die Bestimmungen des Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Schüler des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule, deren Jahreszeugnis einen guten Gesamt
erfolg im Sinne der Vorschriften iiber das Klassi
fizieren nachweist und die auch den fremdsprach
lichen Unterricht mit Erfolg besucht haben, kön
nen zu Beginn des unmittelbar folgenden Schul
jahres in die nächsthöhere Klasse einer allgemein
bildenden höheren Schule, an der dieselbe Fremd
sprache gelehrt wird, ohne Aufnahmsprüfung 
übertreten. 

(4) Die näheren Vorschriften über die Auf
nahmsprüfung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt. 

§ 41. Reifeprüfung 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung berechtigt zum Besuch einer Hochschule, für 
die die Reifeprüfung Immatrikulationsvorausset
zung ist, wobei nach den Erfordernissen der ver
schiedenen Studienrichtungen durch Verordnung 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung zu bestimmen ist, in 
welchen Fällen Zusatzprüfungen zur Reifeprü
fung aus den Unterrichtsgegenst~nden Latein, 
Griechisch oder Darstellende Geometrie abzu
legen sind. 

§ 43. K las sen s c h ü I erz a h I 

(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 
allgemeinbildenden höheren Schule soll im allge
meinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Bei mehr als 36 Schülern ist die Klasse 
in Parallelklassen zu teilen, sofern die Klassen
schülerzahl nicht. durch eine Auf teilung der 
Schüler auf bereits bestehende Parallelklassen auf 
höchstens 36 gesenkt werden kann. 

(2) De/ Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes- -
minister für Finanzen nach den Erfordernissen 
durch Verordnung zu bestimmen, bei welchen 
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§ 44. K n a ben - und M ä d c h e n s c h u 1 e n 

Soweit die Gliederung nach Schul formen und 
die für die Schulführung erforderliche Schüler
zahl es zulassen, sind die' allgemeinbildenden 
höheren Schulen oder einzelne ihrer Klassen für 
Knaben und Mädchen getrennt zu führen. 

Unterrichtsgegenständen der Unterricht statt für 
die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen 
ist, wenn eine hiefür festzulegende Höchstzahl 
von Schülern einer Klasse überschritten wird. 

(3) In den Pflichtgegenständen Leibesübungen 
und Werkerziehung (für Knaben bzw. für Mäd
chen) können Schüler mehrerer Klassen einer 
oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, 
soweit hiedurch die gemäß Abs. 1 bzw. auf Grund 
des Abs. 2 festgesetzten Höchstzahlen nicht über
schritten werden. 

§ 44. K n a ben - und M ä d c h e n s c h u I e n 

entfällt 

§ 45. A Ilg e me i n b i I den d e h ö her e 
B und e s s c h u I e n § 45. Allge,meinbildende höhere 

Bundesschulen 
(2) Die einzelnen Formen und Sonderformen 

der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen 
Haben folgende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesgymnasium, 
Bundesrealgymnasium, 
Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium 

für Mädchen, 
Musisch-pädagogisches Bundesrealgymnasium, 
Bundes-Aufbaugym~asium und Bundes-Auf

baurealgymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige und Bun

desrealgymnasium für Berufstätige. 

(4) Wird eine der in den Abs. 2 und 3 ge
nannten Schulen (ausgenommen das Wirtschafts-
kundliche Bundesrealgymnasium für Mädchen) als 
Mädchenschule geführt, so ist der angeführten 
Bezeichnung der Zusatz "für Mädchen" beizu-
fügen. 

(2) Die einzelnen Formen und Sonderformen 
der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen 
haben folgende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesgymnasium, 
Uundesrealgymnasium, 
Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium 

für Mädchen, 
Musisch-pädagogisches Bundesrealgymn~sium, 
Naturwissenschaftliches Realgymnasium, 
Bundes-Aufbaugymnasium und Bundes-Aubau-

realgymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige und Bun

desre~lgymnasium für Berufstätige. 

entfällt 

(5) Zur näheren Kennzeichnung einer Schule (4) Zur näheren Kennzeichnung einer Schule 
kann neben den in den Abs. 2 bis 4 vorge- kann neben den in den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen 
sehenen Bezeichnungen auch die Bezeichnung der Bezeichnungen auch die Bezeichnung der Ober
Oberstufenform (Humanistisches Gymnasium, stufenform (Humanistisches Gymnasium, Neu
Neusprachlic4.es Gymnasium, Realistisches Gym- sprachliches Gymnasi1.Jm, Realistisches Gymna
nasium, Naturwissens,chaftliches ReaLgymnasium, sium, Naturwissenschaftliches Realgymnasium, 
Mathematisches Realgymnasium) angeführt wer- Mathematisches Realgymnasium) angeführt wer
den. ißei Bundes-WerkschuLheimen kann überd~es, den. Bei Bundes-Werkschulheimen kann überdies, 
die handwerkliche Fachrichtungangdührt wer- die handwerkliche Fachrichtung angeführt wer-, 
den, die an der Schule unterricht,et wird. den, die an der Schule unterrichtet wird. 

TEIL B 

Berufsbildende Schulen 

Abschnit,t I 

Berufsbildende Pflichtschulen (Gewerbliche und 
kaufmännische Berufsschulen) 

§ 46. Auf gab e der B e ruf s s c h u I e 

TEIL B 

Berufsbildende Schulen 

Abschnitt I 

Berufsbildende Pflichtschulen (Berufsschulen) 

§ 46. Auf gab e der' B e ruf s s c h u I e 

Die gewerblichen und kaufmännischen Berufs- Die Berufsschule hat die Aufgabe, in einem 
schulen haben die Aufgabe, die Ausbildung der berufsbegleitenden fachlich einschlägigen Unter-
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in einem gewerblichen (einschließlich kaufmänni
schen) Lehrverhältnis oder in einem auf Grund 
gesetzlicher. Vorschriften diesem gleich zuhalten
den Ausbildungsverhältnis stehenden Personen 
durch einen berufsbegleitenden fachlich einschlä
gigen Unterricht zu ergänzen und zu fördern. 

§ 47. L ehr p I an der Be ruf s s c h u I e n 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufsschulen sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Für gewerbliche Berufsschulen: 
1. Religion (nach Maßgabe der Bestimmun

gen des Religionsunterrichtsgesetzes); 
2. Staatsbürgerkunde; 

. 3. Betriebswirtschaftlicher Unterricht; 
4. die für das betreffende Gewerbe erfor

derlichen theoretischen und praktischen 
fachlichen Unterrichtsgegenstände. 

b) Für kaufmännische Berufsschulen: 
1. Religion- (nach Maßgabe der Bestimmun

gen des Religionsunterrichtsgesetzes) ; 
2. Deutsch, Staatsbürgerkunde; 
3. die für kaufmännische Berufe erforder

lichen fachlichen Unterrichtsgegenstände, 
insbesondere Kaufmännisches Rechnen, 
Kaufmännische Betriebskunde, Kauf
männischer Schriftverkehr, Buchhaltung, 
Waren- und Verkaufskunde, Wirtschafts
geographie, Geschäfts- und Kurzschrift, 
Maschinschreiben. 

richt den berufsschulpflichtigen Personen die 
grundlegenden theoretischen Kenntnisse zu ver_
mitteln, ihre betriebliche Ausbildung zu -fördern 
und zu ergänzen sowie ihre Allgemeinbildung zu 
erweitern. 

§ 47. Lehrplander B e ruf s s c h u I e n 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufsschulen sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

1. Religion (nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Religionsunterrichtsgesetzes) ; 

2. Unterrichtsgegenstände der Allgemeinbil
dung; 
. 3. betriebswirtschaftliche und die für den 
betreffenden Lehrberuf erforderlichen theoreti
schen und praktischen Unterrichtsgegenstände .. 

(3) Als Freigegenstände sind Leibesübungen 
und Lebende Fremdsprache vorzusehen. 

b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
äußere Organisation der öffentlichen, gewerb- äußere Organisation der öffentlichen Berufs-

lichen und kaufmännischen Berufsschulen. schulen. 

§ 48. Auf bau cl erB e ruf s s c h u I e n 

(1) Die gewerblichen und kaufmännischen 
Berufsschulen umfassen so viele Schulstufen 
(Schuljahre), wie es der Dauer der Lehr(Ausbil
dungs)zeit entspricht. Jeder Schulstufe hat eine 
Klasse zu entsprechen. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 3 finden 
sinngemäß Anwendung. . 

§ 49. 0 r g a n isa ti 0 n s f 0 r m end e r 
Berufsschulen 

(1) Die gewerblichen und kaufmännischen 
Berufsschulen gliedern sich in . 

I a) fachliche Berufsschulen für eine bestimmte 
Berufsrichtung oder eine Gruppe verwand
ter Berufsrichtungen, 

b) allgemeine gewerbliche Berufsschulen für 
verschiedenartige Berufsrichtungen. 

§ 48.' Auf bau der B e ruf s s c h u I e n 

(1) Die Berufsschulen umfassen so viele Schul
stufen (Schuljahre), wie es der Dauer des Lehr
hältnisses (Ausbildungsverhältnisses im Sinne des 
§ 30 Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/ 
1969) entspricht, wobei jeder Schulstufe, soweit 
es die Schülerzahl zuläßt, eine Klasse zu ent-

, sprechen hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 und 3 
finden sinngemäß Anwendung. 

§ 49. 0 r g a n isa ti 0 n s f 0 r m end e r 
Berufsschulen 

(1) Die Berufsschulen' sind als Berufsschulen 
für einen oder mehrere Lehrberufe zu führen. 
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(2) Die fachlichen Berufsschulen sind - bei 
gleichem Unterrichtsausmaß - zu führen: 

a) ......... . 

b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einem' in jeder Schulstufe acht - in Schul
stufen, die· einern halben Jahr der Lehrzeit 
entsprechen, vier - zusammenhängende 
Wochen dauernden Unterricht, wobei eine 
einmalige Unterbrechung eines Lehrganges 
zu Weihnachten oder zu Ostern in der 
Dauer von höchstens zwei Wochen (ohne 
Anrechnung auf die Lehrgangsdauer) zu
lässig ist; wenn an ganzjährigen Berufs-. 
schulen gleicher Art zur Erfüllung des 
Lehrplanes jedoch mehr als ein voller 
Schultag oder zwei halbe Schultage not
wendig sind, mit einern in jeder Schulstufe 
eine entsprechend erhöhte Zahl von 
Wochen dauernden Unterricht; 

. (3) Die allgemeinen gewerblichen Berufsschulen 
sind ganzjährig mit einem vollen Schultag in der 
Woche zu führen. 

§ 51. K 1 ass e ri s c h ü I erz a h I 

Die Zahl der' Schüler in einer Berufsschul
klasse soll im allgemeinen 30· betragen und darf 
36 nicht übersteigen. 

(2) Die Berufsschulen sind - bei gleichem 
Unterrichtsausmaß - zu führen:' 

a) ......... . 

b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einern in jeder Schulstufe acht - in Schul
stufen, die einem halben Jahr des Lehrver
hältnisses entsprechen, vier - zusammen
hängende Wochen dauernden Unterricht; 
wenn an ganzjährigen Berufsschulen glei
cher Art zur- Erfüllung . des Lehrplanes 
jedoch mehr als ein voller Schultag . oder 
zwei halbe Schultage notwendig sind, mit 
einern in jeder Schulstufe entsprechend län
ger dauernden Unterricht; die .dem halben 
Jahr des Lehrverhältnisses entsprechende 
Unterrichtszeit kann auch auf die vorher
gehenden Smulstufen aufgeteilt werden; 
oder 

(3) An den lehrgangsmäßigen Berufsschulen 
ist eine einmalige Unterbrechung eines Lehrgan
ges zu Weihnachten und zu Ostern (ohne An
rechnung ·auf die Lehrgangsdauer) zulässig. 

§ 51. K las sen sc h ü I erz a h I 

(1) Die Zahl der Schüler in einer Berufsschul
klasse soll im allgemeinen 30 betragen und darf 
36 nicht übersteigen. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung kann be
stimmen, daß der Unterricht in Leibesübungen, 
Maschinschreiben, Stenotypie und' lebender 
Fremdsprache sowie in den praktischen Unter
richtsgegenständen statt für die gesamte Klasse in 
Schülergruppen zu erteilen ist. Die für die Tei
lung in Schülergruppen festzusetzende Schüler-

. zahl darf für den Unterricht in Leibesübungen 
30, in Maschinschreiben, Stenotypie und lebender 
Fremdsprache 25 und in den praktischen Unter
richtsgegenständen 20 nicht unterschreiten; dies 
gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes in 
Leibesübungen nach Geschlechtern und für die 
praktischen Unterrichtsgegenstände, soweit aus 
Sicherheitsgründen eine niederere Zahl erforder
lich ist. 

§ 54. Art end erb e ruf s b i I den den § 54. Arte n der b e ruf s b i I den den 
mittleren Schulen mittleren Schulen 

(1) Berufsbildende mittlere Schulen sind: 
a) Gewerbliche, t~chnische und kunstgewerb

liche Fachschulen, 
b) Hanqelsschulen, 
c) Fachschulen für wirtschaftliche Frauen

berufe, 
d) Fachschulen für Sozialarbeit, 
e) Sonderformen der in abis d genannten 

Arten. 

(1) Berufsbildende mittlere Schulen sind: 
a) Gewerbliche, technische und kunstgewerb

liche Fachschulen, 
b) Handelsschulen, 
c) Fachschulen für wirtschaftliche Frauen

berufe, 
d) Fachschulen für Sozialberufe, 
e) Sonderformen der in abis d genannten 

Arten.-
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§ 56. L eh re r 

(2) Für jede berufsbildende mittlere Schule 
sind die erforderlichen Lehrer und - sofern 
sie nicht nach§ 54 Abs. 2 einer berufsbildenden 
höheren Schule eingegliedert ist ....;.. ein Leiter 
und nötigenfalls auch Fachvorstände zu bestellen. 

§ 57. K las sen s c h ü I erz a h I 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer berufs
bildenden mittleren Schule 5011 im allgemeinen 
30 bet;ragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet Anwen
dung. 

§ 58. G ewe r b I ich e, t e c h n i s c heu J:? d 
kunstgewerbliche Fachschulen 

(1) Die gewerblichen, technischen und kunst
gewerblichen Fachschulen umfassen einen zwei
bis vierjährigen Bildungsgang, wobei die bisher 
jährigen Bildungsgang zu umfassen haben. Sie 
die bisher dreijährigen Fachschulen einen vier
jährigen BiJ:dungsgang zu umfassen haben. Si,e 
dienen der Erlernung eines oder mehrerer 
Gewerbe oder der Ausbildung auf technischem 
oder kunstgewerblichem Gebiet. Hiebei ist in 
einem Werkstättenunterricht oder in einem son
stigen praktischen Unterricht eine sichere hand
werkliche oder sonstige praktische Fertigkeit zu 
vermitteln. 

. (2) ......... . 

(3) ......... . 

(4) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen 
Fachrichtungen der gewerblichen, technischen 
und kunstgewerblichen Fachschulen sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) ......... . 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen naturwissensduft
lichen, fremdsprachlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, betriebswirtschaftlichen und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände; 
an den für Mädchen bestimmten Fach
schulen überdies fraulich-Iebenskundliche 
und musische Unterrichtsgegenstände. 

(5) Die Lehrplangestaltung hat bei den vier
jährigen Fachschulen derart zu erfolgen, daß die 
für die Erlangung gewerberechtlicher Begünsti
gungen notwendigen V qraussetzungen erst mit 
dem Abschlußzeugnis der Fachschule erworben 
werden. 

(6) ........ . 

§ 56. L e· h r e r 

(2) Für jede berufsbildende mittlere Schule 
sind, sofern sie nicht nach. § 54 Abs. 2 einer 
berufsbildenden höheren Schule eingegliedert ist, 
ein Leiter sowie die erforderlichen Lehrer, im 
Falle der Gliederung in Fachabteilungen auch Ab
teilungsvorstände zu bestelle~. 

§ 57. K las sen s c h ü I erz a h I 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer berufs
bildenden mittleren Schule soll im allgemeinen 
30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwendung. 

§ 58. G ewe r b I ich e, t e c h n i s c heu n d 
kunstgewerbliche Fachschulen 

(1) Die gewerblichen, technischen und kunst
gewerblichen Fachschulen umfassen einen zwei
bis vierjährigen Bildungsgang. Sie dienen der Er
lernung eines oder mehrerer Gewerbe oder der 
Ausbildung auf technischem oder kunstgewerb
lichem Gebiet. Hiebei ist in einem Werkstätten
unterricht oder in einem sonstigen praktischen 
Unterricht eine sichere handwerkliche oder S011-

stige praktische Fertigkeit zu vermitt-eln. 

(2) ......... . 

(3) ......... . 

(4) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen 
Fachrich:tungen der gewerblichen, technischen und 
kunstgewerblichen Fachschulen sind als Pflicht
gegenstände vorzusehen: 

a) ......... . 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen naturwissenschaft
lichen, fremdsprachlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, betriebswirtschaftlichen und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände, 
ferner. Pflichtpraktika. 

entfällt 

(5) ......... . 
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§ 61. S 0 n d e rf 0 r m end e r H a n deI s
s c h u leu n d kau f m ä n n i s c he L e h r

gänge und Kurse 

(1) Als Sonderformen der Handelsschulen kön
nen geführt werden: 

a) Handelsschulen für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem dreijährigen Bil
dungsgang Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in' das Berufs
leben eingetreten sind, zum Bildungsziele 
der Handelsschule zu führen. Die näheren 
Voraussetzungen für die Aufnahme werden 
durch ein gesondertes Bundesgesetz ge
regelt. Für den Lehrplan sind die Bestim
mungen des § 60 Abs. 2 anzuwenden. 

§ 63. F ach s c h u I e n für S 0 z i a I a r bei t 

(1) Die Fachschulen für Sozialarbeit umfassen 
einen ein- oder zweijährigen Bildungsgang und 
dienen unter praktischer Einführung in die 
Berufstätigkeit der Erwerbung der Fachkennt
nisse für die Ausübung eines Berufes auf Gebieten 
der Sozialarbeit. 

(2) Fachschulen für Sozialarbeit sind insbeson
dere die Familienhelferinnenschulen. 

(3) Die' Aufnahme in eine Fachschule für 
Sozialarbeit setzt die Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht, den mindestens einjährigen erfolg
reichen Besuch einer einschlägigen Fachschule 
oder eine mindestens einjährige Praxis sowie die 
Vollendung des 18. Lebensjahres spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme voraus. 

(4) Im Lehrplan (§ 6) der Fachschulen für 
Sozialarbeit sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatsbürgerkunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige iBerufs
tätigkeit erforderlichen fachtheoretischen, 
praktischen, lebens- und berufskundlichen 
und musischen Unterrichtsgegenstände so
wie Praktika. 

§ 69'. R e i f e p r ü fun g 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
, einer berufsbildenden höheren Schule berechtigt 

zum Besuch einer wissenschaftlichen Hochschule 
gleicher oder verwandter Fachrichtung, wobei 

§ 61. So nd er f 0 r m end e r Ha n deI s
s c h u leu n d kau f m ä n n i s c heL e h r

gänge und Kurse 

(1) Als Sonderformen der Handelsschule kön~ 
nen geführt werden: 

a) Handelsschulen für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem zweijährigen Bil
dungsgang Personen, die die achte Schul
stufe erfolgreich abgeschlossen haben und 
das 17. Lebensjahr spätestens im Kalender
jahr der Aufnahme vollenden sowie eine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 

. in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel der Handelsschule zu führen. 
Für den Lehrplan sind die Bestimmungen 
des § 60 Abs. 2 anzuwenden. 

§ 63. F ach s c h u I e n für S 0 z i alb e ruf e 

(1) Die Fachschulen für Sozialberufe umfassen 
einen ein- bis dreijährigen Bildungsgang und die
nenunter praktischer Einführung in die Berufs
tätigkeit der Erwerbung der Fachkenntnisse für 
die Ausübung eines Berufes auf sozialen Gebie
ten. 

(2) Die Aufnahme in eine ein- oder zweijäh
rige Fachschule für Sozialberufe setzt die Erfül
lung der allgemeinen Schulpflicht, die Aufnahme 
in eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe 
setzt die erfolgreiche Erfüllung der ersten acht 
Jahre der allgemeinen Schulpflicht voraus. 

(3) Der Bun,desmi11lister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung die Vollendung 
eines höheren Aufnahmealters zu bestimmen, so
fern dies wegen ,der für die betreffende Fach
schule für Sozialberufe notwendigen körperlichen 
oder geistigen Reife erforderlich ist. Ferner kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
als Aufnahmevoraussetzung den erfolgreichen 
Besuch einer oder mehrerer Klassen einer anderen 
Schulart oder eine Praxis vorsehen, sofern der 
Lehrplan auf ein derartiges Wissen oder Können 
auifbaut. 

(4) Im Lehrplan(§ 6) ,der Fachschulen für 
S'ozialberufe ~ind als Pflichotgegenstände vorzu-
sehen: . 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatsbürgerkunde, Leibesübungen; 

b) ,die im Hinblick aulf 'die künroige Berufs
tätigkeit erforderlich·en fachtheoretischen, 
praktischen, lebens- und berufskundlichen 
und musischen Unterrichtsgegenstände so
wie Praktika. 

§ 69. R e i f ep r ü fun g 

(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung einer berufs'bi<1denden höheren Schule be
rechtigt zum Besuch einer Hochschule, fü'r die :die 
Relf.eprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
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durch Verordnung zu bestimmen ist, welche 
Fachrichtungen der wissenschaftlichen Hoch
schulen als gleich oder verwandt anzusehen sind 
und in welchen Fällen nach den Erfordernissen 
der Fachrichtung Zusatzprüfungen zur Reife
prüfung abzulegen sind. Darüber hinaus ist in 
dieser Verordnung zu bestimmen, welche Zusatz
prüfungen zur Erlangung der Berechtigung zum 
Besuch anderer Fachrichtungen der wissenschaft
lichen Hochschulen abzulegen sind. 

§ 70. L eh r ei: 

(2) Für jede berufsbildende höhere Schule sind 
ein Leiter, nötigenfalls auch Fachvorstände, und 
die erforderlichen weiteren Lehrer zu bestellen. 

§ 71. K las sen s c h ü 1 erz a h I 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer berufs
bildenden höheren Schule soll im allgemeinen 30 
betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 

. Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet Anwen
dung. 

§ 72. H ö her e t e c h n i s c h.e und 
ge wer b I ich e L ehr a n s-t alt e n 

I • 

(5) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten sind als Pflicht
gegenstände vorzusehen: 

a) ......... . 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fachdieoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und; berufs
kundlichen Unterrichtsgegenstände. Nach 
den Erfordernissen der Fachrichtung kön
nen auch eine oder zwei weitere Fremd~ 
sprachen vorgesehen werden. 

(5) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten sind als Pflicht
gegenstände vorzusehen: 

a) ~ ........ . 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen _mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und berufs
kundlichen Unterrichtsgegenstände. Nach 
den Erfordernissen der Fachrichtung kön
nen auch eine oder zwei weitere Fremd
sprachen vorgesehen werden. 

wolbei nach den El1fordern~ssen der verschiedenen 
Studienr.ich.tungen durch Verordnung ,des Bun
desmin:isters für' Unterricht und Kunst im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu bestimmen ist, in wel
chen Fällen Zusatzprufungen zur Reifeprüfung 
abzulegen sind. 

§ 70. L ehr e r 

(2) Für jede berufsbildende höhere Schule sind 
ein Leiter und die erforderlichen Lehrer sowie 
- im Falle der Gliederung in Fachabteilungen -
Abteilungsvorstände zu bestellen. 

§ 71. K las s, e n s ~ h ü I erz a h I 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer berufs
bildenden höheren Schule soll im allgemeinen 30 
betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwendung. 

§ 72. H ö her e t e c h n i s c heu n d 
gewerbliche Lehranstalten 

(5) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen 
Fachrichtungen der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten sind als Pflichtgegen
stände vorzusehen: 

a) .... ' ..... . 

b) die im Hinblick auf die künftige :\3erufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fach theoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und berufs
kundlichen Unterrichtsgegenstände, ferner 
Pflichtpraktika. Nach den Erfordernissen 
der Fachrichtung können auch eine oder 
zwei weitere' Fremdsprachen vorgesehen 
werden. 

(5) In den Lehrplänen (§ 6) für die-einzelnen 
Fachrichtungen der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten sind als Pflichtgegen
stände vorzusehen: 

a) .......... . 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und berufs
kundlichen Unterrichtsgegenstände, ferner 
Pflichtprak~ika. Nach den Erfordernissen 
der Fachrichtung können auch eine oder 
zwei weitere _ Fremdsprachen vorgesehen 
werden. 
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§ 73. So n der f 0 r m end e r H ö her e n § 73. So n der f 0 r m end e r H ö her e n 
te c h n i s c h e n und ge wer b I ich ente c h n i s c h e n und g ewe r bl ich e n 

Lehranstalten Lehranstalten 

(1) Als Sonderformen der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten können geführt 
werden: 

a) Höhere technische und gewerbliche Lehr
anstalten für Berufstätige, welche die Auf
gabe haben, in einem vierjährigen Bildungs~ 
gang Personen, die das ,)0. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum Bildungsziel der 
Höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen. Die näheren Vor
aussetzungen für die Aufnahme werden 
durch ein gesondertes Bundesgesetz ge
regelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Höheren techni-
• schen und gewerblichen Lehranstalten; 

welche die Aufgabe haben, in einem ein
oder . zwei jährigen Bildungsgang Personen, 
die die Reifeprüfurig einer allgemeinbilden
den höheren Schule oder einer berufsbilden
den höheren Schule anderer Art oder 
anderer Fachrichtung erfolgreich abgelegt 
haben, zusätzlich eine höhere Ausbildung 
auf einem technischen oder gewerblichen 
Fachgebiet zu vermitteln. Für die Auf
nahme ist die Ablegung einer Aufnahms
prüfung nicht erforderlich. 

(1) Als Sonderformen der Höheren technischen 
und gewerblichen lehranstalten können geführt 
werden: 

a) Höhere technische und gewerbliche Lehr
anstalten für Berufstät,ige, welche die Auf
gabe haben, in einem v.ierjäh!'\igen Bildungs
g'ang Personen,die das 17. Lebensjahr spä
testens im Kalen'derjahr der Aufnahme voll
enden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in ,das Berufsleben 
eingetreten sind; zum BiMungsziel der 
Hölheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist ferner d.ie erfolgreiche 
Ablegung der Lehraibschlußprüfung in 
einem entsprechenden Lehrberuf oder der 
eI'folgreiche Abschluß einer einschlägigen 
Fachschule oder Werkmeisterschule sowie 
die erfolgreiche Aiblegung einer Aufnahms
prüfung aber ,den Lehrstoff der beMen 
ersten J ahngänge einer der Fachrichtung 

. entsprechenden Höheren technisch·en oder 
gewerblichen Lehranstalt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Höheren techni
schen und gewerblichen Lehranstalten, 
welche die Aufgabe haben, in einem ein
bis zweijährigen Bildungsgang Personen, die 
die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 
höheren Schule oder einer berufsbildenden 
höheren Schule erfolgreich abgelegt haben, 
zusätzlich eine höhere Ausbildung auf 
einem technischen oder gewerblichen Fach
gebiet zu vermitteln. Für die Aufnahme 
ist die Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
nicht erforderlich. 

§ 75. So n d e rf 0 r m end e r Ha n dei s- § 75. So n d e rf 0 r m end e r Ha n dei s-
akademie akademie 

(1) Als Sonderformen der Handelsakademie 
können geführt werden: 

a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem fünf jährigen 
Bildungsgang Personen, die das 20. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufs
leben eingetreten sind, zum Bildungsziel 
der Handelsakademie zu führen. Die nähe
ren Voraussetzungen für die Aufnahme 
werden durc):t ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Handelsakade
mien, welche die Aufgabe haben, in einem 
einjährigen Bildungsgang Personen, die die 
Reifeprüfung emer allgemeinbildenden 

(1) Als Sonderformen der Handelsakademie 
können geführt werden: . 

,a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjährigen 
BildungsgangPersonen, die das 17. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf-

. nahme vollenden und eine'Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufs
leben eingetreten sind, zum Bildungsziel 
der Handelsakademie zu führen. 

b) Abiturientenlehrgänge an Handelsakade-' 
mien, welche die Aufgabe haben, in einem 
einjährigen Bildungsgang Personen, die die 
Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 
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höheren Schule oder einer berufsbildenden 
höheren Schule anderer Art erfolgreich ab
gelegt haben, zusätzlich eine höhere kauf
männische Bildung zu vermitteln. Bei 
Abiturientenlehrgängen für Berufstätige 
kann der Bildungsgang bis auf zwei Jahre 
ausgedehnt werden. Für die Aufnahme ist 
die Ablegung einer Aufnahmsprufung nicht 
erforderlich. 

höheren Schule oder einer berufsbildenden 
höheren Schule erfolgreich abgelegt haben, 
zusätzlich eine höhere kaufmännische Bil
dung zu vermitteln. Bei Abiturientenlehr
gängen für Berufstätige kann der Bildungs
gang bis auf zwei Jahre ausgedehnt werden. 
Für die, Aufnahme ist die Ablegung einer 
Aufnahmsprüfung nicht erforderlich. 

§ 76. H ö her e L ehr ans tal t für wir t- § 76. H ö her e L ehr ans tal t für wir t-
schafdiche Frauenberufe schaftliche Frauenberufe 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehr
anstalt für wirtschaftliche Frauenberufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) ......... . 
b) die im Hinblick auf die künftige Berufs

tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und lebens
und berufskundlichen Unterrichtsgegen
stände. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehr
anstalt für wirtschaftliche Frauenberufe sind als 
Pflichtgegenstände' vorzusehen: 

a) ......... . 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen mathematischen, 
naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, wirtschaftlichen und lebens
und berufskundlichen Unterrichtsgegen
stände, ferner Pflichtpraktika. 

§ 77. So n d e rf 0 r me n der H ö her e n § 77. So n d e rf 0 r me n de r H ö her e n 
Lehranstalt fUr wirtschaftliche Lehranstalt für wirtschaftliche 

Frauenberufe Frauenberufe 

(1) Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe können geführt 
werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirtsch.aftliche 
Frauenberufe für Berufs~ätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bil
dungs gang Frauen, die das 20. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
(einschließlich der Tätigkeit im eigenen 
Haushalt) eingetreten sind, zum Bildungs
ziel der Höheren Lehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe zu führen. Die 
näheren Voraussetzungen für die Aufnahme 
werden durch ein gesondertes 'Bundesgesetz 
geregelt. 

b) Abiturientenlehrgänge an Höheren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe, 
welche die Aufgabe haben, in einem ein
jährigen Bildungsgang Frauen, die die 
Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 
höheren Schule oder einer berufsbildenden 
höheren Schule anderer Art erfolgreich ab
gelegt haben, zusätzlich eine höhere wirt
schaftlich-frauenberufliche Bildung zu ver
mitteln. Für die Aufnahme ist die Ab
legung einer Aufnahmsprufung I}icht erfor
derlich. 

(1) Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe können geführt 
werden: 

a) Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bil
dungsgang Frauen, die das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
(einsChließlich der Tätigkeit im eigenen 
Haushalt) eingetreten sind, zum Bildungs
ziel der Höheren Lehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe zu führen. Vor
aussetzung für die Aufnahme ist ferner 
eine mindestens zweijährige facheinschlägige 
praktische Tätigkeit (einschließlich der 
Tätigkeit im eigenen Haushalt). 

b) Abiturientenlehrgänge an Höheren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe, 
welche die Aufgabe haben, in einem ein
jährigen Bildungsgang Frauen, die die 
Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 
höheren Schule oder einer berufsbildenden 
höheren Schule erfolgreich abgelegt haben, 
zusätzlich eine höhere wirtschaftlich-frauen
berufliche Bildung zu vermitteln. Bei 
Abiturientenlehrgängen für Berufstätige. 
kann der Bildungsgang bis auf zwei Jahre 
ausgedehnt werden. Für die Aufnahme ist 
die Ablegung einer Aufnahmsprüfung nicht 
erforderlich. 
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A b s c h n 1 t t IV 

Akademie für Sozialarbeit 

A b s c h n i tt IV 

Lehranstalt fÜr gehobene Sozial berufe 

§ 79. Auf gab e der L ehr ans tal t 
gehobene Sozialberufe 

für § 79. Auf gab e cl e r A k ade m i e f ü ,r 
Sozialarbeit· 

Die Lehranstalt für gehobene Sozialberufehat 
die Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungsgut 
einer höheren' Schule. das für die Ausübung einer 
gehobenen Berufstätigkeit auf dem Gebiet der 
Sozialarbeit erforderliche Wissen und Können 
zu vermitteln. 

§ 80. Auf bau der L ehr ans tal t für 
gehobene Sozialberufe 

(1) Die Lehranstalt für gehobene Sozialberufe 
umfaßt vier ,semester und für Aufnahmewerber 
ohne Reifeprüfung einer höheren Schule außer
dem einen einjährigen Vorbereitungslehrgang. 

(2) Die Lehranstalt für gehobene Sozialberufe 
ist eine den Akademien verwandte Lehranstalt. 

§ 81. L ehr pi a n der L eh ra n s tal t für 
geh 0 ben e So zi alb e ru f e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Lehranstalt für 
gehobene Sozialberufe sind alsPflichtgegenstände 
vorzusehen: 

Religion, Einführung in die Sozialphilosophie, 
Einführung in die Pädagogik, in die Psychologie 
und in die Psychiatrie, Einführung in medizini
sche Fachgebiete, Einführung in rechtskundliche 
und in soziologisch-ökonomische Fachgebiete, 
Methodik der Sozialarbeit, musische Unterrichts
gegenstände, Leibeserziehung, Seminare, Praktika. 
Die angeführten Unterrichtsgegenstände können 
nach den Erfordernissen der Berufsausbildung 
auch in mehrere Pflichtgegenstände unterteilt 
werden. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) des Vorbereitungslehr
ganges der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe 
sind als Pflichtgegenstände vorzusehen:. Religion, 
Deutsch, lebende Fremdsprache, Geschichte und 
Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Geographie und 
Wirtschaftskunde, Biologie, Mathematik, Physik 
und Chemie, Lebenskunde, Philosophischer Ein
führungsunterricht, Bildnerische Erziehung, 
Musikerziehung, Leibesübungen. 

§ 82. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Die Aufnahme. in eine Lehranstalt für 
gehobene Sozialberufe setzt die erfolgreiche Ab
legung der Reifeprüfung einer höheren Schule 
und einer Eignungsprüfung voraus. 

Die Akademie für Sozialarbeit hat die Aufgabe, 
aufbauend auf dem Bildungsgut einer höheren 
Schule das für die Ausübung einer gehobenen 
Berufstätigkeit auf dem Gebiet der Sozialarbeit 
erforderliche Wissen und Können zu vermitteln. 

§ 80. Auf bau der A k ade m i e für 
Sozialarbeit 

Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt vier 
Semester und für Aufnahmewerber ~hne Reife
prüfung einer höheren Schule außerdem emen 
einjährigen Vorbereitungslehrgang. 

§ 81. Lehrplan der Akademie für 
Sozialarrbeit 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Akademie für Sozial
arbeit .sin'd als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Human- und Sozialwi,ssenschaften (inshe
sondere Relig~on sowie psychollog<ische,f'äd
agogische, medizinische, rechtliche, soziolo
gische und wirtsch~~tliche Fachgebiete); 

b) Methodik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende Unterrichtsveranstal1tungen, die. 

im Hinblick auf die künftige Beru'fstätig
erforderlich sind; 

d) Praktika. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) des Vorlbereitungs,lehr
ganges der Akademie für Sozialarbeit sind als 
Pfl,ichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Staatsbürgerkunde, Geographie und Wirt
schaftskunde, B,iologie und Umweltkunde, 
Mathematik, Physik und Chemie, Lebenskunde, 
Philosophi:scher Einführungsunterricht; Bildne
rische Erziehung, Musikerziehung, Leihesübun
gen. 

(3) In den Lehrplänen ist entsprechend den 
Bi1dungszielen und Bildungsinhalten der einzel
nen Unterrichtsgegenstänlde festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, lSeminaroaer übung 
zu erfolgen hat. 

§ 82. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Die Aufnahme in eine Akademie für Sozial
arbeit setzt die erfolgreiche Ablegung der Reife
prüfung einer höheren Schule und einer Eig
nungsprüfung voraus. 

/ 
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(2) Bei besonderer Eignung für' die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, 
welche durch die Ablegung einer Eignungs
prüfung nachzuweisen ist, können auch Personen, 
und zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufge
nommen werden, die keine Reifeprüfung abge
legt, jedoch eine über die Erfüllung der allge
meinen Schulpflicht hinausreichende mindestens 
zweijährige Schulbildung erhalten haben und im 
Kalenderjahr der Aufnahme das 18. Lebensjahr 
vollendet haben oder vollenden. 

§ 83. Ab s chi u ß p r uf u n g 

Die Ausbildung an der Lehranstalt für ge
hobene Sozialberufe wird durch die Abschluß
prüfung beendet. Die näheren Vorschriften über 
die Abschlußprüfung werden durch ein geson
dertes Bundesgesetz geregelt. 

§ 84. L ehr e r 

(1) Für jede Lehranstalt für gehobene Sozial
berufe sind ein Leiter und die erforderlichen 
weiteren Lehrer zu bestellen. 

§ 85. B und e sie h r ans tal t e n für 
gehobene Sozialberufe 

(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, 
welche durch die Ablegung einer Eignungsprü
fung nach'zuweisen ist, können auch Personen, 
und zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufge
nommen werden, die keine Reifeprüfung abge
legt, jedoch eine über die ,Erfüllung ,der allge
meinen Schulpflicht hinausreichende mindestens 
zweijälhrige Schulbildung erhalten haben und das 
17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden. 

§ 83. Dip 10m p r ü fun g 

Die Ausbildung an der Akademie für Sozial
arbeit wird durch die Diplomprüfungbeendet. 
Die näheren Vorschriften ütber die Diplomprü
fung werden durch ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt. 

§ 84. L ehr er 

(1) Für jede Akademie für Sozialarbeit sind 
ein Leiter und die erforderlichen weiteren Lehrer 
zu bestellen. Für die Bestellung von Lehrbeauf
tragten sind die Bestimmungen des § 123 Abs. 5 
anzuwenden. 

§ 85. B und es a k ade mi e n für Sozi a 1-
arheit \ 

Die öffentlichen Lehranstalten für gehobene Die öffentlichen Akademien für Sozialarbeit 
Soz,allberufe sind als "BuIlldeslehranstalten für sind als "Bundesakademie für Sozialarbeit" zu 
gehobene Soz~aIberufe" zu bezeichnen. bezeichnen. 

§ 86. Auf gab e ,d erB i I !cl u n g san '5 ·ta I t e n § 86. Auf gab e der B i I dun g san s tal t e n 
für Arlbeitslehrerinnen für Arbeitslehrerinn,en 

Die Bildungsanstalten für Atibe~tslehrerinnen 
haben ,die Aufga:be, Lehre~innen für den Unter
richt in Mädch'enhandarbeit und Hauswirtschaft 
an ,den allgemeinbildeIllden Pflichtschulen heran
zubilden, die nach Berufsgesinnung, Berufswissen 
uIlid Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben 
dieses Unterrichtes zu erfüllen. 

§ 87. AufbaulderBildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Arbeits
lehrerinnen sind geeignete Einrichtungen mlm 
Zwecke der praktischen Einführung in die 
Berufstätigkeit vorzusehen. 

Die Bildungsanstalten f.ür Arbeitslehre~innen 
haben die Aufgabe, Lehrerinnen für ,den Unter
richt in Werkerziehung (für Mädchen) und Haus
W1irtschaft an denallgemeihbildenden Pflicht
schulen 'heranzurbiIden, die nach Berufsgesinnung, 
Berufswissen und BerUifskörinen geeignet sind, 
die AufgOlben dieses Unterrichtes zu erfüllen. 

§ 87. Auf bau der B i 1 dun g s-
ans tal t e n für Ar 'b ei t sIe h r er in n e n 

(2) Für jede Bildun'gsanstalt für Arbeits
lehrerinnen sind geeignete Einrich,tungen zur 
schulpraiktischen Ausbildung, insbesondere Be
suchsschulen, vorzusehen. 

§ 88. L ehr p 1 a n ,d erB i ld uD. g s- § 88. L ehr p 1 a n der' B li 1 dun g '5-

ans tal te n für Ar bei t sIe h r e r;j n ne n ans tal t e n für Ar bei t s 1 ehr e r i n ne n 

Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsanstalten für 
Atbeitslehrerinnen sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Pädagogik, Schulpraxis, Deutsch, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
'und Wil"tscha:ftskunde, Mathem3!tik, Fach
ausbildung (wie Weiß nähen, Kleidernähen, 

Im Lehrplan (§ 6) der Bi1dungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen sind als Pflichtgegenstände 
V'orzusehen: 

a) Rdigion, Pädagogik, Schulpl"axis, Deutsch, 
Geschichte und SozialkuIlide, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Fach
ausbHdung (verschiedene Techniken der 

\ 
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Schnittzeichnen), Materialienkunde, Haus
wirtschaft mit ihren ,theüretischen Grund
Lagen, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Werkerziehung, Leibeserziehung; 

§ 90. Be f äh i gun g s p r ü fun g 

Die AusbiLdung an ,den Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen schließt mit ,der Befähigungs
pI'üfungfür Arbeitslehrerinnen (für den Unter
richt in Mädchenhandarbeit und HausWlirtsch'aJ't 
an den allgemeinhildenden Pflichtschulen) ab. Die 
näheren Vürschriften über die Befähigungs
pI'üfung werden durch ein gesondertes Bundes
gesetz geregelt. ' 

§ 92. K 1 ass e ns c/h ü 1 erz a h 1 

Die Zahl der Schüler einer K1as'se einer 
Bil:dungslanstalt für Arbeitslehrerinnen süll im 
allgemeinen 30 betragen und ,darf 36 nicht über
steigen. D~e Bestimmung des § 43 zweiter Satz 
findet Anwendung. ' 

weiblichen Handarbeit, W~schenähen ein
schließlich Schnittzeichnen, Kleidernähen 
einschließlich Schnittzeichnen, Materialien
kunde, Hauswirtschaft und Theoretische 
Grundlagen der Hauswirtschaft), Musik
erziehung, Bildnerische Erziehung, Werk
erziehung, Leibeserziehurrg; 

§ 90. B ef ä h i gun g s p r ü fun g 

Die Ausbildung an den Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen schließt mit ,der Befähigungs
prüfung für Arbeitslehrerinnen (für den Unter
richt in Werkerziehung [für Mädchen) und Haus
wirtschaft an den allgemeinbildenden Pflicht
schulen) ab. Die näheren Vürschriften über die 
Befähigungsprüfung wel1den durch ein gesonder
tes Bundesgesetz geregelt. 

§ 92. K 1 ass e ns c h ü 1e r z a h 1 

Die Zahl der SchüLer einer Klasse einer 
Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen soll im 
allgemeinen 30 betragen und ,darf 36 nicht über'" 
steigen. Die Bestimmungen ,des § 43 Abs. 1 
zweiter Satz. und Abs. 2 finden Anwendung. 

§ 93. B und e s - B i 1 ,d u n g san s ta 111; e n fü r § 93.B und e s - Bi 1 dun g san 's tal t e n für 
Ar bei t sIe h r e r i n ne n Arlhe i t sie h r er i n n 'e n 

Die Öffentlichen Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen sind als "Bun:des..,Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen"zu bezeichnen. 

§ 95. Auf bau der Bi l.d u n g san s tal ,t e n 
für Kindergärtnerinnen 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Kinder
gärtnerinnen ist ein Übungskindergarten, aUen
f,aUs auch ein übungshürt zum Zwecke der 
praktischen Einführung in di,e BerufstätJjgkeit 
vürzusehen. 

§99. Le·hrer 

(2) . Für jede Bi1dungsa1nstalt für Kinder~ 
gärtnerinnen sind ein Leiter und die erfürder
lichen weiteren Lehrer, für einen eingegliederten 
übungskindergarten Idie erforrderLichen übungs
kindergärtnel'innen und für einen allenfalls ein
gegliederten übungshürt die erfürderlichen Hürt-
erzieherinnen zu bestellen. ' 

(1) Die öffentlichen Bildungsanstalten für 
Al1beitslehrerinnen sind als "Bundes-Bildungs
anstalten für Arbeitslehrerinnen" zu bezeichnen. 

(2) Die' Festlegung einer Schule als Besuchs
schule für eine Bundes-Bi1ldungsanstalt für 
Arbeitslehrerinnen hat durch Vereinbarung des 
Bundes mit dem Erhalter der .als Besuchsschule 
vürgesehenen Schule zu erfolgen, 'sofern diese 
Schule nicht vüm BundeI'halten wird, 

§ 95. Auf bau der B i l,d u n g 'S ans tal t e n 
für Kindergärtnerinnen 

(2)' Jeder Bildung~anstak für Kinder-
gärtnerinnen ist ein übungskindergarten, allen
falls auch ein Übungshürt einzugliedern. Darüber 
hinaus sind geeignete Kindergärten, allenfalls auch 
Horte, als Besuchskindergärten bzw. Besuchshürte 
vürzusehen. 

§ 99. Leih r e r 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Kindergärt
nerinnen sind ein Leiter, ein Abteilungsvürstand 
für ,den übungskinde1"gartenund den Übungs
hür,t und die erfürdedichen weiteren Lehrer, für 
einen eingegliederten übungskindergarten die 
erfürderlichen Übungskindergärtnerinnen und 
für einen allenfalls eingegliederten Übungshürt 
die erforderlichen Übungshürterzieherinnen zu 
bestellen. 
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§ 100. K las sen s c h ü I erz a h I 

Die Zahl der Schiiler einer Klass'e einer 
Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen soll im 
allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht über
sbeigen. Die Bestimm,ung des § 43 zwei,ter Satz 
findet Anwendung. 

§ 101. Bund e s - Bild u n gs ans tal te n 
für Kin.dergärtnerinnen 

Die öffentlich.en Bil>dungsaifiStalten für IGnlder
gärtnerinnen' sind als "Bundes-B,ildungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen" zu bezeichnen. 

§ 102. Auf g ab e der Bild u n g s
ans tal te n für Erz i e h er 

Die Bildungsanstalten für Erzieher haben die 
~ Aufgabe, Erzieher Iheranzubilden, die nach 
Berufsges~nnung, Bemfswissen und Berufskönt~en 
geeignet sind, di,e Erziehungsaufgaben insbeson
dere in Schülerheimen und Horten zu erfüllen. 

§ 105. Auf nah m s vor aus 'S e tz u n g.e n 

Die Auifnahme in eine Bildungsans'talt für Er
zieher setz,t zumindest die erf>olgreiche Erfüllung 
der ersten acht Jahre der allg,emeinen Schulpflicht 
und dieerfolgreidle .A!blegung einer Eignungs
prüfung voraus. Die näheren Vorschriften über 
die Eignungsprüfung und' die sonstigen V'Oraus
setzungen werden durch ein gesonderteS Bundes
gesetz geregelt. 

.§ 108. K las sen s c h ü 1 e r'Z a h I 

Die Zahl der SChüler einer Klasse einer 
Bildungsanstalt für Erzieher s'Oll im allgemeinen 
30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet An
wendung. 

, 
§ 100. K I as 'S ,e n sc h ü 1 erz a h I 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer 
Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen' soll im 
allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht· über
steigen. Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 
zweiter Satz und Abs. 2 finden Anwendung. 

§ 101. Bundes-.Bil,dungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen 

(1) Die. öffentlichen BiJidungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen sind als "BUlndes-Bildungs
anstal,nen für Kindergärtnerinnen" zu bezeichnen . 

. (2) Die Festlegung eines Kindergartens 'Oder 
Hortes als Besuchskindergarten bzw. Besuchshort 
für eine Bundes-BiLdungsanstalt für Kindergärt
nerinnen hat durch Vereinbarung ,des Bundes 
mit dem Erhalter des als Besuchskindergarten 
bzw. Besuchshürt vorgesehenen Kindergartens 
bzw. Hortes 'zu erfolgen, sofern dieser Kinder
garten bzw. Hort nicht vom Bund erhalten. 
wird. 

§ 102. Auf gab e [d erB i l,d u:n g '5-

anstalten für Erzieher 

Die Blildungsanstalten für Erzieher haben die 
A,ufgabe, Erzieher her,anzubilden, die nach 
BerUlfsgesinnung, Berufswissen und Berufskönnen 
geeignet sind, die Erziehungsaufgalben in Hürten 
und Heimen für Kinder und, Jugendliche zu 
erfüllen. 

§ 105. Auf na ,h m s Y >0 rau s se >t 'Z U n gen 

D~e Aufnahme in ,eine Bildungsanstalt für Er
zieh'er setzt zumindest die erfülgreiche Erfüllung 
der ersten acht Jahre der allgemeinen Schul
pflicht u11Jd die erfolgreiche .A!blegung einer 
Eignungsprüfung vüraus. Durch V,erordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst sind 
für die Awfnahme in die weniger als fünf Jahre 
umfassenden Lehrgänge zusätzlliche .A!ufnahms
vüraussetzungen in >der Weise festzulegen, .daß 
kein Lehrgang, der zum gleichen Bitdungsziel 
führt, lebensaltersmäßig trüher als beim Besuch 
eines fünf jährigen Lehrganges 'alb:geschlossen wird 
und die bildungsmäßigen Vüraussetzungen in 
ihrer Gesamtheit annähernd den gleichen Grad 
aufweisen. Die näheren V>orschriften über die 
EignUingsprü,fung wenden durch ein gesündertes 
Bundesgesetz geregelt. 

§ 108. Klassensch'ülerzahl 

Die' Zahl der Schüler einer Klasse e~ner 
Bildungs1anstalt für Erzieher süll im allgemeinen 
30 betr,agen und darf 36 nicht übersteigen. Die' 
Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwendung. 
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A b 'SC h n i t t IV 

Berufspädagogische Lehranstalten 

§ no. Au,f gab e cl erB er u.f s
p:Ldagogischen Lehranstalten 

Die Berufspädagogischen Lehranstal~en ha:ben 
die Aufgabe, jenes fachliche Wissen und Können 
zu vermitteln, das zur Ausiibung des Berufes 
a1s Lehrer für den hauswirtschaftIichen oder für 
den gewerblichen Fach·unterr,icht an berufsbilden
den mittleren und höheren Schulen befähigt. 

§ 111. Auf bau der B e r u ,f s-
P ä cl a .g 0 gis ehe n L ehr ans tal t e n 

(1) Oie Berufspäda:gogischen Lehranstalten 
umfassen zwei bis vier Semester. 

(2) Für j,ede Beruf'spädagogische Lehranstalt 
'sind geeignete Einrichtungen zum Zwecke der 
praktisch,en Einführung in die Bemf'stätigkeit 
vorzusehen. 

(3) Berufspädagogische Lehranstalten können 
in Verbindung mit einer mittleren oder höheren 
berufsbildenden Schule geführt werden. 

(4) Die Berufspädagog,ischen LehranstaLten sind 
den Akademien verwandte Lehranstalten. 

§ 112. L ehr p 1 a n der B er u f s
pädagogischen L,ehranstalten 

Im Lehrplan(§ 6) der Berufspädagogischen 
Lehranstalten sind als Pflich·tgegenstände vorzu
seihen: 

a) Religion, Deutsch, Geschichte, Geograp'hie, 
Staa'tsbürgerkunde, Leibesübungen; 

Abschnitt IV 

Benifspädagogische Akademien 

§110. Aufgabe derB,e'rufspädagogi
sehen Akademien 

Die Berufspädagogischen Akademien haben die 
Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungsgut einer 
höheren Schule, einer einschlägigen Meisteraus
bildung oder einer gleichwertigen Befähigung 
jenes fachliche Wissen und Können zu vermitteln, 
das zur Ausübung des Berufes ,als Lehrer für 
berufsbiMende Pflichtschulen, als ,Lehrer für den 
hauswirtschafdichen oder gewerblichen Fach
unterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen sowie als Lehrer für Stenotypie 
und Phonotypie befähigt. 

§ 111. Auf bau der B er u f s p äd ag 0 g i
schen Akademien 

(1) Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Akademien um faßt zwei bis vier Semester. 

(2) Für jede Berufspädagogische Akademie sind 
geeignete Einrichtungen zur schulpraktischen 
Ausbildung, insbesondere Besuchsschulen, vor,zu
sehen. 

(3) Die Berufspädagogischen Aka!demien kön
nen in .folgende Abteilungen gegliedert' werden: 

a) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
Berufsschulen, 

b) Abtdlung für die Lehramtsausbildung für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht, 

c) Abteilung für ,die Lehramtsaush~Ldung für 
den gewerblichen Fachunterricht, 

d) Abteilung für die LehramtsausbiLdung für 
'Stenotypie und Phonotypie. 

(4) An den Berufspädagogischen Akademien 
können Lehrgänge und Kurse zur Vorbereitung 
auf ,Erweiterungsprüfungen für ,allgemeinbildende 
und fachliche Unterrichtsgegenstände an berufs
bildenden Schulen sowie für Stenotypie und 
Phonotypie mit einer Dauer bis zu einem Jahr 
geführt werden. Auf diese Lehrgänge und Kurse 
sind ,die Bestimmungen der §§ 112 iDis 114 nach 
den. Erfof'dernissen der AusbiIdung sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) An den Berufspädagogischen Akademien 
sin,d Studienbvbliotheken einzurichten, die der 
Lehreraushildung und Lehrerfort'bildung zu die
nen haben. 

§ 112. L ehr p 1 a n der B e r u Es p äd a g 0-

gisehen Akademien 

(1) Im Lehrplan (§ 6) Ider Berufspädagogischen 
Akademien sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Humanwissenschalten (insbesondere Reli-
:gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
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h) Pätdagogik mit ihren Grund- und Hilfs
wissenschaften, Geschichte des österreichi
schen Schulwesens, Schulrechtskunde, Me
thodik mit schulpraktischen übungen; 

c) die im Hinblick ·auf ,die künftige Berufs
tätigkeit erfonderlichen fremdsprachlichen, 
ma'thematischen, naturwissenschaftlichen 
betriebswirtschaftlichen, fachkundlichen, 
musischen und fraulich-Iebenskundlichen 
sowie der praktischen Vervollkommnung 
dienenden Unterrichtsgegenstände. 

§ 113. Auf nah m s vor au 'S s et z u n gen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme m eme 
Berufspä.dagogische Lehranstalt ist 

a) für ,den hauswirtschaftlichen Fachunterricht: 
die erfolgreiche Ablegung der ReifepI'üfung 
einer Höheren Lehranstalt für wirtschaft
liche Frauenberufe oder eines Wittschaf.ts
kundlichen Realgymnasiums für Mädchen 
sowie im letzteren Falle die ZurückJegung 
einer mindestensdr.eitmonatigen hauswirt
scharftlichen Betriebspraxis ; 

b) für den gewerblichen Fachunterl"lich,t: die 
erfolgreiche .A:blegung der Reifeprüfung 
einer beruf~biMenden höheren Schule ein
schlägiger Fachrichtung oder die erfolg
reiche Ablegung einer einschlägig,en Meister
prüfung oder eine der Meisterprüfung 
gleichwertige Befähigung. 

(2) Inwieweit die AJblegung einer Eignungs
prüfung erforderlich ist, wird 'durch em geson
dertes Bundesgesetzhes'tiimmt. 

Unterrichtswissenschaft, Pädagogisd1e Psy
chologie, Pädagogische Soziologie, Betriebs
soziologie, Schulrechtskunde, Biologische 
Grun!dlagen der Erziehung, Schulhygiene 
und Gesundheitslehre); 

b) mdaktikder Unterrichtsgegenstände; 
c) Schulpraktische Ausbit:dung; 
d) ergänzende Unterrichtsveransta,1tungen, die 

im Hinhlick auf die künftige Berufstätig
keit erfot1derltich sind. 

(2) In den Lehrpilänen ist entsprechend den 
Bildungs:z.ielen und Bildungsinhalten der ·einzel
nen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, Seminar oder übung 
zu erfolgen hat. 

§ 113. Aufnahmsvor.aus'setzungen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspätdagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsau~bildung für Berufsschulen, list: 

a) für allgemein!bi1dende und betriebswirt
schafdiche Unterrichtsgegenstände: die er
folgreiche Ablegung 'de/ReiJfeprufung einer 
höheren Schule und eine eins chi ägi,ge Aus
b~ldung, 

b) für ,die fachlich-theoretischen Unterr~chts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer einschlägigen höheren 
Schule oder die erfolgreiche Ablegung einer 
Reifeprüfung und einer einschlägigen Lehr
a!bschlußprüfung sowie der erfolgreiche A:b
schluß der Berufsschule oder eine gleich
wertige einsch'läigige Befähigung, 

c) für die fachlich-praktischen Unterrichts
gege~stände: die erfolgreiche Ab!legung 
einer einschlägigen Meisterprüfung oder 
eine gleichwertige einschläg;ige 'Bef;iliigung, 

d) in allen Fällen: ,die Zurücklegung einer 'Be
rufspraxis. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Albteilung für die 
Lehr.amtsausbildung für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht, ist die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer einschlägigen höheren Schule. 

(3) Voraussetzung für ;die Aufnahme in eine 
Berufspadagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbitdung 'für den gewerblichen Fach
unterricht, ist: 

a) für die .fachlich-theoretischen Unterrichts
gegenstände: ·die erfolgreiche Ablegung 
einer Reifeprüfung einer einschlägigen 
höheren technischen oder gewerlblichen 
Lehranstalt, wenn jedoch eine 'Solche nicht 
besteht, die erfolgreiche Ablegung einer 
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§ 114. Lehramtsprüfung 

Die Ausbildung an ,den Berufspädagogischen 
Lehranstalten schließt mit der Lehramtsprüfung 
für den hauswirtschafdichen oder gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen ab. Die näheren Vorschriften 
über ,die Lehramtsprüfung werden durch em 
gesondertes Bundesgesetz ger,egeh. 

Reifeprüfung und einer einschlägigen Lehr
abschlußprüfung und der erfolgreiche Ab
schluß der Berufsschule oder eine gleich
wertige einschlägige Befähigung; 

b) für die fachlich-praknischen Urrcerrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung 
einer einschlägigen Meisterprüfung oder 
eine gleichwerti'ge einschlägige 'Befähigung; 

c) in beiden Fällen: die Zurücklegung emer 
Berufspraxis. 

(4) Voraussetzung für Idie Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Abdemie, Ahteilung für die 
Lehramtsausbildung für Stenotypie und Phono
typie, ist: 

a) die erfolgreiche .A!blegung der Reifeprüfung 
einer höheren Schule und 

b) der Nachweis der Kenntnisse und Fertig
kei,ten in der Stenotypie; 

c) die Zurücklegung einer Berufspraxis. 

(5) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung festzulegen, welche 
Unterrichtsgegenstände jeweils zu den Fachgrup
pen im Sinne des Albs. 1 lit. a his c und des 
Abs. 3 lit. a und b gehören und welche Mindest
da~!er und Art ,der Berufspraxis in den einzelnen 
Fachgruppen gemäß Abs. 1 lit. cl, Abs. 3 Et. c 
und .A:bs. 4 lit. c erfordedich sind. Weiters ha't 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung festzulegen, welche höheren 
Schulen, Ausbildungen, UhralbscMußprüfungen 
und Meis,terprüfungen im Sinne der Abs. 1 bis 3 
a!ls einschlägig anzusehen sind und in welchen 
Fällen die Absolvierung eines Abituriente~lehr
ganges die Reifeprüfung einer einschlägigen höhe
ren Schu'leersetzt. Ferner ist ,festzusetzen, welche 
Befähigung als gleichwertig im Sinne der Ahs. 1 
und 3 an~usehen ist. Ebenso ist festzulegen, auf 
welche Weise ,der im Albs. 4 Iit. h geforderte 
Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Stenotypie zu erbringen ist. 

(6) Personen, die bereits min;destens em Jahr 
in einem Dienstverhältnis als Lehrer an einer 
Schulartstehen, für die sie ,die Lehramtsausbil
dung anstreben, sind heider Aufnahme ,in die 
Berufspä,dagogischen Akademien in erster Linie 
zu berücksichtigen. 

§ 114. Lehra.mtsprüfungen 

(1) Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Akademien schließt ab: ' 

a) in der Abteilung für die Lehramtsausbil
,dung .für Berufsschulen mit der Lehramts
prüfung für Berufsschulen; 

b) in der Abteilung für die Lehramtsausbi:l
dung für den hauswirtschaflllichen Fach-

481 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 69 von 79

www.parlament.gv.at



70 481 der Beilagen 

§ 115. Lehrer 

(1) Für jede Berufspä,dagogi'sche Lehranstalt 
sind ,die erforderlichen Lehrer und - sofern 
sie nicht in Verbindung mit ,einer berufsbilden
den höheren oder mittleren Schule geführt 
witid - ein Leiter zu besteHen. ' 

(2) Die Bestimmungen des § 42 Abs. 3 finden 
Anwendung. 

§ 116. K las sen s c h ü I erz a h I 

Die Zahl der Schüler einer Klasse einer Berufs
pädagogischen Lehranstalt soll im allgemeinen 30 
betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmung des § 43 zweiter Satz findet Anwen
dung. 

unterricht mit der Lehramtsprüfung für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen; 

c) in der Abteilung für die Lehr,amtsausbil
,dung für den gewerhlichen Fachunterricht 
mit der Lehramtsprüfung für den gewerb
lichen Fachunterricht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen; 

d) in der Abteilung für die Lehramtsauslbil
'dung für Stenotypie und Phonotypie mit 
,de~ Lehramtsprufung für Stenotypie und 
Phonotypie. 

(2) Die näheren Vorschriften über die Lehr
amtsprüfungen werden durch ein gesondel"tes 
Bundesgesetz geregelt. 

§ 115. L ehr e r 

(1) Für jede Berufspädagogische Akaldemie sind 
ein Leiter, die erforderlichen Abteilungsvorstände 
und ,die erforderlichen Lehrer zu bestellen. Für 
die Bestellung von Lehrbeauftragten sind die 
Bestimmungen des § 123 Abs. 5 anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des § 42 Abs. 3 finden 
Anwendung. 

§ 116. B e r 'ltf s p ä d a g 0 gis ehe A k a d e
mien 'de's Bunldes 

(1) Die öffentlichen BerufspädagogischeIi Aka
demien führen die Bezeichnung "Berufspäclagogi
sehe Akademien des Bundes". Zur näheren Kenn
zeichnung kann neben ,dieser Bezeichnung' 'die 
Abteilung angeführt werden. 

(2) Die Festlegung einer Schule als Besuchs
schule für eine Berufspädagogische Akademie des 
Bundes hat durch Vereinbarung des Bundes mit 
dem Erhalter der als Besuchsschule vorgesehenen 
Schule zu erfolgen, sofern diese Schule nicht vom 
Bund erhalten wird. 

§ 117. Be ru f s p ä da g 0 gis c heB und es- § 117. Kur a tor ie n der B er u f s p ä d-
. I ehr ans tal t e n a g 0 gis ehe n A k ade m i end e s B u n-

Die öffentlichen Berufsp~dagogischen Lehran
stalten führen die Bezeichnung "Berufspädagogi
sche Bundeslehranstalten". Zur näheren Kenn
zeichnung kann neben dieser Bezeichnung die 
Fachrichtungangeführt werden. 

des 

(1) An jeder Berufspädagogischen Akademie 
des Bundes ist ein Kuratorium einzurichten, dem 
die unmittelbare Verwaltung der Berufspädagogi
schen Akademie auf ,dem Gebiete der Schulerhal
tung, die Ersta\)tung von Dreiervorschlägen für 
die Bestellung des Direktors, der Ahteilungs
vorstände und der Lehrer der Berufspädagogi
schen Abdemie sowie die Beratung ,des Direk-
tors obliegen. ' 

(2) Dem Kuratorium halben als Mitglieder an
zugehören: 

a) mit beschließender 'Stimme: 
der Präsident des Landesschulrates (der 
Amtsführende Präsident des Landesschul
rates), in dessen örtlichen Zuständigkeits
bereich ,die Berufspädagogische Akademie 
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des Bundes liegt, als Vorsitzender und 'zehn 
weitere vom Kollegium rdes Landesschul
rates zu bestellt ende Mitglieder; 

b) mit beratender Stimme: 
der Amtsdirektor des Lanidesschu:!rates, der 
(die) für die Iber.ufsbildenden Schulen zu
ständige(n) Landesschulinspektor( en), der 
Direktor der' Berufspädagogischen Aka
demie des Bundes und vier weitere vom 
Lehrerkollegium der Berufspädagogischen 
Akademie des Bundes aus seiner Mitte zu 
entsendende Lehrer sowie zwei. Vertreter 
der Studierenden und je ein Vertreter der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
der Arbeiterkammer des betreffenden 
Bundeslandes. 

(3) Die nach Abs. 2 lit. a stimmberechtigten 
Mitglieder des Kuratoriums sirud' nach dem 
Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu be
stellen. Für jedes stimmberechnigte Mitglied ist in 
gleicher Wieise ein Ersatzmitglied zu besteHen. 

(4) Zur Beschlußfassung im Kuratorium ist die. 
Anwesenheit von mindestens der Hälf~eder nach 
Albs. 2 lit. a stimmberechtigten Mitglieder ,des 
Kuratoriums erforderlich. Jedem stimmberechtig
ten Mitglied kommt eine Stimme zu. Eine über
tragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam. Die Beschlüssre wer
den mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

(5) Der Amtsführende Präsident ,des Landes
schulrates ist berechtigt, an. den Sitzungen des 
Kura'1!oriums, in ,denen ,der Landeshauptmann ,als 
Präsident ,des Landesschulratesden Vorsitz führt, 
~it beratender Stimme teilzunehmen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Ent
sendung der Mitglieder, die Beratung, die ß.e
schlußfassung, das Zusammentreten und die Ge
schäftsbehandlung der Kuratorien der Berufs
pädagogischen Akademien ,des Bundes sind vom 
Bundesminister für Unterl'icht und Kunst durch 
eine VeroI'dnung über die Geschäftsordnung der 
Kuratorien der B,erufspädagogischen Akademien 
des Bundes festzusetzen. 

§ 119. Aufhauder Päd,agogischen § 
Akademien 

119. Auf bau rde r P ä ,d a go gis eh e n 
Akademien 

(3) Jeder Pädagogischen Akademie ist eine 
übungs schule einzugliedern.' Die übungsschule 
hat eine Volksschule, nach Möglichkeit mit Ober
stufenklassen, die auch örtlich getrennt geführt 
werden können, sowie allenfalls auch eine Haupt
schule zu umfassen. Darüber hinaus sind geeig
nete Schulen als Besuchsschulen für ein Stadt- und 
Li.ndschulpraktikum zu bestimmen. 

(3) Jeder Pädagogischen Akademie ist eine 
übungsschule einzugliedern. Die übungsschule 
hat· eine Volksschule -sowie allenfalls auch eine 
Hauptschule zu umfassen. Darüber hinaus sind, 
insbesondere für ein Stadt- und Landschulpraktii
kum, geeignete Schulen als ,Besuchsschulen zu 
bestimmen. 
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(4) Die übungsvülksschule ist als vierklassige 
Vülksschule für die erste bis vierte Schulstufe 
zu führen. Die Zahl der Schüler in einer Klasse 
einer übungsschule süll im allgemeinen 30 betra
gen und darf 36 nicht :übersteigen. Der Buntdes
minister für Unterricht und Kunst hat im Ein
vernehmen mit dem Bun;desminister für Finanzen 
nach den Erfürdernissen ,durch Verordnung z'u 
bestimmen, bei welcher Schülerzafhl der Unter
richt in den Pflichtgegenständen Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Leibesübungen statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen 
ist. Insoweit die Ausführungsgesetz1gebung keine 
Trennung des Unterrichtes in Leibesübungen 
nach Geschlechtern' an Volksschulen vürsieht (§ 8 a 
Abs. 3 lit. a), kann der Leiter der Pädagügischen 
Akademie den gemeinsamen Unterricht vün Kna
ben und Mlidchen in Leibesühungen an· der 
übungsvülksschule vürsehen. 

(5) Eine übungshauptschule ist zweizügig zu 
führen. Sofern für eine Fiihrung von zwei Klas
senzügen nicht genügend Schüler zur Verfügung 
stehen, kann die F:ührung beider Klassenzüge in 
einer Klasse erfolgen. Die Zahl der Schüler in 
einer Klasse einer übungshauptschule 'soll im 
allgemeinen 30 betragen und .darf 36 nicht über
steigen. Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen nach den E!1fordernissen 
durch Verordnung zu bestimmen, :bei welcher 
Schü'lerzahl der Unterricht in den Pflichtgegen
.ständen Lebende Fremdsprache, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Leiibesilbungen bzw. im Frei
gegenstand Lebende Fremdsprache statt für ,die 
gesamte. Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 

(6) An den Pädagügischen Akademien sind Stu
diellIbibliotheken einzurichten, die der Lehrer
ausbildung und der Lehrerfortbildung zu dienen 
haben. 

§ 120. L ehr p I a n der P ä d a g O.g is c h e.n § 120. L ehr p I an der P ä d a g 0 gis c h e n 
A k a,d e mi e n A k ade mi e n 

Im Lehrplan (§ 6) der Pädagogischen Akade
miensind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religionspädagogik; 

b) Pädagügik mit ihren Grund- und Hilfs
wUssens.chaften (insbesündere Unterrichts
und Erziehungslehre, Pädagogische Psycho
logie, Pädagogische Soziolügie, biülogische 
Grundlagen der Erziehung, Schulhygiene, 
Einfühl'ung in System, Theorie und Ge
schichte der Pädagogik); 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Pädagogischen Aka
demien sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Humanwissenschaften (insbesündere Reli
gionspädagügik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagügische Psy
chologie, Pädagogische Soziologie, Schul
rechtskunde, Biologische Grundlagen ,der 
Erziehung, Schulhygiene und Gesundheits
lehre) ; 

b) Didaktik der Unterrichtsgegenstände; 
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c) Volksschuldidaktik, Schulrechtskul1!de, 
Schul- und Erziehungspraxis (mit Lehr
besuchen, Lehrühungen, Lehrbespr,echun
gen, Stadt- und Landschulpraktikum, Be
such von Schul- und Erziehungseinrichtun
gen), Musikerziehung, Instrumentalmusik, 
Bildnerische Erziehung, Werkerziehung, 
Handarbeit und Hauswirtschalt (für weib
liche Studierende), Leiheserz,iehung; 

d) ergänzend~ Unterricht'sveransta1tungen: ,die 
im Hinblick auf ,dre künftige Ber,uf~tätig
keit erforderlich sind, wie die Einführung 
in die Volksbildung. ' 

§123. L ehr e r 

(1) Für jede Päldagogische Akademie sind ein 
Leiter, ein Fachvorstand für die üibungsschule 
und die erforderlichen weiteren Lehrer für die 
Vorlesungen, Seminare, übungen und die 
übungsschule zu bestellen. 

(2) ......... . 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

c) Schulpraktische Ausbildung; 

cl) Schwerpunktstudj,en (inshesondere fremd
sprachliche Vorschulung, V.orschulerzie
hung, spezielle Lern- und Verhaltensstö
rungen, begabungs- und neigungsbedingte 
Unterl'ichtsgegenstände wie Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Wel"kerzie
hung und Leibeserziehung); 

e) ergänzende Unterrichtsveunstaltungen, die 
im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
e1'1fo1'1derlich sind (insbesondere Musik
erziehung, Instrumentalmusik, Bildnerische 
Erziehung, Wel1kerziehung, LeiheserZiie
hung, Politische Bildung, Volksbildung und 
außerschulische Jugenderziflhung. 

(2) In den Lehrplänen ist entsprechend den 
Bildungszrielen und Bildungsinhalten der einzel
nen Unterrichtsgegenstäncl~ festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, Seminar oder übung 
zu erfolgen hat. 

§ 123. L ehr er 

(1) Für jede Pädagogische Akademie, sind ein 
Leiter, ein Abteilungsvorstand für die übungs
schule und dieerforderJichen weiteren Lehrer 
zu bestellen. Sofern sich die übungsschule in 
eine übungsvolksschule mit mindestens paral
leler Führung jeder Schulstufe und eine übungs
hauptschule mit zwei Klassenzügen gliedert, ist 
für die übungsvolksschule und für die übungs
hauptschule je ein .Nbteilungsvorstand zu bestd
Ien. 

(2) ......... . 

(3) Die §§ 13 Abs. 1 und 20 Abs. 1 gelten 
hinsichtIich der ühungsvolksschule bzw. Obur;tgs
hatUptschule als unmitteLbar anzuwendendes Bun
desrecht. 

(4) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

(5) Bei Bedarf können Unterrichtsveranstal
tung.en auf bestimmte oder unhestimmte Zeit 
Lehrbeauftragten ühertra>gen werden. Als Lehr
heauftragte kommen Fachleute in Betramt, ;die 
nicht als Lehrer für die betreffende Schule hestellt 
sind. Ein Dienstverhältnis wir,d ,durch einen Lehr
auftrag nicht begrü?det. 
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~ 124; P ä d a gü gis c h e A k ade m i end e s § 124. P ä,cl ag 0. gis c h e A k ad em i end e s 
Bundes Bun,des 

(3) Dem Kuratürium haben als Mitglieder an
zugehören: 

a) .........• 
b) mit beratender Stimme: 

Der Amtsdirektor ,des Landesschulraotes,der 
(die) ,für die Vülks-, Ha'upt- und Sünder
schulen süwie für die Musisch-pädagügischen 
Realgymnasien zuständige(n) Landesschul
inspekwr(en), der Direktor der Pädagogi
schen Akademie des Bundes un'd drei 
weitere vüm Lehrerküllegium der Päd
ago.~ischen Akademie des Bundes aus seiner 
Mitte zu entsenden:de Lehrer. 

Abschnitt VI 

Pädagogische Institute 

(3) Dem Kuratürium halben als Mitglieder an
zugehören: 

a) ......... . 
b) mit beratender Stimme: 

Der Amtsdirektor ,des Landessch'ulrates, der 
(die) für die Vülks-, Haupt- und Sünder
schulenzuständige(n) Landesschulinspek
tür(en), der Direktür der Pädagogischen 
Ma,demie des Bundes und dr,ei weitere 
vo.m Lehrerkollegium der Pädagogischen 
.A!kademiedes 'Bundes aus seiner Mitte zu 
entsendende Lehrer 'so.wie zwei Vertreter 
der Studierenden. 

Abschnitt VI 

Pädagogische Institute und Berufspädagogische 
Institute 

§ 125. Auf gab e ,cl ,e r P ä ,d a g 0. g i SI c h e n § 125. Auf gab e der P äd a g 0. gis ehe n 
Ins t i ,t u tel n s t i tut e und der ,B e ruf s p ä d a g 0. g i

schen Institute 

(1) Die Pädago.gischen Institute dienen der 
Fortbildung ,der Lehrer an allgemeinbil'denden 
Pflichtschulen. Darüher hinaus können an den 
Pädagügischen Instituten 'auch Einrichtungen für 
die Fürtbildung der Lehrer an den sünstigen 
Schulen vo.igesehen werden. Als weitere Auf
galbe obliegt den Pädagogischen Instituten die 
VOI'bereitung von Volksschullehrern auf ,die 
Lehramtsprüfung für Hauptschulen und für Son
derschulen. Ferner haben sie der pädagogischen 
T'a'tsachenforschung zu dienen. 

(2) Berufspädagogische Institute dienen der 
Fortbildung der Lehrer an !berufsbildenden Schu
len und der Vor:bereitung auf Lehramtsprüfun
gen für beruf~biMen'de Schulen. AußeI'dem halben 
sie der berufspädagogischen Tatsachenforschung 
zu dienen. 

(1) Die Pädagogischen Institute dienen der 
Fo.rtbildung der Lehrer an atlgemeinbildenden 
Pflichtschulen. Darüber hinaus können an ,den 
Pädagogischen Instituten auch Einrichtungen für 
die Fo.rtbildung der Lehrer an den sonstigen 
atlgemeinbildenden Schulen süwie für Personen, 
,die die Ausbildung an einer Bildungsanstalt für 
Kindergärtnerinnen oder für Erzieher erfolgreich 
a:bg,eschlossen haben, vorgesehen werden. Als wei
tere Aufgabe o.bliegt ,den P~dagogischen Insti
tuten die Vorbereitung von Vo.lksschullehrern 
auf die Lehramtsprüfung für Hauptschulen, für 
Sonderschulen und für Polytechnische Lehrgänge. 
Ferner hiben 'sie der päd'agogischen Tatsachen
forschung zu dienen. 

(2) Die Berufspädagogischen Insoitutedienen 
der FortJbildung der Lehrer an berufS'bildenden 
Schu'len. Außerdem hahen sie der berufsp~dagogi
schen Ta'tsachenforschung zu dienen. 

(3) An den Pädagogischen Instituten und an 
den Berufspädagügischen InstJituten können 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstal
tungen, die zur Erfüllung hesonderer Unter
richtszweckedienen, abgehalten werden. Solche 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstal
tungen können auch außerhalb des Standortes 

,des Pädagogischen Institutes und des Berufspäd-
agügischen Institutes und auch während der nach 
Maßgabe des Schulzeitgesetzes vürlesungsfreien 
Zeit veranstaltet werden. 

(4) Die Pädagogischen Institute und .die Be
rufspädagogischen Institute sind Akademien (§ 3 
Abs. 2 lit. b sublit. dd). 
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§ 126. Auf ba 11 der P ä da g 0 gis ehe n § 126. Auf bau der P ä d ag 0 gis ehe n 
Ins ti t ut ein s t i tut e und der B e ruf s p ä cl a go g i

schen InS'tQtute 

(1) Die Pädagogischen Institute sind entspre
chend ;ihren Aufgaben in Abteilungen und Lehr
gänge zu .gliedern. 

(2) Die BiLdungsaufgaben ,der Pädagogischen 
Institute sind durch Vorlesungen, SemQnare und 
übungen zu erfüllen, die ·auch im Zusammenwir
ken mit P~dagogischen Akademien durchg.eführt 
werden können. 

(3) Die übernahme der Aufgaben Ider Päd
agogischen Ins,titute .durch Pädagogische Akade
mien !bleibt einem gesonderten Bundesgesetz vor
behalten. 

(4) Die Berufspädagogisch~n Institute sind ent
sprechend ihren Aufgaben in Lehrgänge zu glie
dern. Ihre Blildungsaufgaben sind durch Vor
lesungen, Seminare und übungen zu erfüllen, 
die .auch im Zusammenwirken mi.t Berufspäid
agogischen L<[hranstalten ,durchgef.ührt werden 
können. Sie können ,auch in VeI1bindung mit 
einer Beruf'spädagogischen Lehranstalt oder mit 
einer Höheren berufsbildenIden Schule gefifhrt 
we1"den. 

§ 127. L ehr e r 

(1) Für jedes Pädagogische Institut (Berufspäd
agogische Institut) sind ein Leiter und die erfor
derlichen Lehrer zu bestellen. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs, 3 findet 
Anwendung. 

(1) Die Pädagogischen Institute und die Berufs
pädagogischen Institute sind entsprechend ihren 
Aufga!ben in Abteilungen zu gliedern. 

(2) Die Bildungsaufg.aben der P1Magogischen 
Lnstitute und der Berufspädagogischen Institute 
sind durch Vorlesungen, Seminare und übungen 
zu erfüllen, die auch im Zusammenwirken mit 
P;idagogischen Akademien bzw. Berufspädagogi
schen Akademien durchgeführt werden können. 

(3) Pädagogische Institute können in Verbin
dung mit einer Pädagogischen Akademie, Be
rufspä'dagogische Institute in Verlbindung mit 
einer Berufspädagogischen Akademie geführt 
wel1den. P;idagogische Institute und Berufspäd
agogische Institute können auch in Verbindung 
miteinander geführt werden. 

§ 127. L ehr e r 

(1) Für jedes Pädagogische Institut (Berufs
pädagogische Institut) sind die erforderlichen 
Lehrer und - sofern es nicht in Venbindung mit 
einer Päidagogischen Akaldemie bzw. Bel1ufspäd
agogischen Akademie geführt wird - ein Leiter 
zu bestellen; im Falle der Verbindung mit einer 
Pä,dag.ogischen Abdemie bzw. einer Berufspä:d
agogischen Akademie ist in Unterordnung unter 
deren Leiter ein Vorstand für das Pädagogische 
Instrtut (Berufspädagogische Institut) zu bestel
len; im Falle der Ve1"bindung eines Pädagog:ischen 
Institutes und eines Beruf·spädagogischen Insti
tutes ist ein gemeinsamer Leiter zu bestellen. 
Für die Bestellung von, Lehrbeauftragten sind 
die Bestimmungen ,des § 123 Abs. 5 anzuwenden. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Albs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 128. P ä.d a g 0 gis ehe Ins t i tu ,te des § 128. P ä d a g'O gis ehe Ins t i tut e des 
Bundes Bundes und Berufspädagogische 

(1) Die vom Bund erhaltenen Pädagogischen 
Institute haben die Bezeichnung "Päldagogisch,es 
Institut :des Bundes" unter Anführung ,des Bun
deslandes, in dem sie errichtet sind, zu führen. 

Institute de·s Bundes 

Die vom Bund eJ.1hakenen Pädagogischen Insti
tute bzw. Berufspadagogischen Institute halben 
die Bezeichnung "Pädagogische Institute des Bun
des" hzw. "Berufspädago,gische Ins,titute des Bun
des" unter Anführung .des Bundeslandes, in dem 

,sie errichtet sind, zu führen. Im Falle der Ver-
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(2) Die vom Bund erhaltenen Berufspädago~i
schen Institute haben die Bezeichnung "Berufs
pä,dagogisches Institut des Bundes" zu führen. 

§ 129. 

Abs. 7 fehlt bisher. 

§ 131, a. 

Während des im § 131 b näher umschriebenen 
Zeitraumes gelten aJbw,eichend von denSestim
mungen der §§ 35, 37 und 39 folgende Vor
schriften: 

1. § 35 Albs. 1 hat zu lauten: 

(1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
schließen an die 4. Schulstufe der Volksschule an 
und umfassen acht Schulstufen (5. ib~s 12. Schul
stufe). 

bindung eines Pädagogischen Institutes und eines 
Berufsp~dagogischen Institutes (§ 126 Albs. 3), 
die vom Bund erhalten werden, ist die Bezeich
nung "Pädagog,isches und Berufsp:rdagogisches 
Institut des Bundes" zu führen. 

§ 129. 

(7) Bis zu einer anderweitigen Regelung durch 
Bundesgesetz hat die Lehramtsau&bildung für 
hauswirtschaftliche Berufsschulen am Berufspäd
agogischen Institut des Bundes in Vorarlberg zu 
erfolgen. ' ' 

§ 131 a. 

WäJhrend des im § 131 b näher umschriebenen 
Zeitraumes gelten abweichend von den B~stim
mungen der §§ 35, 37, 39 und 40 folgende Vor
schriften: 

1. § 35 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,(1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen. 
mit Unter- und OberstUlfe ·schließen an die vierte 
Schuls,tU!fe der V'olksschule an und umfassen acht 
Schulstufen (5. bis 12. Schulstufe); die Unter
stufe und die Oberstufe umfassen je vier Schul
stufen. 

(2) Die allgemeinbildenden höheren Schulen als 
selbständige Oberstufenformenschl,ießen an die 
achte Schulstufe an und umfassen eine einjährige 
übergangsstufe und eine vierjährige Oberstufe 
(9. bis 12. Schulstuf'e). 

2. § 35 Abs. 3 hat zu lauten: 2. § 37 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

(3) Die allgemeinbildenden höhel'en Schulen Das Aufbaugymnasium und das Aufbaureal-
gliedern si~ in e~ne vierjährige Unters'tufe und gymnasium umfassen eine einj~hrige über:gangs-
eine vierjiihrige Oberstufe. stufe und eine vierjälhrige Oberstufe. 

3. § 37 Ahs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

Das Musisch-pädagogisch'e, Realgymnasium 
schließt an die achte Schulstufe an, deren erfolg
reicher Abschluß nachzuweisen ist, und umfaßt 
eine einjährige Übergangsstufe und eine selb
ständige vierjährige Oberstufe. 

4. § 37 .&bs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

Das AuPbaugymnasium und das 'Aufbaureal
gymnasium umfassen eine einj:rhr:ige übergangs
stufeund eine selbständige vierjährige Ober
stufe. 

3. Im § 39 Abs. 1 Z. 2 hat es in den Klammer
ausdrücken jeweils statt "bis 9. Klasse" zu lauten: 
"bis 8. Klasse". 

4. § 40 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

(1) Die Aufnahme in eine aI.1gemeinbilden~e 
höhere Schule setzt den erfolgreichen Abschluß 
jener Schulstufe, an die sie gemäß § 35 anschließt, 
sowie - ausgenommen für die Aufnahme in die 
Ülbergangsstufe - die erfolgreiche Able~ng 
eineJ;' Aufnahmsprüfung voraus. Der erfolgreiche 
Abschluß der übergangsstufe ersetzt für die Auf
nahme ,in die selbständigen Oberstufenformen 
die A:blegung der Aufnahmsprüf,ung. 

(2) Für die Aufila:hme in eine Sonder{orm 
gemäß § 37 Albs. 1 Z. 1 gelten die Bestimmungen 

/ 
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5. § 37 Abs. 4 erster Satz h:lJt zu lauten: 

Das Gymnasium für Berufstä~ige und das Real
gymnasium für Berufstätige umfassen neun Halb
jahrslehrgänge. 

'des Abs. 1 für die selbständigen Orberstufen
formen sinngemäß. Die Aufnahme in eine Son
derform gemäß § 37 Atbs. 1 Z. 2 setzt die Erfül
lungder im § 37 Abs. 3 genannten Voraussetzun
gen voraus. Für die Aufnahme ,in eine Sonder
form gemäß § 37 Abs. 1 Z. 3 gelten die Bes~im
mungen des Abs. 1 sinngemäß. 

6. Im § 39 Abs. 1 Z. 2 hat es in den Klammer- ' 
ausdrücken jeweils sta~t "bis 9. Klasse" zu lauten: 
"bis 8. Klasse". 

7. § 39 Abs. 4 Z. 1 lit. b hat zu lauten: 

b) eine lebende Fremdsprache (5. bis 8. Klasse), 
alternativ eine zweite lebende Fremd
sprache oder Latein (in 'drei Klassen), Geo
metrisches Zeichnen, Instrumentalmus,ik. 

§ 131 b. 

(1) Die Bestimmungen .des § 131 a Z. 1,2 und 6 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1969/70 bis 1976/77 in [die 5. Klass'e oder 
zu Beginn des Schuljahres 1969/70 in d~e 6. oder 
7,. Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule im Sinne ,des § 36 eintret,en, bis zum 
Albschluß ihrer Schulzeit, längstens aber bis zum 
Ende des Schuljahres 1979/80. 

(2) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 3 und 7 
gelten für jene Schüler. 

a) die zli B,eginn .der Schuljahre 1969/70 bis 
1976/77 in .die 5. Klasse oder zu Beginn 
des Schuljahres 1969/70 in die 6. oder 
7. Kl.asse eines Musisch-pädagog,ischen Real
gymnasiums eintreten, bis zum Abschluß 
~hrer Schu1Ze~t, längstens aber bis z\\m 
Ende des Schuljahres 1979/80. 

b) die zu Beginn der Schuljahre 1970/71 bis 
1976/77 in die übergangsstufe eines Mu
sisch-pädagogischen Realgymna's,iumsein
tl'eten, bis zum: Atbschluß ihrer Schulzeit, 
längstens aber bis zum Ende des Schuljah
res 19,80/81. 

(3) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 4 gelten 
für jene Schüler, die zu Beginn der' Schuljahre 
1969/70 bis 1976/77 in die übergangsstufe oder 
in die 5. Klasse oder zu Beginn des Schuljahres 
1969/70 in die 6. oder 7. Klasse eines Aufbau
gymnasiums oder AuFbaul'ealgymnasiuffi's eintre
ten, bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens 
aJberbis zum Ende des Schuljahres 1980/81. 

§ 131 b. 

(1) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 1, 3 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn ,der Schul
jahre 1973/74 bis 1976/77 in die 5. oder eine 
'höhere Klasse einer a'llgemeinbildenden höheren 
Schule eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schul
zeit, läng,stens aber bis zum Ende des Schuljahres 
1979/80. 

(2) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 1, 3 \lnd 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1973/74 bis 1976/77 in die Obergangsstufe 
einer selbständigen Oberstufenform eintreten, 
bis zum Albschluß ihrer Schulzeit, längstens a:ber 
bis zum Ende des Schuljahres 1980/81. 

(3) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 2 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1973/74 bis 1976/77 in die übergangs
stufe oder in die 5. Klasse oder eine höhere 
.Klasse eines Aufbaugymnasiums oder Aufbau
realgymnasiums eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens aber Ibis zum Ende des Schul
ja'hres 1980/81. 

(4) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 5 gelten (4) Für jene Schüler, die die lehrplanmäßig 
für jene Schüler, die ip iden Schuljahren 1969/70 letzte Klasse am Ende der in den vorstehenden 
bis 1976/77 in den 1. oder 2. Halbjahrslehrgang Absätzen genannten Fristen nicht erfolgreich be-
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oder im Schuljahr 1969/70 in d,en 2. bis 8. Halb- suchen uno zur Wiederholung der betreffenden 
jahrslehrgang eines Gymnasiums oder Realgym- Klasse berechtigt sind, verlängert sich die An
nasiums für Berufstätige eintreten, bis zum Ab- wend'barkeit der entsprechenden Bestimmungen 
schluß. rhr,er Schulzeit, längstens aber bis zum um ein Schuljahr. 
Ende des Schuljahres 1980/8,l. 

(5) Für jene Schüler, die die lehrplanmäßig 
letzte Klasse am En:deder in den vorstehenden 
Aibsätzen genannten Fristen nicht erfolgreich be
suchen und zur Wiederholung 'der betreffenden 
Klasse berechtigt sind, verlängert sich :die An
wendbarkeit der entsprechenden Bestimmungen 
um (,lin Schulja:hr. 

§ 131 c. 

Während der Schuljahre 1971/72 bis 1975/76 
gelten abweichend von .den B,estimmungen Ides 
§ 40 foLgende Vorschriften: 

§ 40 hat zu ,lauten: 

§ 40. Auf nah m s vo rau 's s e ,t zu n gen 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt - soweit im § 37 ,für' die 
Sonderformen nicht anders bestimmt ist - den 
eJ.1folgreichen Abschluß der 4. Schulstufe der 
Volksschule und die Feststellung der Eignung 
zum Besuch des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule im Sinne des § 17 voraus. 

(2) Schüler des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule, deren J.ahreszeugnis einen guten Gesamt
erfolg im Sinne ,der Vorschriiften über das Klas
sifizieren nachweist und die auch den fremd
sprachlichen Unterricht mit Erfolg besucht haben, 
können zu Beginn des unmittelbar folgenden 
Schuljahres in die nächsthöhere Klasse einer all
gemeinbildenden höheren Schule, an der '<iieselbe 
Fremdsprache gelehrt wird, übertreten. 

(3) Die Aufnahme von Schülern, die die 
4, Schulstufe der Volksschule erfoJgreich abge
schlossen halben, bei denen aJber <die übrigen Vor
aussetzungen der Abs. 1 und 2 nicht erfüllt sind, 
setzt die erfolgreiche A:blegung einer Aufnahms
prüfung voraus. 

§ 131 c. 

Die Aufnahme in die erste Klasse einer allge
meinbildenden höhel'en SchlUle mit Unterstufe 
für Idie Schuljahre 1973/74 bis 1975/76 setzt a:b
weichend von den BestimffilUngen des § 40 an 
Stelle :der erfolgreichen Ablegung einer Auf
narhmsprüfung die Feststellung der Eignung zum 
Besuch des Ersten' Klassenzuges der Hauptschule 
im Sinne ,des § 17 voraus. Lediglich Aufnahms
bewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, 
haben eine Aufnahmsprüfung abzulegen. 

§ 131 d. 

(1) Die Bestimmungendes§ 4 Ahs. 1 über die 
für beide Geschlechter gemeinsame Unterrichts
erteilung sind an Schulen, die bisher getrennt 
nach Knaben und Mädchen geführt worden sind, 
erstmals auch für jene Schüler anzuwenden, die 
mit Beginn des Schuljahres 1973/74 in die erste 
Stufe eintreten. 

(2) (Grundsatzbestimmung.) Die Bestimmungen 
des Albs. 1 gelten für öffentliche Pflichtschulen, 
die keine Übungsschulen sind, als Grundsatz
bestimmungen~ 
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§ 133. 

Mit der VolIz,iehung dieses Bundesgesetzes, so
weit sie in den Wirkungsbereich des Bundes fällt, 
sowie' mit der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes gemäß Artikel 14 Abs. 8 des ßundes
V:erfassungsgesetzes inder Fassung von 1929 und 
in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
vom 18. Juli 1962, BGBL Nr. 215, <ist das Bun
desministerium für Unterr.icht betraut. 

§ 133. 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
ist der ßundesminister für Unternicht und Kunst, 
hinsichtlich der Erlassung von Verordnungen auf 
Grund der §§ 8 a A'bs. 2 und 43 Abs. 2 und 
von Verordnungen auf Grund der §§ 57, 71, 92, 
100 und 108, soweit diese den § 43 Ahs. 2 an
wendhar erklären, und von V,erordnungen auf 
Grund des § 119 A·bs. 4 und 5 im Einv,ernehmen 
mit dem Bupdesminister für F,inanzen und hin
sichtlich der Vonbereitung und Erlassung der 
Verordnungen auf Grund der §§ 41 Abs. 2 und 
69 Albs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung be
tr:lJut. 

(2) Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 Ahs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 
Rechte ist der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst betraut. 
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